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1 EINLEITUNG
Der Flecken Bruchhausen-Vilsen ist Mitglied und 
Mittelpunkt der gleichnamigen Samtgemeinde. 
Als einziger staatlich anerkannter Luftkurort zwi-
schen Bremen und Hannover mit der „Ersten Mu-
seums-Eisenbahn Deutschlands“ ist Bruchhau-
sen-Vilsen ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. 
Doch auch als Wohnort ist der Flecken beliebt 
und gefragt. Besonders der historische Ortskern 
um den Engelbergplatz, dort wo sich Bahnhof-
straße, Sulinger Straße, Bruchhöfener Straße und 
Brautstraße treffen, zeichnet sich durch sein char-
mantes Ortsbild aus. Geschwungene Pflasterstra-
ßen, denkmalgeschützte (Fachwerk-)Häuser und 
zahlreiche kleinere Stichwege und -straßen tragen 
zu diesem Bild bei. 

Einen nicht unwesentlichen Beitrag zu diesem 
Ortsbild dürfte das Anfang der 1990er Jahre durch-
geführte Sanierungsverfahren „Ortskern-Vilsen“ 
geleistet haben. Schwerpunktthemen der 1989 
gestarteten Sanierung waren 1. Straßenausbau 
bzw. -sanierung, 2. Neuordnung und Konzentra-
tion unterschiedlicher (u.a. gewerblicher) Nutzun-
gen und 3. Aktivierung privater Eigentümer. Vor 
diesem Hintergrund konnten im Sanierungszeit-
raum zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. 
So wurden u.a. folgende Straßen erfolgreich um-
gestaltet: Brautstraße, Am Hohen Kamp, Zum Holz-
hof, Im Fuchsloch, Am Gaswerk, Lindenallee und 
Agnes-Miegel-Straße / Hölderlinstraße. Zudem 
wurden die Randbereiche der Ortsdurchfahrt den 
veränderten Ansprüchen angepasst und entspre-
chend ausgebaut. Ferner wurde der Bau des Kreis-
verkehrsplatzes im Zuge der Sanierung umgesetzt. 
Störende Nutzungen wie ein Landhandelsbetrieb 
und eine Raiffeisenwarengenossenschaft konn-
ten erfolgreiche verlagert werden. Mit über 30 ge-
währten Zuschüssen für Maßnahmen der Moderni-

sierung und Instandsetzung von Privatgebäuden, 
konnten sowohl gewerblich als auch zu Wohnzwe-
cken genutzte Gebäude aufgewertet werden. 

Nun, über 30 Jahre nach Durchführung der we-
sentlichen Maßnahmen (und knapp 20 Jahre 
nach Abschluss der Sanierung 2005), hat der Rat 
beschlossen den südlich der Bahnschienen lie-
genden Teil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen (im 
Osten durch die Bruchhöfener Straße begrenzt) 
erneut einer gutachterlichen Prüfung im Sinne 
eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes (ISEK) zu unterziehen. Dieser Beschluss 
reagiert auf die sichtbaren negativen Folgen des 
gegenwärtigen Strukturwandels im erweiterten 
Ortskern von Bruchhausen-Vilsen.

Es lassen sich dort vielfach erhebliche Funktions-
verluste und Fehlentwicklungen erkennen (u.a. 
fehlende Aufenthaltsqualität, sichtbarer Leer-
stand), welche zusätzlich durch die Corona Pande-
mie verstärkt worden sind. Darüber hinaus stellt 
das sanierungsbedürftige Wiehe-Bad einen signi-
fikanter städtebaulichen Missstand auf Grund der 
unzureichenden Funktionsfähigkeit und der un-
zureichenden Attraktivität dar. 

Einige der Wohngebiete im Betrachtungsraum 
wurden in den 60er-. 70er- und 80er Jahren er-
richtet und dürften den heutigen energetischen 
Standards nicht mehr genügen. Zudem kann ver-
mutet werden, dass viele dieser Gebäude noch 
durch ihre „Erbauer“ bewohnt werden und somit 
ein Generationenwechsel bevorsteht, dessen rei-
bungsloser Verlauf durch die Verwaltung unter-
stützt werden kann. Nicht zuletzt gilt es auch die 
Situation der Gewerbetreibenden im Betrach-
tungsraum in den Blick zu nehmen, deren Lage 
sich durch die Corona-Pandemie der vergange-
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nen Jahre grundsätzlich eher verschärft haben 
dürfte. Hierbei wird es darauf ankommen, Nut-
zungen passend miteinander zu verschneiden 
und durch ein einladendes Ortsbild zum verwei-
len und entdecken einzuladen. 

Die hier erarbeitete Entwicklungsstrategie soll im 
Folgenden auch als Grundlage für eine Antrags-
stellung zur Aufnahme in die Städtebauförderung 
dienen und somit eine nachhaltige und zielge-
richtete Ortskernentwicklung auch finanziell ab-
sichern.  

Herangehensweise
Die Erarbeitung des ISEK umfassten in der me-
thodischen Herangehensweise folgende Arbeits-
schritte: 

Vorarbeiten

In der Startphase wurden zunächst Rahmenbe-
dingungen und Zielsetzungen der ISEK-Erstel-
lung erörtert. Anschließend wurden Materialien 
zusammengestellt und ausgewertet, wozu ne-
ben Einwohner- und Sozialdaten sowie Fachkon-
zepten (bspw. Einzelhandelskonzept, Dorfent-
wicklungsplan, Regionales Entwicklungskonzept) 
auch auf Dokumente im Zusammenhang mit der 
vergangenen Sanierung zurückgegriffen wer-
den konnte. Im Zuge dieser Vorarbeiten konnten 
erste räumliche Schwerpunkte sowie Themenfel-
der identifiziert werden, die im folgenden Prozess 
vertieft untersucht wurden. So fiel bei der Bege-
hung des Betrachtungsraums das Wohngebiet 
um die Bergstraße mit seiner Bebauung aus den 
1960er- bis 1980er Jahren auf, woraufhin die Ana-
lyse der Altersstruktur die Vermutung bestätigte, 
dass in diesem Bereich überdurchschnittlich viele 
Menschen im Rentenalter wohnen, wodurch die 
These des anstehenden Generationenwechsels 
bekräftigt werden konnte. 

Erhebung und Beteiligung

Parallel zur Materialauswertung starteten eigene 
Erhebungen: Dazu zählen eine erste Vor-Ort-Be-
gehung, eine zweite vertiefte Begehung zur In-
augenscheinnahme des allgemeinen Gebäude-
zustandes sowie insgesamt zehn Gespräche mit 
relevanten Akteur aus dem Gebiet bzw. Vertreter 
verschiedener Einrichtungen oder Initiativen (vgl. 
Kap. 2.11). 

Parallel wurde die Öffentlichkeit intensiv betei-
ligt: Dazu wurde einerseits eine Präsenzveran-
staltung vorbereitet, bei der die Bürger zunächst 
über den Prozess informiert wurden und anschlie-
ßend im Wandelgangformat die Möglichkeit hat-
ten, mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen 
und ihre Sicht einzubringen. Um den Kreis mögli-
cher Zielgruppen zu erweitern wurde zudem eine 
Online-Beteiligung durchgeführt, bei der neben 
der Bereitstellung von Informationen ebenfalls 
die Eingabe von Beiträgen möglich war. Zusätz-
lich wurden einige Beiträge von Bürger per Tele-
fon und per Mail eingebracht und im weiteren 
Prozess berücksichtigt. Im Ergebnis konnten so 
Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen sowie 
zahlreiche Bürger am Prozess beteiligt und somit 
wichtige lokale und Fachexpertise in den Prozess 
eingebracht werden. 

Analyse, Entwicklungsziele und integriertes 
Handlungskonzept 

Auf Grundlage der auf verschiedenen Wegen 
(s.o.) erhobenen Informationen erfolgte dann 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Form 
von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
(SWOT-Analyse). Daraufhin wurden Leitbild, Ent-
wicklungsziele und Handlungsfelder identifiziert 
und dadurch schrittweise von der Konzept- auf 
die Maßnahmenebene „heruntergezoomt“. Die 
Einzelmaßnahmen wurden schließlich in einer 
Kosten- und Finanzierungsübersicht mit einer 
Schätzung des jeweiligen Kostenrahmens hinter-
legt. 

Beteiligung der Politik, Überarbeitungen

Der Berichtsentwurf wurde in einer öffentlichen 
Ratssitzung am 24. April 2024 vorgestellt und an-
schließend final überarbeitet.

Ziel

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen beabsichtigt, auf 
Grundlage des vorliegenden Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes Mittel aus 
der Städtebauförderung zu beantragen. Entspre-
chend sind am Ende des Berichts Maßnahmen-
vorschläge und eine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht Teil des Berichtes.
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2 BESTANDSERHEBUNG

Räumliche Lage
Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen liegt im 
Nordosten des Landkreises Diepholz, zentral in 
Niedersachsen und im erweiterten Bremer Stadt-
umland. Die Nachbargemeinden sind (im Uhr-
zeigersinn im Norden beginnend) die Samtge-
meinde Thedinghausen (Landkreis Verden), die 
Samtgemeinden Grafschaft Hoya und Weser-Aue 
(beide Landkreis Nienburg/Weser), die Samtge-
meinden Siedenburg und Schwaförden sowie die 
Städte Bassum und Syke (alle Landkreis Diepholz).

Die nächstgelegenen Großstädte sind Bremen 
(ca. 35 km in nördlicher Richtung) und Hannover 
(ca. 80 km südöstlich). 

Der südwestliche Teil des Fleckens gehört zur na-
turräumlichen Region „Wildeshauser Geest“. Der 
nordöstliche Teil der Samtgemeinde ist wegen 
seiner Nähe zur Weser vornehmlich flach (Natur-
raum „Weser-Aller-Flachland“) und von Marsch-
wiesen, Grün- und Ackerland sowie alten Fluss-
niederungen geprägt. In Richtung Nordwesten 
wird die Topografie bewegter, hier dominiert 
Geestlandschaft, in der sich auch Moorgebiete, 
Talsandflächen oder Endmoränen finden. Der Fle-
cken Bruchhausen-Vilsen ist Teil der Samtgemein-
de Bruchhausen-Vilsen. Als Flecken bezeichnete 
man historisch kleine, aber für die Region bedeu-
tende Ansiedelungen mit stadtähnlichen Rechten 
wie etwa dem Marktrecht. Der Begriff wird heute 
vor allem in Norddeutschland häufig verwendet. 

Neben dem Flecken Bruchhausen-Vilsen (gut 
9.000 Einwohner) gehören die Gemeinden Asen-

dorf, Martfeld und Schwarme (je knapp 3.000 Ein-
wohner) zur Samtgemeinde. Zu den gleichnami-
gen Hauptorten gehören einige Ortschaften, die 
teilweise nur aus ein paar Hofanlagen bestehen; 
insgesamt besteht der Flecken Bruchhausen-Vil-
sen aus rund 20 Ortsteilen. Entsprechend ist das 
Gemeindegebiet geprägt von vereinzelten Sied-
lungen umgeben von landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. Die meisten Ortsteile bilden eine 
dörfliche Struktur. 

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen liegt im westli-
chen Teil der Samtgemeinde und bildet das wirt-
schaftliche und kulturelle Zentrum der Samtge-
meinde. Er ist ca. 110 km² groß. Knapp 80% der 
Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die 
Siedlungsfläche betrug dagegen nur knapp 7%. 

2.1 LAGE UND ÜBERREGIONALE ANBINDUNG
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Überregionale Anbindung

Straßenanbindung

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist nicht 
direkt an das Autobahnnetz angeschlossen. Die 
einzige Anbindung an das Bundesfernstraßennetz 
erfolgt über die Bundesstraße B 6, die das Samt-
gemeindegebiet von Nordwesten (aus Richtung 
Bremen) nach Südosten (Richtung Nienburg/We-
ser und weiter nach Hannover) durchquert. 

Die nächsten Autobahnanschlüsse sind die An-
schlussstellen „Bremen/Brinkum“ an der BAB 1 
(Bremen - Osnabrück) im Norden (Fahrzeit ca. 30 
Minuten) und die Anschlussstelle „Verden-Nord“ 
an der BAB 27 (Bremen - Hannover) im Osten 
(Fahrzeit ca. 40 Minuten). 

Die B 6 verläuft etwa drei Kilometer westlich am 
Ortskern vorbei. Die Anbindung an die B 6 erfolgt 
im Westen über die Bassumer Straße bzw. im Süd-

westen über die Sulinger Straße, welche dann 
(weiter als Bahnhofstraße) unmittelbar durch den 
Ortskern Bruchhausen-Vilsens verläuft.

ÖPNV-Anbindung

Anfang der 1970er Jahre wurde die Bahnstrecke 
von Syke über Bruchhausen-Vilsen nach Eystrup 
für den regulären Personenverkehr stillgelegt. Der 
nächstgelegene Bahnhof ist in Syke an der Stre-
cke Bremen - Osnabrück. Vom Ortskern Bruchhau-
sen-Vilsens aus verkehren die Buslinien 150 und 
153 werktags im Halbstundentakt Richtung Syke, 
die Fahrzeit beträgt ca. 30 Minuten. In Syke besteht 
dann Anschluss an die jeweils stündlich verkehren-
den RegionalExpress-Züge von Osnabrück über 
Bremen nach Bremerhaven bzw. an die RegioS-
Bahn-Linie von Twistringen über Bremen nach Bre-
merhaven.

Zu den Bahnhöfen Eystrup (mit RE-Halt), Verden 
und Nienburg/Weser (mit IC-Halt) an der Strecke 

Weser

Nordsee

Bruchhausen-Vilsen

LK Oldenburg

LK Diepholz
LK Nienburg  

(Weser)

LK Verden

Bremen

Hannover

Abb. 1: Lage Bruchhausen-Vilsens in Niedersachsen
Eigene Darstellung auf Kartengrundlage Wikipedia
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Bremen - Hannover besteht keine direkte Busver-
bindung. Hier muss jeweils in Hoya umgestiegen 
werden. Mit dem PKW dauert die Fahrt zu den 
Bahnhöfen Syke und Eystrup jeweils 20 Minuten, 
nach Nienburg und Verden je 30 Minuten. 

Eine weitere, aber nur unregelmäßig verkehren-
de überregionale Anbindung besteht mit der Bus-
linie 152 nach Sulingen. Weitere Buslinien bedie-
nen die umliegenden Gemeinden Asendorf (Linie 
154) Martfeld (Linie 164) und Schwarme (Linie 
165). Allerdings handelt es sich mit Ausnahme der 

Linien 150 und 165 um auf schulbedarfsorientier-
te Linien, die von Montag bis Freitag zwischen 7 
und 16 Uhr verkehren. 

Flugverkehr

Der nächstgelegene internationale Flughafen ist 
der Flughafen Bremen, der mit dem PKW über die 
B6 in unter einer Stunde zu erreichen ist. Auch der 
Flughafen Hannover ist mit dem PKW über die B6 
in etwas mehr als einer Stunde zu erreichen. 

Lage und überregionale Anbindung: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Zentrale Lage mitten in Niedersachsen

• Landschaftlich reizvolle Umgebung

• Gute Busverbindung zum Bahnhof nach Syke 
(mit Zuganbindung nach Bremen)

• Kein direkter Anschluss an das Autobahnnetz

• Keine Bahnanbindung

Bruchhausen
-Vilsen

Syke

EystrupW
eser

Abb. 2: Überregionale Anbindung Bruchhausen-Vilsens
Eigene Darstellung auf Kartengrundlage von https://www.openstreetmap.de/karte/



11

Flecken Bruchhausen-Vilsen – Ortskern

2.2 HISTORISCHE SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Geschichtliche Eckdaten bis zum 20. Jahrhundert

In der Umgebung der heutigen Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen weisen zahlreiche Hügelgrä-
ber darauf hin, dass hier schon in der Bronze- und 
Eisenzeit gesiedelt wurde.

Bruchhausen wurde im Jahr 1189 erstmalig ur-
kundlich erwähnt, Vilsen erst 38 Jahre später 
(1227). 1577 wurden die Fleckenprivilegien durch 
Graf Otto von Hoya erneuert, die zuvor bei einem 
Brand verloren gegangen waren. Fleckenprivile-
gien meinten beispielsweise das Marktrecht, eine 
eigene Verwaltung und die Freiheit der Bürger. 

1831 erhielt Bruchhausen ein Amt, 1859 folge 
ein eigenes Amtsgericht. 1884 wurden die Ämter 
Bruchhausen und Hoya zum Landkreis Grafschaft 
Hoya zusammengelegt. 

Gemeindeentwicklung ab dem 20. Jahrhundert

Im Jahr 1900 wurde die Kleinbahnstrecke von Sy-
ke über Heiligenfelde und Bruchhausen-Vilsen bis 
Hoya eröffnet. Gleichzeitig entstand die Abzwei-
gung von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. 
1912 entstand durch eine neue Weserbrücke in 
Hoya auch Anschluss an die Hauptstrecke Bre-
men - Hannover in Eystrup. Während die Strecke 
nach Asendorf auch heute noch eine Schmalspur-
bahn (mit Museumseisenbahnbetrieb) ist, wur-
de die Strecke von Syke nach Eystrup noch in den 
1960er Jahren auf „Normalspur“ umgebaut, der 
reguläre Zugbetrieb aber bereits in den 1970er 
Jahren eingestellt. Seither findet auf der Strecke 
regelmäßig touristischer Personenverkehr statt.

1929 wurden Bruchhausen und Vilsen zum Flecken 
Bruchhausen-Vilsen vereinigt. Im Zuge der Gebiets-
reformen in Niedersachsen wurde 1974 zunächst 
die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gebildet, 
1977 wurde der Landkreis Grafschaft Hoya aufge-
löst und dessen mittlerer Teil – inkl. Bruchhausen-
Vilsen – dem Landkreis Diepholz zugeschlagen.

1976 wurde Bruchhausen-Vilsen als Luftkurort an-
erkannt. 

Städtebauliche Sanierung des Ortskerns in den 
1990er Jahren

Zwischen 1989 und 2005 wurde im Ortskern 
Bruchhausen-Vilsens die städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahme „Ortskern-Vilsen“ durchgeführt.  
Grundlage der Maßnahme waren Vorbereiten-
de Untersuchungen (VU), die 1985 durchgeführt 
wurden. Dabei wurden die folgenden Missstände 
und Sanierungsbedarfe identifiziert:

• „Die zentralörtlichen Funktionen des Ortes sind 
in ihren Entwicklungen gestört. Nutzungsberei-
che haben sich dezentral über den Ort verteilt, 
so dass die wünschenswerte und städtebaulich 
erforderliche Dichte des Angebots im Zentrum 
zurzeit nicht vorhanden ist. 

• Der Ausbauzustand des innerörtlichen Haupt-
straßenzuges (Landesstraße) entspricht in vie-
len Fällen nicht mehr der gestalterischen Ziel-
setzung, die in Bruchhausen-Vilsen für diesen 
Bereich entwickelt wurde. 

• In einzelnen Straßenabschnitten ist die Anpas-
sung des Ausbaus an die vorhandene Belas-
tungssituation vorzunehmen und sie sind in 

Abb. 3 und 4: Blick auf Bahnhofstraße und Lindenberg. Links vor der Sanierung, rechts nach der Sanierung
Quelle: Flecken Bruchhausen-Vilsen (Hrsg.), Abschlussbericht der Sanierungsmaßnahme  
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ihrer Gestaltung den angrenzenden Nutzungs-
bereichen anzupassen.

• die Probleme des ruhenden Verkehrs sind in Be-
reichen der Nutzungsschwerpunkte (Ortskern / 
Friedhof) zu lösen. 

• Platzartige Erweiterungen im Verlauf der Lan-
desstraße sind entsprechend ihrer Bedeutung 
für angrenzende Nutzungen und das Ortsbild 
zu gestalten. 

• Die gewerblich genutzten Bereiche an der Bahn 
sind zu bereinigen. 

• Der westlich der Landesstraße an der Bahn lie-
gende Landhandel stellt im Zusammenhang 
mit der direkt angrenzenden Nutzung einen er-
heblichen Störfaktor dar. Der Betrieb ist auszu-
siedeln oder die betriebliche Tätigkeit auf weni-
ger belastende Nutzungen umzustellen. 

• Im Bereich des Bahnhofsumfeldes sind Park-
platzprobleme vorhanden, die zusammen mit 
einer Umgestaltung der Flächen gelöst werden 
sollen. 

• Das Umfeld der Museumseisenbahn sowie die 
Eisenbahn selbst muss entsprechend den Ent-
wicklungs Zielrichtungen der Gemeinde als 
touristischer Schwerpunkt erkennbar seien, 
hierzu sind Umgestaltungen erforderlich.“

Als Sanierungsziele wurden in den VU definiert:

• „Verbesserung des Ortsbildes und Erhalt des 
gewachsenen ländlichen Charakters mit dem 
Aspekt der Entwicklung der Funktionen „Frem-
denverkehr“, „Erholung“ und „Wohnen“, 

• Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch 
Ausdünnung des Verkehrs in der Fläche und Er-
höhung der Gestaltungsqualität des gesamten 
Straßenraums durch verkehrsberuhigten Aus-
bau von Straßen sowie Verbesserung der Park-
platz, Fußweg- und Radwegsituation,

• Verbesserung der allgemeinen Wohn und Ar-
beitsverhältnisse durch Modernisierung und In-
standsetzung von Gebäuden, 

• Verbesserung der landschaftlichen Qualitäten 
durch Schaffung von innerörtlichen Grünzo-
nen, 

• Stärkung der regionalen Wirtschaft und Siche-
rung des Ortskern prägenden Anteils von Han-
dels und Dienstleistungsbereichen im Ortskern.“

Nach dem 1988 die Aufnahme in das Städtebau-
förderungsprogramm erfolgte, wurde 1989 zur Er-
reichung dieser Ziele ein förmliches Sanierungs-
gebiet festgelegt, das im Norden den heutigen 
Kreisverkehr (damals noch eine Kreuzung) und 
den gesamten Bahnhofsbereich beiderseits der 
Gleise umfasste. Zudem war der gesamte Orts-
kern zwischen Ostland- bzw. Homfelder Straße 
(im Osten), Am Hohen Kamp, südlicher Rand des 
Friedhofs und an der Bleiche (im Süden) sowie 
Zum Holzhof (im Westen) und entlang der Grund-
stücke an der Feldstraße bis zurück zum Bahnhof 
Teil des Sanierungsgebietes, das eine Gesamtgrö-
ße von 59 ha hatte (s. Abb. 5). 

Im Zuge der Sanierung des Ortskerns wurden 
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, so z.B.:

• Mehrere Platzgestaltungen im Bereich des his-
torischen Ortskerns um den Engelbergplatz 

Abb. 5: Abgrenzung des 1989 beschlossenen Sanierungsgebietes 
„Ortskern Vilsen“
Quelle: Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
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und am Lindenberg (1989)

• Umgestaltung der Grünanlage Kohlwühren, 
u.a. Schaffung eines Regenrückhaltebeckens 
(des heutigen Kohlwührensees (1990)

• Umgestaltung der Brautstraße (1992)

• Bau eines Kreisverkehrsplatzes und Sanierung 
des Bahnhofsgebäudes (2002)

• Modernisierung und Instandsetzung an Gebäu-
den durch Private an über 30 Gebäuden

Das Gros der Maßnahmen wurde in den ersten 
Jahren des verfahrens umgesetzt. Tatsächlich 
standen letztmals bereits 1992 Städtebauförder-
mittel zur Verfügung. Im Zuge der Wiedervereini-
gung waren nämlich nach 1990 alle noch nicht 

bewilligten Städtebaufördermittel für die alten 
Bundesländer gestoppt worden, um den erheb-
lichen Nachholbedarf in den neuen Ländern fi-
nanzieren zu können. Zwischen 1993 und 2005 
gab der Flecken lediglich noch rund 120.000 DM 
Eigenmittel in die Maßnahme. Abgesehen vom 
neuen Kreisverkehr am Bahnhof liegen alle größe-
ren Maßnahmen somit länger als 30 Jahre zurück.

Insgesamt wurden im Zuge des Sanierungspro-
zesses damals rund 2,5 DM aus den Mitteln der 
Städtebauförderung ausgereicht. 

2005 beschloss der Samtgemeinderat die förmli-
che Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortskern-
Vilsen“ durch Satzung wieder aufzuheben.

Abb. 6 bis 11: Eindrücke aus dem Ortskern von vor der Sanierung (links) und nach der Sanierung (rechts).  
Oben: Platz an der Bahnhofstraße / Ecke Assessorstraße; Mitte: Brautstraße; Unten: Gebäude am Engelbergplatz
Quelle: Flecken Bruchhausen-Vilsen (Hrsg.), Abschlussbericht der Sanierungsmaßnahme  
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2.3 STADTGESTALT, STÄDTEBAU UND FREIRAUM
Bruchhausen-Vilsen gliedert sich (u.a.) in die Orts-
teile Bruchhausen und Vilsen. Beide Ortsteile bil-
den eine Siedlungseinheit, die Trennlinie verläuft 
in etwa entlang der Bahnlinie Syke - Bruchhau-
sen-Vilsen - Eystrup. Nördlich davon liegt Bruch-
hausen, südlich Vilsen. Den Übergang markiert 
ein Kreisverkehr direkt am historischen Bahn-
hofsgebäude, von dem aus sich die Lange Straße 
Richtung Nord(osten) durch Bruchhausen zieht. 
Unmittelbar nördlich der Bahn, östlich der Lan-
gen Straße befindet sich ein Verbraucherzentrum 
mit drei Lebensmittelmärkten, Getränkemarkt, 
Bau- und Holzstoffhandel und ergänzendem Ge-
werbe. Die Gemeindeverwaltung hat direkt nörd-
lich des Kreisels im Rathaus an der Langen Straße 
ihren Sitz, westlich schließt das Schulzentrum mit 
einer Grundschule, einer Oberschule, einem Gym-
nasium und einer Waldorfschule an. 

Im Ortsteil Vilsen, südlich der Bahn, befindet sich 
der historische Ortskern. Der Fokus dieses Kon-
zeptes liegt auf diesem Ortskern und den angren-
zenden Wohngebieten, im Folgenden „Betrach-
tungsraum“ genannt (s. Karte Abb 12). Er umfasst 
alle Siedlungsbereiche südlich der Bahn mit Aus-
nahme des Wohngebietes westlich der Bruchhö-
fener Straße.

Stadtgestalt und Städtebau
Die Siedlungsstruktur des Betrachtungsraumes ist 
entsprechend seiner Historie und Größe kleinstäd-
tisch geprägt von überwiegend zweigeschossigen, 
giebelständigen Gebäuden unterschiedlichen Bau-
alters – neben historischen Fachwerkhäusern auch 
Gebäude aus den 1970er bis 1990er Jahren und 
neueren Datums. Im Ortskern finden sich viele Be-
bauungen in zweiter Reihe, in den Wohngebieten 
trotz großer Grundstücke aber kaum.

Der Ortskern

Der Ortskern mit der evangelisch-lutherischen St. 
Cyriacus-Kirche, dem Engelbergplatz, der Braut- und 
der Bahnhofstraße zeichnet sich durch eine hohe 
Attraktivität aus, die zum Flanieren einlädt. Die At-
traktivität gründet u.a. auf dem historischen kleintei-
ligen Stadtbild (Pflasterung, kleine Fachwerkhäuser), 
interessanten topografischen Versprüngen, kleinen 
Fußwegeverbindungen und nicht zuletzt darauf, 
dass die überwiegend gewerblich genutzten Erdge-
schossbereiche (noch) wenig Leerstand aufweisen 
(Ausnahme u.a. Brautstraße 15). Im Flecken gibt es 
mitunter die Einschätzung, dass diese Ortsbildquali-
täten von Auswärtigen mehr wertgeschätzt werden 
als von den Einheimischen.

Die Gebäude sind überwiegend mischgenutzt: 
im Erdgeschoss dominieren gewerbliche Nut-
zungen, in den Obergeschossen wird in der Re-
gel gewohnt. Auffällig und wenig einladend wirkt 
allerdings, dass Sitzmöglichkeiten und Aufent-
haltsqualitäten u.a. am Engelbergplatz und in der 
Bahnhofstraße fehlen (Abbildung X).
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Die Hauptgeschäftslage befindet sich entlang 
der Bahnhofstraße etwa ab Höhe Feldstraße bis 
zum Engelbergplatz und weiter entlang der Su-
linger Straße bis etwa Höhe Zum Holzhof. Am En-
gelbergplatz zweigt die Brautstraße in Richtung 
Kirche nach Osten ab, in der sich kleinteilige Ge-
schäfte, Dienstleister, Cafés oder eine ehemalige 
Galerie befinden (s. auch Kap. 2.6.2).

Besonders hervorzuheben sind die vielen kleinen 
Fußwegeverbindungen rund um die Kirche Rich-
tung Braut-, Bahnhof- und Assessorstraße sowie 
zwischen Sulinger Straße und Gartenweg. Zwi-
schen Bahnhof- und Brautstraße sowie zwischen 
Sulinger Straße und Gartenweg dienen sie auch 
der Überwindung eines kleinen Höhenversprungs 
in der Topografie. Im engeren Ortskern sind die 
Fahrbahn und die Nebenanlagen am Engelberg-
platz, sowie in Teilen der Braut- und Bahnhofstra-
ße vor einigen Jahren neu gestaltet worden.

Wenn auch nicht gut aufzufinden ist der kleine 
Park inklusive Spielplatz rund um den als Regen-
rückhaltebecken angelegten Kohlwührensee eine 
den Ortskern ergänzende grüne Oase mit deut-

lichem Aufwertungsbedarf und -potenzial (s.u.). 
Auch der Kirchgarten bietet künftiges Belebungs- 
und Aufwertungspotenzial, z.B. durch eine sich 
behutsam einfügende und zugleich frequenzbrin-
gende Nachnutzung des ehemaligen Pfarrhauses. 

Im unmittelbaren Ortskern sind die Grundstücke 
gut ausgenutzt und oft auch in zweiter Reihe be-
baut. Lediglich im Bereich Pattacker finden sich 
einige unbebaute Grundstücke, die somit inner-
örtliches Nachverdichtungspotenzial bieten.

Wohngebiete

Ebenfalls mit zum Betrachtungsraum gehören 
die an den Ortskern angrenzenden, zentral gele-
genen typischen Einfamilienhaus-Wohngebiete 
mit großen Grundstücken und viel Gartenfläche 
aus den 1960/70er („Bergstraße“) und 1970/80er 
(„Sollacker“) Jahren. 

Das Wohnquartier „Bergstraße“ liegt im Südwes-
ten des Betrachtungsraumes und ist ebenso wie 
das Wohnquartier „Sollacker“ im Norden des Be-
trachtungsraumes vorwiegend durch Einfamili-
enhäuser mit großzügigen Gärten geprägt. Hier 

Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Abb. 12: Der Betrachtungsraum des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
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finden sich – wie auch im gesamten Betrach-
tungsraum – immer mal wieder augenscheinlich 
ungenutzte Flächen, wie z.B. entlang der Bergstra-
ße, Am Vilser Holz und An der Bleiche, ungenutz-
te Grundstücke oder Baulücken bzw. Brachen, die 
Entwicklungspotenzial bieten.

Ein weiteres Wohnquartier „Bollenstraße“ im 
Nordosten des Betrachtungsraumes ist durch 
Siedlungshäuser – ergänzt um weitere Gebäude 
aus der jüngeren Vergangenheit (1990er/Anfang 
der 2000er Jahre). In der Bollenstaße dominieren 
Einfamilienhäuser mit großen Gärten, drumher-
um sind vor allem Doppelhäuser und einige zwei- 
bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser ent-
standen. Auch hier fällt das Charakteristikum der 
gepflasterten Fahrbahn ohne Nebenanlagen auf. 

Häufig verfügen die Wohnstraßen nicht über 
Nebenanlagen, Fußgänger nutzen die Fahrbahn 
oder die teilweise vorhandenen Grünstreifen.

Fehlende, sehr schmale oder sanierungsbedürfti-
ge Nebenanlagen stellen im ganzen Betrachtungs-
raum Barrieren dar, ebenso wie der Topografie ge-
schuldeten steilen Passagen (z.B. Lindenberg) oder 
Treppchen. Auch die historisch anmutende Pflas-
terung, die zwar das Stadtbild sehr aufwertet, wird 
mitunter als Barriere empfunden.

Freiraum

Bruchhausen-Vilsen ist eingebettet in eine attrak-
tive Landschaft mit schönen Naturräumen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Flecken 
selbst vermittelt einen grünen Eindruck – maß-
geblich geprägt durch die vielen großen privaten 
Gärten (s.o.) und kirchlichen Grünflächen – so-
wohl rund um die Kirche an der Brautstraße als 
auch den großen Friedhof im Ortskern entlang 
der Lindenallee. Im Osten reichen eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche und ein kleines Wald-
stück bis an den Straßenzug Ostlandstraße / 
Homfelder Straße (K 140) heran, der das östliche 
Ende des Ortskerns (und des Betrachtungsrau-
mes) markiert. 

Mitten im Ortskern befinden sich abgesehen vom 
Kirchgarten und von der kleinen Parkanlage rund 
um den Kohlwührensee, die aber nicht einfach auf-
zufinden ist, keine größeren öffentlichen Grünflä-
chen. Rund um den Kohlwührensee finden sich ver-
schiedenste Modelle an Sitzgelegenheiten (Holz-, 
Metallbänke und eine Solarbank), ein kleiner Spiel-
platz (s.u.), insgesamt aber nur wenige einladende 
Aufenthaltsqualitäten. Auch die Qualität des Grüns 
ist einfach und bietet z.B. wenig Biodiversität. 

Oberhalb des Ortskerns schließt sich im Süden ein 
weitläufiger Friedhof an, der bis an den südlichen 
Siedlungsrand heranreicht. Hier im Süden schlie-
ßen sich dann hochwertige Grünflächen an: 

• Im Südwesten markiert das Vilser Holz die 
Siedlungsgrenze – es liegt etwas tiefer als das 
Wohnquartier „Bergstraße“ und bietet deshalb 
von dort eine sehr attraktive Aussicht ins Grüne.

Abb. 14: Gebäude am Engelbergplatz

Abb. 13: Blick von der Brautstraße auf die Cyriacus-Kirche
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Stadtgestalt, Städtebau, Freiraum: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Einladender vielseitiger und städtebaulich/ar-
chitektonisch interessanter Ortskern mit wenig 
Leerstand

• Gute fußläufige Erreichbarkeit des Ortskerns 
durch kleine Fußwegeverbindungen

• Kleine Freiraum- und Grünflächen mit Aufwer-
tungspotenzial im Ortskern 

• Gute Erreichbarkeit der vielen Naturräume rund 
um den Flecken 

• Fehlende attraktive Verweilmöglichkeiten im 
Ortskern

• Große Grundstücke ohne Bebauung in zweiter 
Reihe

• Zahlreiche Barrieren im gesamten Ortskern

• In Wohngebieten tlw. unzureichend sanierte Ne-
benanlagen

• Eingeschränkte Qualität und Wahrnehmbarkeit 
öffentlicher Grünflächen 

• Richtung Osten geht das Vilser Holz dann über 
in den Kurpark, der prägend ist für die Bedeu-
tung des Fleckens als staatlich anerkannter 
Luftkurort. Hier befindet sich u.a. ein (allerdings 
schlecht auffindbares) Kneippbecken. In der 
warmen Jahreszeit wird der Kurort zu einem 
wichtigen Treffpunkt des öffentlichen Lebens 
im Flecken und umzu, u.a. durch diverse Kultur 
und Sportangebote wie z.B. das Freibad („Wie-
he-Bad“), ein Mehrgenerationenpark mit Out-
door-Fitnessgeräten, eine Minigolf- und eine 
Tennisanlage. 

Im Betrachtungsraum finden sich drei Kinder-
spielplätze: Der kleine Spielplatz am Kohlwüh-
rensee ist u.a. mit einer Partnerschaukel, einem 

Karussell und einem Rutschturm ausgestattet, 
während auf dem Spielplatz Am Hohen Kamp 
ein Bolz- und ein Spielbereich zu finden sind. 
Auf dem Spielplatz direkt am Kurpark finden sich 
Schaukel, Wippe, Rutschturm und Federwipptiere. 

Abb. 15: Blick in eine „typische“ Wohnstraße

Abb. 16: Der Kohlwührensee
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2.4 INNERÖRTLICHER VERKEHR
PKW-Verkehr
Der Betrachtungsraum wird stark durch den Ver-
kehr geprägt – und hier vor allem durch den 
motorisierten Kfz-Verkehr: Bereits 2016 wurden 
4.044 privat zugelassene PKWs auf 7.234 Einwoh-
ner gezählt, das entspricht einem Pkw-Besatz von 
knapp 56% über alle Bewohner. Das Auto spielt 
also – was typisch ist für den ländlichen Raum – 
eine überragende Rolle für die Mobilität der Men-
schen.

Besonders stark frequentiert ist der Straßenzug 
Bahnhofstraße und Sulinger Straße, der die Haupt-
verbindung in Richtung B 6 darstellt. Da dieser 
Straßenzug mitten durch den Ortskern verläuft, 
ist er besonders konflikt- und unfallträchtig. Eben-
falls stark belastet ist der Straßenverlauf der Ost-
landstraße und – im südlichen Verlauf – Homfel-
der Straße (K 140), die den Bahnhof u.a. mit dem 
Gelände von Vilsa-Brunnen verbindet. Dieser Stra-
ßenzug verläuft zwar größtenteils am Rande des 
Ortskerns, ist aber (v.a. wegen Vilsa-Brunnen) auch 
stark von LKWs genutzt. Richtung Norden ist (au-
ßerhalb des Betrachtungsraumes) noch die Lan-
ge Straße zu erwähnen, die ab dem Kreisverkehr 
am Bahnhof sowohl die Verkehre der Bahnhof- als 
auch der Ostlandstraße aufnimmt. Durch die hoch 
frequentierten Nutzungen (Nahversorgung, Schul-
zentrum, Gemeindeverwaltung) birgt auch die 
Lange Straße (besonders im südlichen Abschnitt) 
hohes Konfliktpotenzial. 

Das Betrachtungsgebiet selbst ist durch die Bahn-
hof-, Berg-, Braut- und die Bruchöfener Straße gut 
erschlossen, zumal diese Erschließungsstraßen 
durch viele nachgeordnete Wohn- und Neben-

straßen ergänzt werden. Während auf den Haupt-
verkehrs- und Erschließungsstraßen in der Regel 
Tempo 50 km/h erlaubt ist, sind die Wohn- und 
Nebenstraßen überwiegend als Tempo 30er-Zonen 
oder als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen.

Einige (Neben-)Straßen im Ortskern (z.B. Vilser 
Schulstraße) oder in den angrenzenden Wohn-
gebieten weisen erheblichen Sanierungs- und In-
standsetzungsbedarf auf. Da dies meist auch die 
Fußwege betrifft (s.u.) sollte im Falle einer Sanie-
rung aber grundsätzlich über eine Anpassung des 
Straßenquerschnitts (niveaugleich ohne Fußwe-
ge) nachgedacht werden.  

Ruhender Verkehr

Angesichts der Siedlungsstruktur (Einfamilien-
häuser mit großen Grundstücken) werden die Au-
tos vielfach auf den Grundstücken geparkt. Darü-
ber hinaus stehen besonders im und rund um den 
zentralen Ortskern diverse öffentliche Parkplätze 
(u.a. Am Dobben, Agnes-Miegel-Straße, Bassumer 
Straße, Bergstraße, Gartenweg, Vilser Schulstra-
ße) zur Verfügung. Seitens der Bürger wird darauf 
hingewiesen, künftig besser auf die dezentral ge-
legenen Parkplätze zu verweisen, um die inner-
örtlichen Parkplätze vom Parkdruck zu entlasten. 
Parkhäuser oder Tiefgaragen sind nicht vorhan-
den. Aus Sicht von Bürger werden u.a. die Park-
taschen in der Bahnhofstraße als problematisch 
zum Ein- und Ausparken bewertet. 

Im Betrachtungsraum finden sich drei E-Ladesta-
tionen (Am Dobben, Am Bahnhof und auf dem 
Parkplatz vor dem Raiffeisenmarkt).
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Unfallschwerpunkte

Nach Auswertung der Unfallzahlen lassen sich 
zwei Unfallschwerpunkte im Betrachtungsraum 
identifizieren: der Kreisel am Bahnhof und im Orts-
kern der Bereich Bahnhofstraße, Engelbergplatz, 
Brautstraße. Zwischen 2020 und 2022 wurden in 
der Bahnhofstraße ganze 36 und in der Sulinger 
Straße sogar 42 Unfälle gemeldet. Zum Vergleich: 
Die nächsthäufigsten Unfälle passierten in der 
Bassumer Straße (acht Unfälle) sowie der Ostland- 
bzw. Homfelder Straße (neun Unfälle).  

 
ÖPNV

Bahn

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen ist nicht mehr an 
das überörtliche Bahnnetz angebunden (s. Kap. 2.1 
und 2.2). Im aktuellen Streckenrevitalisierungspro-
gramm des Landes hat es die Strecke Syke - Bruch-
hausen-Vilsen - Eystrup aber nicht in die zweite 
Runde geschafft. In Hinblick auf die Reaktivie-
rungsbemühungen wird mitunter die Sorge ge-
äußert, dass eine Reaktivierung der Bahn zulasten 
des etablierten Busverkehrs und damit zulasten 
der vom Bus, nicht aber von der Schienenstrecke 
angebundenen Orte gehen würde. 

Busverkehr

Die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH be-
treiben mehrere Buslinien, die in die Ortschaf-
ten der Samtgemeinde sowie nach Syke, Hoya 
und Sulingen fahren (s. Kap. 2.1). Innerhalb des 
Betrachtungsraumes können die Busse an fünf 
Haltestellen erreicht werden: Altersheim (an der 
Homberger Straße), Bahnhof, Bruchhöfener Stra-
ße, Eichendorfstraße und Engelbergplatz. 

BruVi-Mobil

Ergänzt wird das öffentliche Verkehrsangebot 
durch „BruVi-Mobil“, ein Verkehrsangebot, das in 
Zusammenarbeit zwischen dem Flecken und ei-
nem Taxiunternehmen entstanden ist und das sich 
vor allem an Jugendliche, Senioren und Geflüchte-
te wendet, die über kein Auto verfügen. Das BruVi-
Mobil steht wochentags zwischen 8 bis 18 Uhr so-
wie samstags zwischen 8 bis 14 Uhr zur Verfügung 
steht und kostet je nach Länge der Fahrt zwischen 
5 Euro (für null bis drei Kilometer) und 17 Euro (9 
bis 12 Kilometer – längere Strecken werden nicht 
bedient.  

 
Rad- und Fußverkehr

Fahrradverkehr

Der Fahrradverkehr führt im Flecken Bruchhau-
sen-Vilsen ein „Schattendasein“. Als Freizeitaktivi-
tät ist Radfahren durchaus akzeptiert, als alltägli-
ches Verkehrsmittel spielt das Fahrrad kaum eine 
Rolle – von Schülern einmal abgesehen. Die inner-
örtlichen Angebote für den Radverkehr sind aller-
dings auch praktisch nicht vorhanden, was immer 
wieder bei den verschiedenen Beteiligungsmo-
dulen moniert wurde. Innerhalb des Ortes und im 
Betrachtungsraum (z.B. entlang der Bahnhofstra-
ße) keine gesonderten Radverkehrsanlagen. Hier 
ist der Radverkehr angesichts der ausgewiese-
nen Tempo 30 Zonen gehalten, die Fahrbahn mit 
zu benutzen. Angesichts des hohen Kfz-Aufkom-
mens und überhöhter Geschwindigkeiten wei-
chen die Radfahrenden aber oftmals auf die Fuß-
wege aus und stellen so ihrerseits eine Gefahr für 
die Fußgänger dar. Dort wo Radverkehrsanlagen 
vorhanden sind, wie z.B. entlang der Ostlandstra-

Abb. 17: Blick in die Bahnhofstraße Abb. 18: Der Kreisverkehr am Bahnhof mit einer Reminiszenz 
an die Museumsbahn
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ße und Homfelder Straße sind diese in der Regel 
recht schmal ausgeprägt, sie entsprechen nicht 
den Mindestmaßen. Einzig an der Bassumer Stra-
ße ist ein Fahrradstreifen auf der Fahrbahn ab-
markiert, der angesichts der Dichte und der ge-
fahrenen Geschwindigkeiten vielen Radfahrern 
allerdings nicht das Gefühl vermittelt, dass sie 
hier sicher und komfortabel fahren können.

Weitere Defizite beim Radverkehr betreffen

• die Abstellanlagen und sonstige Serviceange-
bote – insbesondere im engeren Ortskern feh-
len sie nahezu komplett,

• die Konflikte zwischen dem Radverkehr und 
dem (insbesondere aus- bzw. einparkendem 
und dem abbiegendem) Kfz-Verkehr. Insbeson-
dere der Kreisverkehr wird aus Sicht von Rad-
fahrenden als Gefahrenpunkt erlebt. In den 
Jahren von 2020 bis 2022 gab es insgesamt 21 
Radverkehrsunfälle mit Pkw- Beteiligung,

• das Fehlen von Fahrradwegen entlang der 
Durchgangsstraßen: Der Straßenzug Lange Stra-
ße, Kreisverkehr, Bahnhofstraße, Engelbergplatz, 
Sulinger Straße ist für den Fahrrad- und den KfZ-
Verkehr die wichtigste innerörtliche Verbindung 
– auch zu den Schulen. Überhöhte Geschwin-
digkeiten der Autos, vor allem aber die fehlen-
de Sichtbarkeit der Führung des Radverkehrs auf 
der Fahrbahn und damit einhergehend die feh-
lende Akzeptanz des Radverkehrs, birgt Gefah-
ren. Hier ist dringend Verbesserung geboten, ge-
rade auch in Hinblick auf den Schulverkehr.  

Fußverkehr

Für den Fußverkehr bietet der Ortskern kurze Wege 
und ein angenehmes Flanieren. Hier und da könn-
ten indes fehlende Verbindungen ergänzt werden, 
z.B. zur besseren Einbindung des Kohlwührensees 
in den Ortskern. Auch in Richtung Kurpark fehlen 
explizit als solche geschaffene durchgängige Spa-
zierwege – auf der (nur sehr wenig befahrenen) 
Lindenallee teilen sich alle Verkehrsteilnehmenden 
gemeinsam die schmale Fahrbahn, alternativ geht 
man über den leicht erhöht liegenden Friedhof, 
was zwar reizvoll, aber nicht barrierefrei ist.  

Zur Stärkung des Fußverkehrs und seiner attrakti-

ven Wegeführung wäre die Aufwertung der klein-
teiligen fußläufigen Verbindungen z.B. zwischen 
Bahnhof- und Brautstraße (Lindenberg), zwischen 
Sulinger Straße und Gartenweg oder an der Kirche 
anzustreben. Allerdings wird die Attraktivität mit-
unter auch durch fehlende Nutzungsanreize blo-
ckiert, wie z.B. im Falle des leer stehenden und sa-
nierungsbedürftigen Gebäudes am Lindenberg.

Ergänzend fehlen an einigen Straßen gesicher-
te und komfortable Querungsstellen, wie z.B. am 
Engelbergplatz und mitunter in der Bahnhofstra-
ße. Auch an den viel befahrenen Straßen wie die 
Sulinger-, Bassumer- und Homfelder Straße/Ost-
landstraße fehlt es an weiteren bzw. überhaupt an 
Überquerungsmöglichkeiten. 

Am Engelbergplatz, in der Brautstraße sowie ent-
lang der Bahnhof- und Sulinger Straße ist – im Sinne 
des historisch anmutenden Ortsbildes richtigerwei-
se – Kopfsteinpflaster verlegt, das für  Menschen mit 
Handicap aber eine durchgehende Barriere darstellt. 
Entlang der Bahnhofstraße ist die Pflasterung hier 
und da durch glattes Material unterbrochen. 

Ganz erhebliche Defizite für den Fußverkehr erge-
ben sich aus der Ausgestaltung zahlreicher Fuß-
wege im gesamten Betrachtungsraum. Diese sind 
teilweise viel zu schmal (z.B. am Gartenweg, an der 
Ostlandstraße) – an der Vilser Schulstraße gibt es 
an der Ecke Assessorstraße das Kuriosum, dass der 
Gehweg so schmal ist, dass offenbar bereits Au-
tos gegen die Hausecke gefahren sind. Doch an-
statt den Autoverkehr entsprechend einzuschrän-
ken, wurde ein großer Stein auf dem Fußweg als 
Abstandshalter gesetzt, der nun die Nutzung des 
Fußweges gänzlich verunmöglicht (s. Abb. 73 auf 
S. 60). Zahlreiche Gehwege befinden sich in einem 
schlechten oder sogar desolatem Zustand (z.B. Vil-
ser Schul-, Bollenstraße, rund um die Kirche). 

Im Wohngebiet Bergstraße sind in einigen Wohn-
straßen die Fußwege der Gestaltung und Pflege 
der anliegenden Grundstückseigentümer überlas-
sen. Dies führt mitunter zu regelrechten Flicken-
teppichen aus mit unterschiedlichsten Materia-
lien gepflasterten, teils geschotterten oder als 
Rasenstreifen gestalteten Nebenanlagen. Manche 
Straße (z.B. An der Bleiche) ist jedoch sehr anmu-
tig als verkehrsberuhigte Wohnstraßen gestaltet: 
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Hier gibt es keine Gehwege, sondern durchge-
hend niveaugleiche Pflasterung, die von Fuß-
gängern und Autos gleichermaßen genutzt wird. 

Diese Art des Straßenquerschnitts scheint 
angesichts der geringen Verkehrsbelastung 
angemessen.

Innerörtlicher Verkehr: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Autoverkehrsfreundliche Gestaltung, Infrastruk-
tur und Anbindung

• Gemeindestruktur ermöglich gute Bedingungen 
für den Fuß- und Radverkehr 

• Viele kleine Fußwegeverbindungen im Ortskern, 
die das zu Fuß gehen angenehm machen

• Hohe Kfz-Belastung im Ortskern (Menge, Ge-
schwindigkeiten, Flächenbedarf, Lärmemissionen)

• Unzureichend ausgebaute Radwegeinfrastruk-
tur im Ortskern (Wege, Abstellanlagen), dadurch 
auch defizitäre Schulwegsicherheit

• Unzureichende ÖPNV-Anbindungen außerhalb 
der Schulzeiten

• Teilweise defizitäre Fußwege (z.B. zu schmal, sa-
nierungsbedürftig)

• Fehlende bzw. unzureichende Barrierefreiheit 
(u.a. Pflasterung, fehlende Querungsstellen)

Abb. 19: Karte „Innerörtlicher Verkehr“
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2.5 GEBÄUDEBESTAND
Im Betrachtungsraum finden sich je nach Teil-
raum unteschiedliche Gebäudestrukturen (s. 
auch Kap. 2.3). Während die Bestände im eigentli-
chen Ortskern sehr gemischt sind, sind sie in den 
Wohngebieten sehr homogen. 

Der Gebäudezustand im Betrachtungsraum wur-
de einer Inaugenscheinnahme unterzogen, ohne 
jedoch tiefer gehende Sanierungsbedarfe zu er-
mitteln. Dokumentiert wurden insbesondere jene 
Gebäude, die offenkundigen Sanierungsbedarf 
aufweisen.

Ortskern

Die Gebäudestrukturen im Ortskern sind sehr ge-
mischt und spiegeln die Geschichte der Siedlungs-
entwicklung bis heute wider: Von alten Fachwerk-
häusern, ehemaligen Gehöften über Gebäude der 
Gründerzeit (v.a. entlang der Hauptstraßen), Be-
stände der Nachkriegsjahrzehnte (Wohn- und Ge-
schäftshäuser wie auch reine Wohngebäude) bis 
hin zu Neubauten jüngerer Zeit sind alle Epochen 
und Stile im Ortskern vertreten. 

Der Sanierungszustand ist im Ortskern ebenfalls 
sehr heterogen: Neben etlichen sanierten Bestän-
den fallen immer wieder auch sanierungsbedürf-
tige Gebäude ins Auge. Eine Konzentration von 
Sanierungsbedarfen ist v.a. entlang der Sulinger 
Straße festzustellen – besonders zwischen Sulinger 
Straße und Gartenweg. Auch im Bereich Bahnhof-
straße / Lindenberg sowie Assessorstraße finden 
sich einige sanierungsbedürftige Gebäude. Da es 
sich bei diesen Bereichen um den engeren histo-
rischen Ortskern handelt, beeinträchtigen diese 
Missstände das Ortsbild in besonderer Weise.

Überdies fallen einige sanierungsbedürftige 
„Großstrukturen“ ins Auge, z.B.:

• Der Gebäudekomplex an der Homfelder Straße 
(Betreutes Wohnen in Bruchhausen-Vilsen und 
DRK-Flüchtlingsunterkunft) aus den 1960er / 
70er Jahren,

• die Mehrfamilienhausbestände (ähnlichen Bau-
jahrs) an der Bunzlauer Straße,

• das Gemeindehaus Am Hohen Kamp und 

• ein ehemaliger Gewerbebetrieb mit histori-
schem Wohnhaus und kleinem Betriebshof an 
der Ecke Sulinger Straße / Zum Holzhof.

Aufgrund ihrer Größe und (im Falle der Homfel-
der Straße) exponierten Lage an einer Einfallstra-
ße strahlt der Sanierungsbedarf besonders nega-
tiv aus.

Von diesen Mängeln abgesehen ist der Sanie-
rungszustand nach Inaugenscheinnahme aber 
insgesamt als zufriedenstellend zu bewerten. In-
wieweit die Gebäude im Einzelnen auch energe-
tisch ertüchtigt sind, konnte im Zuge dieser Un-
tersuchung nicht festgestellt werden.

Wohngebiete

Die Wohngebiete im Betrachtungsraum – „Berg-
straße“ im Südwesten, „Sollacker“ im Nordwes-
ten und „Niederfeld“ im Nordosten – weisen unter 
dem Strich einen homogenen Gebäudebestand 
auf. Dies ist typisch für solche Gebiete, da sie in 
der Regel zur selben Zeit und nach einheitlichen 
Regularien der für die Gebietsentwicklung aufge-
stellten Bebauungspläne entwickelt wurden. 

Abb. 20 (rechts): Gebäude am Lindenberg
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Abb. 21 bis 25: Verschiedene Eindrücke vom Gebäudebestand im Betrachtungsraum

Gebäudebestand: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Vielseitiger Gebäudebestand im Ortskern, über-
wiegend in gutem Zustand

• Attraktive Einfamilienhausgebiete in teils reizvol-
ler Lage

• Konzentration von sanierungsbedürftigen Gebäu-
den in der (historischen) Ortsmitte

• Sanierungsbedürftige „Großstrukturen“ mit negati-
ver Ausstrahlung

• vermutlich großer (energetischer) Sanierungsbe-
darf für die kommende Eigentümergeneration im 
Wohngebiet Bergstraße
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Abb. 26: Karte Gebäudebestand (Sanierungsbedarfe)

Das älteste dieser Wohngebiete ist das Gebiet 
Bergstraße (abgesehen vom südlichen Teil An der 
Bleiche, der offenkundig zuletzt entwickelt wur-
de). Die Einfamilienhäuser stehen zumeist auf 
großzügigen Grundstücken in sehr reizvoller La-
ge und machen augenscheinlich – bis auf wenige 
Ausnahmen einen „ordentlichen Eindruck“. 

Das Baualter lässt jedoch vermuten, dass der 
energetische Zustand der Bestände insgesamt 
nicht mehr den heutigen Maßstäben an eine kli-
magerechte Ortsentwicklung entspricht. Da die 
Altersstruktur der Bewohner in diesem Teil dar-
auf hindeutet, dass hier zeitnah ein Generatio-

nenwechsel in vielen Häusern anstehen wird (vgl. 
Kap. 2.7) ist davon auszugehen, dass die kommen-
de Eigentümergeneration erhebliche Sanierungs-
bedarfe vorfinden wird. Ein Selbstläufer wird der 
Generationenwechsel vor diesem Hintergrund 
nicht. Um die tatsächlichen Sanierungsbedarfe an 
den Gebäuden zu ermitteln sind jedoch vertiefen-
de Untersuchungen oder entsprechende energe-
tische Beratungsleistungen erforderlich.

Auf die anderen Wohngebiete kommen derlei Fra-
gestellungen – entsprechend ihres etwas jünge-
ren Baualters noch nicht so schnell zu.
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2.6 NUTZUNGEN

2.6.1 Wohnen
Der Flecken Bruchhausen-Vilsen ist ein beliebter 
Wohnstandort im erweiterten suburbanen Bre-
mer Raum. Auch in der näheren Region ist der Ort 
als Wohnstandort beliebt – im Rahmen der Betei-
ligungsveranstaltungen wurde oft erwähnt, dass  
viele Menschen in den Betrieben der umliegen-
den Gemeinden und Ortschaften arbeiten, aber 
gerne in Bruchhausen-Vilsen wohnen und leben 
würden.

Das Wohnangebot besteht ganz überwiegend 
aus Einfamilienhäusern, in den Wohngebieten 
fast ausschließlich. 2022 waren drei Viertel aller 
Wohngebäude Einparteienhäuser, laut Zensuser-
hebungen (2011) verfügen zudem über 57% der 
Wohneinheiten über fünf oder mehr Räume. In 
Bruchhauchen-Vilsen wohnen die Menschen also 
vorwiegend in eher großzügigen Einfamilienhäu-
sern.

Im Ortskern selbst finden sich vereinzelt auch 
Mehrparteienhäuser. Darunter an der Bunz-
lauer Straße auch drei Wohnhäuser aus den 
1960er/70er Jahren mit je acht Wohneinheiten, 
die einen etwas sanierungsbedürftigen Eindruck 
hinterlassen. Überdies wurden im Zuge der zu-
rückliegenden Sanierung vereinzelt Mehrpartei-
enhäuser in zweiter Reihe geschaffen (z.B. an der 
Bahnhofstraße), die sich städtebaulich sehr gut 
einpassen. Zuletzt entstand an der Bahnhofstra-
ße allerdings auch ein Mehrparteienhaus, das sich 
durch seine Form und seine Ausmaße nicht gut in 
die städtebaulichen Dimensionen der Ortsmitte 
einfügt. 

Trotz der punktuell errichteten Mehrfamilien-
häuser herrscht in Bruchhausen-Vilsen ein gro-

ßer Bedarf nach altersgerechten Wohnungen und 
altersgerechten Wohnformen. Zu diesem Ergeb-
nis kommen verschiedene Studien, u.a. ein Demo-
grafiebericht für die Samtgemeinde (2013) oder 
das Regionale Entwicklungskonzept REK (2022). 
Hintergrund ist insbesondere der fortschreitende 
demografische Wandel (vgl. Kap. 2.7), der mit ei-
ner veränderten Wohnraumnachfrage einhergeht. 
Dabei geht es nicht allein um betreute Wohnan-
gebote, sonder vor allem auch um Wohnangebo-
te für die so genannten „Empty Nesters“, also jene  
Generation zwischen etwa 60 und über 80 Jahren: 
Die Kinder sind (längst) aus dem elterlichen Ein-
familienhaus ausgezogen und der Umzug in ein 
Seniorenheim liegt noch in weiter Ferne. Für diese 
Generation fehlt es an Alternativen zum ggf. all-
mählich zu groß werdenden Einfamilienhaus mit 
großem Garten.

Zugleich ist die Nachfrage nach Einfamilienhäu-
sern (noch) hoch: Das Kommunalprofil der N-Bank 
von 2021 bescheinigt, dass die Baulandreserven 
u.a. in Bruchhausen-Vilsen aktuell nicht ausrei-
chen, um den Bedarf in der Zukunft zu decken. 
Im Sinne einer nachhaltigen Wohnraumbedarfs-
deckung empfiehlt es sich allerdings nicht, die 
Nachfrage durch expansive Ausweisung neuer 
Wohngebiete zu decken, zumal in den Wohnge-
bieten im Betrachtungsraum durchaus noch ei-
nige Baulücken bestehen. Und  infolge des de-
mografischen Wandels wird es absehbar in den 
kommenden 10-15 Jahren sogar einen Wohn-
raumüberhang im Bereich der Einfamilienhäu-
ser geben. Es stellt sich also die Aufgabe, durch 
die Schaffung alternativer Wohnangebote v.a. für 
die „Empty Nesters“ einen Generationenwechsel 
in den bestehenden Einfamilienhausgebieten zu 
ermöglichen, auch um langfristig größere Leer-
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standsentwicklungen im Bereich der Einfamilien-
häuser zu verhindern. 

Dazu braucht es attraktive, ortskernnahe Woh-
nungen und Wohnformen. Um einen Umzug aus 
dem Einfamilienhaus zu ermöglichen, sollten da-
bei auch größere Wohnungen (3-4 Zimmer) mit 
attraktiven Außenbereichen oder Balkonen ge-
schaffen werden. 

Doch nicht nur die „jungen Älteren“ sind eine Ziel-
gruppe auf dem Wohnungsmarkt, auch für junge 
Singles und Paare fehlt es an Wohnraum – kleine-
re, günstige 1-2 Zimmer Wohnungen. 

2.6.2 Einzelhandel und Gewerbe

Einzelhandel

Das Regionale Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Diepholz weist dem Flecken Bruch-
hausen-Vilsen die Funktion eines Grundzentrums 
mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erho-
lung und Tourismus zu. Die nächstgelegenen Mit-
telzentren sind die Städte Syke und Verden (Aller), 
die nächstgelegenen Oberzentren sind Bremen 
(ca. 40 Km) und Hannover (ca. 80 Km).

Der Einzelhandel im Flecken Bruchhausen-Vilsen 
mit seinem vielfältigen Branchenmix konzentriert 
sich entsprechend des alte Einzelhandelskonzep-
tes an zwei Polen:

• im historischen Ortskern im Ortskern von Vilsen 
und damit im Betrachtungsraum und

• im Nahversorgungs- und Fachmarktzentrum 
außerhalb des Betrachtungsraumes, östlich der 
Langen Straße und nördlich des Bahnhofs, u.a. 

mit Rewe, Lidl, Depot, Rossmann, KIK und dem 
Getränkemarkt HOL AB!.

Im Ortskern und damit im Betrachtungsraum liegt 
ein Netto-Discounter in der Nähe des Bahnhofs. 
Trotz dieser zentralen Lage ist der Nahversorger 
z.B. aus dem Wohngebiet Bergstraße im Südwes-
ten des Betrachtungsraumes für viele Menschen 
nicht zu Fuß zu erreichen (vgl. Einzelhandelskon-
zept , S. 28). 

Weitere Einzelhandelsangebote des Fleckens kon-
zentrieren sich vor allem auf den Ortskern entlang 
der Bahnhofstraße in Richtung Engelbergplatz 
bis in die Sulinger Straße und in die Brautstra-
ße hinein. Das Sortiment ist breit gefächert: Par-
fümerie, Elektrogeräte, Reformhaus, Buchhand-
lung, Hörakustik & Optiker, Autohaus, mehrere 
Modegeschäfte, Geschäft für Heimausstattung 
(Deko), Brautmodegeschäft sowie Gesundheits-
dienstleistungen, wie z.B. Apotheken usw. Derzeit 
ist der Einzelhandel stark von kleineren, eigen-
tümergeführten Geschäften geprägt wie, wenn 
auch einige Ausnahmen zu verzeichnen sind. Er-
gänzt wird das Versorgungsangebot im Ortskern 
sowohl durch einige Restaurants als auch durch 
den wöchentlich stattfindenden Wochenmarkt (im-
mer freitagnachmittags), der nach Auskunft von 
Bewohnern allerdings zunehmend an Bedeutung 
verliert. Dies wird u.a. mit der wenig einladenden 
Lage (Bahnhofstraße 41-45) des Marktes und den 
Konflikten mit dem Autoverkehr, aber auch auf die 
vielen Direktvermarkter in der Umgebung zurück-
geführt. Konkurrenz erfahren die Versorgungsan-
gebote im Ortskern des Fleckens darüber hinaus 
auch durch die verschiedenen Angebote außer-
halb des Ortskerns.

Abb. 27: Historische Wohnhäuser im Ortskern Abb. 28: Wohnhäuser in der Bollenstraße
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Zudem gibt es auch einige Dienstleistungsange-
bote wie z.B. Sparkasse, Volksbank, Friseure, Fahr-
schule usw. im Betrachtungsraum und hier vor 
allem entlang der Bahnhofstraße, vereinzelt aber 
auch in den Wohn- und Nebenstraßen. Weitere 
Angebote wie ein Fitnessstudio und mehrere Ge-
sundheits- und Pflegedienstleistungen (vgl. Kap. 
2.6.3) runden das Angebot ab.

Jenseits des Ortskerns finden sich weitere Ange-
bote des Einzelhandels z.B. ein Fahrradgeschäft, 
der Raiffeisen-Markt Am Gaswerk oder ein Blu-
mengeschäft.

Im Ortskern, u.a. an der Brautstraße, Sulinger- und 
Bahnhofstraße finden sich vereinzelt in den misch-
genutzten Gebäuden einige Leerstände in den ge-
werblich genutzten Erdgeschossbereichen. Hier 
stellt ein besonders großer Leerstand zwischen 
der Braut- und Bahnhofstraße einen städtebauli-
chen Missstand dar – ebenso wie an der Bassumer 
Straße, wo ebenfalls ein großer Leerstand mit ers-
ten Anzeichen von Vermüllen das Stadtbild ne-
gativ beeinflusst. Für diesen ehemaligen Lebens-
mittelmarkt zeichnet sich inzwischen (Stand März 
2024) allerdings eine teilweise Nachnutzung ab.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Corona-
Auswirkungen den Einzelhandel im Flecken weni-
ger stark als befürchtet getroffen haben.

2018 wurde ein Einzelhandelskonzept für den Fle-
cken Bruchhausen-Vilsen  erarbeitet, in dem der 
Ortskern Vilsen und das Fachmarktzentrum zur 
Kleinbahn als „Zentraler Versorgungsbereich“ aus-
gewiesen werden. Aufbauend auf einer umfäng-
lichen Bestandsaufnahme wird u.a. die Erkennt-
nis abgeleitet, dass „die nördlichen und südlichen 
Siedlungsbereiche gegenwärtig über keine fuß-

läufige Nahversorgung“ verfügen und aufgrund 
„der geringen Mantelbevölkerung [...] in diesen 
Siedlungsbereichen kein ausreichendes Kaufkraft-
potenzial für eine marktgängige Neuansiedlung“ 
besteht (vgl. S. 34). Das Konzept formuliert als 
übergeordnetes Entwicklungsziel die Stärkung des 
Zentralen Versorgungsbereichs unter Vermeidung 
negativer Auswirkungen auf die wohnortnahe 
Grundversorgung, die Sicherung und Weiterent-
wicklung der Angebotsvielfalt und die Funktions-
mischung im Ortskern Vilsen, die Sicherung und 
Stärkung der Nahversorgung sowie die Bereitstel-
lung ergänzender Sonderstandorte. 

Für den Zentralen Versorgungsbereich in Bruch-
hausen-Vilsen, der sich maßgeblich über den 
Betrachtungsraum erstreckt, werden verschie-
dene räumliche Entwicklungszielstellungen für 
den Versorgungs- und den Erlebniseinkauf – u.a. 
Sicherung und Stärkung der bestehenden Viel-
falt kleiner Fachgeschäfte sowie des Ortskerns als 
Standorte für frequenzerzeugende zentrenergän-
zende Funktionen (Gastronomie, Dienstleistun-
gen, etc.) formuliert. Zudem wird ein Ergänzungs-
bereich in der Brautstraße als Weiterentwicklung 
eines ortskernnahen Wohnstandortes sowie für 
zentrenergänzende Funktionen mit überwiegen-
dem Zielverkehr (Beherbergungsgewerbe) emp-
fohlen und es sollte eine Brückenfunktion zwi-
schen Ortskern und Fachmarktlage geschaffen 
werden (vgl. S. 59).

Gewerbe

Obwohl die Samtgemeinde Bruchhausen-Vil-
sen nicht direkt an das Netz der Bundesauto-
bahnen und des Schienenverkehrs angeschlos-
sen ist, führt die zentrale Lage in Niedersachsen 

Abb. 29: Netto-Markt am Kreisverkehr Abb. 30 bis 33: Verschiedene gewerbliche Nutzungen im Orts-
kern



29

Flecken Bruchhausen-Vilsen – Ortskern

zu Standortvorteilen und zu einer stabilen Wirt-
schaftsstruktur. Diese setzt sich vor allem aus 
wohnortnahen Dienstleistungsunternehmen so-
wie modernen Handwerksbetrieben, vor allem 
aus dem Bau- und Ausbauhandwerk zusammen. 
Die Samtgemeinde wirbt für weitere Gewerbe-
ansiedlungen mit günstigen Gewerbegrund-
stücken und Flächenpotenzialen (u.a. auf ehe-
mals landwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
und Gebäuden) und mit günstigen Nebenkosten 
für Energie und Entsorgung sowie mit geringen 
Grundbesitzabgaben und Steuerhebesätzen.

Überregional bekannt ist Bruchhausen-Vil-
sen durch das hier ansässige Unternehmen Mi-
neralbrunnenbetrieb Vilsa, einem Marktführer 
für Mineralwasser und Erfrischungsgetränke in 
Norddeutschland und zugleich dem größten Ar-
beitgeber in der Samtgemeinde.

Wichtig für den Flecken ist zudem der Tourismus 
als wirtschaftliches Standbein (s. Kap. 2.6.4).

2.6.3 Bildung, Soziales und Gesundheit 
Als Grundzentrum verfügt der Flecken Bruchhau-
sen-Vilsen über ein breites und qualitativ hoch-
wertiges Bildungsangebot. Aber auch diverse gut 
ausgebaute Angebote von sozialen Einrichtungen 
und Gesundheitsdienstleistungen sind in der Ge-
meinde zu finden.

Bildung

Im Bereich der frühkindlichen Bildung verfügt die 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen über diverse 
Kindertagesstätten und Krippenangebote. Insge-
samt gibt es elf Kindergärten (neun kommunale 

Einrichtungen und zwei Einrichtungen von freien 
Trägern) sowie fünf Kinderkrippen. Die Einrich-
tungen bieten Betreuung in 15 Regelgruppen, 
davon zwei Waldgruppen sowie sieben Ganztags- 
und sechs Integrationsgruppen mit insgesamt 
604 Betreuungsplätzen an. In allen Einrichtungen 
werden die Kinder vormittags betreut, einzelne 
Kindergärten bieten auch eine Nachmittagsbe-
treuung bis 15 oder 16 Uhr an. 

Im U3-Bereich gibt es einen Kindergarten mit 
Krippenangebot und fünf Krippen mit insgesamt 
145 Betreuungsplätzen in zehn Gruppen.

Im Betrachtungsraum selbst gibt es jedoch kein 
Kinderbetreuungsangebot, im ganzen Ort Vil-
sen nicht. Die Betreuungseinrichtungen konzen-
trieren sich im Norden Bruchhausens, wo gleich 
drei Einrichtungen nebeneinander 75 Regelplätze 
(vormittags), 50 Ganztagsplätze, 54 Integrations-
plätze und 45 Krippenplätze vorhalten.

Auch im Bereich der schulischen Bildung ist ein 
gutes Angebot vorhanden: In der Samtgemeinde 
gibt es je eine Grundschule in den Mitgliedsge-
meinden Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Martfeld 
und Schwarme – in Bruchhausen-Vilsen, Martfeld 
und Schwarme als offene Ganztagsschule konzi-
piert. In der Grundschule Asendorf besteht eine 
Hortgruppe für die Nachmittagsbetreuung.

Im Flecken Bruchhausen-Vilsen ist auch das Schul-
zentrum der Samtgemeinde angesiedelt: Hier be-
finden sich neben der Grundschule ein Gymnasium 
und eine Oberschule. Das Gymnasium wird als of-
fene Ganztagsschule und die Oberschule als teilge-
bundene Ganztagsschule betrieben. Seit 2006 gibt 
es im Flecken zudem eine private Waldorfschule, die 
von einer Elterninitiative gegründet wurde.

Abb. 34: Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen
[FOTO wird noch ergänzt]
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Fachgymnasien, Fachoberschulen sowie Berufs-
bildende Schulen befinden sich in den Städten 
Syke und Sulingen. 

Für weitere Bildungsangebote steht die Volks-
hochschule Diepholz zur Verfügung und rundet 
das Bildungsangebot ab. Eine Außenstelle findet 
sich auch in Bruchhausen-Vilsen und zwar mitten 
im Ortskern am Lindenberg.

Die nächstgelegenen Hochschulen befinden sich 
in Bremen und Hannover und sind von Syke bzw. 
von Eystrup aus mit dem Zug erreichbar. Etwas 
weiter entfernt, aber ebenfalls mit der Bahn zu er-
reichen sind die Hochschulen in Bremerhaven, Ol-
denburg und Osnabrück.

Soziales

Neben einer Kindertagespflege, die sich an Kinder 
zwischen 0 und 14 Jahren richtet und bei der im-
mer eine qualifizierte Betreuungsperson für eine 
Gruppe von maximal 5 Kindern zuständig ist, gibt 
es für Kinder und Jugendliche u.a. das Jugend-
haus Broksen, das an fünf Nachmittagen geöffnet 
ist und verschiedene Aktivitäten im Innen- und 
Außenbereich anbietet. Ergänzend finden an den 
Wochenenden verschiedene wechselnde Veran-
staltungen im Jugendhaus statt. Zudem gibt es 
einen Schulförderverein in Bruchhausen-Vilsen. 

Für Menschen mit psychischem Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf betreibt der Verein Release 
e.V., eine Fachstelle für Sucht und Suchtpräven-
tion in Bruchhausen-Vilsen, eine Außenstelle mit 
offener Selbsthilfegruppe sowie u.a. ein privates 
Angebot zur psychologischen und systemischen 
Beratung und Familienaufstellung.

Neben dem Angebot eines Betreuten Wohnens 
im Flecken Bruchhausen-Vilsen im selben Gebäu-
de wie die DRK Tagespflege (s.u.) durch die SIP 
Unternehmensgruppe gibt es für Senioren mit 
Unterstützungsbedarf drei privat geführte Al-
ten- und (Tages-)Pflegeheime, die alle im Betrach-
tungsraum und damit im Ortskern liegen: die A&A 
Senioren- und Pflegepension in der Bollenstraße, 
die Alten- und Tagespflege Landleben am Vilser 
Holz GmbH sowie die DRK Tagespflege Bruchhau-
sen-Vilsen „Haus am Kurpark“ in der Homfelder 
Straße. Der nördliche Gebäudeteil (etwas versetzt 
von der Homfelder Str.) war bis Ende 2023 an den 
Landkreis vermietet, der dort Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine untergebracht hatte. Das DRK hat 
Interesse die Räumlichkeiten einer neuen Nut-
zung zuzuführen und sähe Potenzial zur Einbin-
dung an das neue Regionale Versorgungs-Zent-
rum (RVZ) für Pflege und Medizin, das unweit auf 
einem gemeindeeigenen Grundstück durch die 
Samtgemeinde entwickelt werden soll (s.u.). 

Darüber hinaus gibt es im Flecken und umzu meh-
rere ambulante Pflegedienste (u.a. Pflegedienst 
Marks, Diakoniestation Bruchhausen-Vilsen, Um-
sorgt Zuhause – Senioren- und Pflegestützpunkt). 
Zur weiteren Versorgung tragen Essen auf Rädern 
und Die Tafel bei. Der Arbeitskreis Soziale Versor-
gung, ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen 
Vertretern der Kranken- und Altenpflege, Vereinen 
der Selbsthilfe sowie gemeinnützigen Organisatio-
nen aus Bruchhausen-Vilsen und Umgebung küm-
mert sich um die sozialen Belange von Menschen 
mit Unterstützungsbedarf. 

Für die Samtgemeinde gibt es ein Seniorenser-
vicebüro, das aus einer Informations- und Bera-
tungsstelle entstanden ist und das jetzt als Netz-

Abb. 35: DRK-Tagespflege Abb. 36: Physiotherapie-Praxis in der Brautstraße
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werkstelle zur Unterstützung und Hilfestellungen 
bei Lebens- und Alltagsbewältigung dient. In ei-
nem „Seniorenwegweiser“ werden alle Angebote 
für Senioren im Überblick vorgestellt.

Angebote für viele verschiedene Zielgruppen 
bieten zudem die Kirchengemeinden im Flecken 
Bruchhausen-Vilsen: Dazu gehören die evange-
lisch-lutherische Kirchengemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen mit je einer Kirche in Bruchhausen und 
einer in Vilsen sowie die katholische Kirchenge-
meinde Maria – Königin des Friedens in Bruch-
hausen-Vilsen. Die Gemeinden bieten diverse 
Angebote für Kinder und Jugendliche (z.B. Entde-
ckerkirche, JuLeiCa, Christliche Pfadfinder, Som-
merfreizeiten, Konfirmandenarbeit, Kindertreff, 
Messdiener, Wortgottesfeiern für Familien und 
Erwachsene, (tlw. ökumenische) Gebetskreise, 
Sternsinger, Frauengruppen, die Gruppe „verwais-
te Eltern“, Kunst-, Kultur- und musikalische Ange-
bote (Posaunenchor, Chöre), sind Standort einer 
„Tafel“ und eines Weltladens. Für ältere Menschen 
gibt es Angebote wie Essen auf Rädern, Senioren-
café, Diakoniestation, verschiedene Aktionsange-
bote um ältere Menschen zu vernetzen und in die 
Gemeindearbeit einzubinden. Das evangelische 
Gemeindehaus Am Hohen Kamp wurde vor Kur-
zem durch den Flecken erworben. Eine Nutzungs-
idee für das sanierungsbedürftige Gebäude gibt 
es indes noch nicht. 

Gesundheit

Die Angebote der Gesundheitsversorgung sind 
derzeit im Flecken Bruchhausen-Vilsen gut: So gibt 
es neben einer Augenarztpraxis zwei weitere allge-
meinmedizinische bzw. internistische Praxen sowie 
zwei Zahnarztpraxen. Außerdem gibt es drei Heb-

ammen sowie diverse Praxen für weitere Gesund-
heitsdienstleistungen.

Zur längerfristigen Sicherung der medizinischen 
Versorgung plant die Samtgemeinde im Bereich Ho-
hen Kamp/Brautstraße auf einem brach liegenden 
Grundstück den Bau eines Regionalen Versorgungs-
Zentrums (RVZ). Bislang war hier vor allem die Kon-
zentration von Arztpraxen vorgesehen, doch inzwi-
schen mehren sich die Interessensbekundungen 
von weiteren, ergänzenden Angeboten. Auch das 
DRK, das mit seinen Beständen an der Homfelder 
Straße rückwärtig an das Grundstück angrenzt, hat 
Interesse an einer räumlich-inhaltlichen Zusammen-
fassung von Angeboten hinterlegt. 

Darüber hinaus gibt es in der Samtgemeinde zu-
sätzlich noch vier weitere allgemeinmedizinische 
Praxen und vier weitere Zahnarztpraxen.

Die nächstgelegenen Krankenhäuser sind die 
Standorte der Aller-Weser-Kliniken GmbH in Achim 
und Verden, in Bassum (St. Ansgar Klinikverbund 
Bassum) in Bremen (Klinikum Links der Weser), in 
Nienburg (Helios Kliniken Mittelweser GmbH) und 
in Sulingen (St. Ansgar Klinikverbund Sulingen).  

2.6.4 Kultur, Freizeit und Tourismus

Kultur

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen pflegt ein 
vielseitiges kulturelles Angebot und verfügt dafür 
über unterschiedlichste Veranstaltungsorte in In-
nen- als auch in Außenräumen wie z.B. bei Open-
Air-Veranstaltungen – im Flecken ist dies u.a. der 
Kurpark, in dem im Sommer Musik- und Kunstver-
anstaltungen stattfinden.
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Prägend für das kulturelle Leben in der Samtge-
meinde sind insgesamt acht Kulturvereine, die 
verschiedenste Themen wie Kunst, Heimat, Thea-
ter und Umwelt in den Fokus stellen. 

Auch im Flecken ist das kulturelle Angebot breit 
gefächert und zieht Menschen aus nah und fern an 
– zumal viele der Veranstaltungen auch mit tou-
ristischem Interesse verknüpft sind: Zu nennen ist 
vor allem der überregional bekannte „Brokser Hei-
ratsmarkt“, ein fünftägiges Volksfest mit Festzelten, 
einer Gewerbeschau, Fahrgeschäften sowie wei-
teren, jährlich wechselnden Attraktionen. Weite-
re Veranstaltungen sind u.a. Musik bzw. Kunst im 
Park, der Mai-, Herbst-, Schaf- und Wochenmarkt.

Im Flecken gibt es – ebenso wie in drei weiteren 
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde – eine 
Bücherei. Zum kulturellen Angebot gehören auch 
Kunstvereine, Kunst- und Kunsthandwerks-Aus-
stellungen, musikalische Angebote u.a.m. 

Bei den verschiedenen Beteiligungsmodulen 
wurde vereinzelt angemerkt, dass sowohl für kul-
turelle als auch für Freizeitaktivitäten ein nied-
rigschwelliges Raumangebot gewünscht wird, 
in dem unterschiedlichste Formate für verschie-
denste Zielgruppen stattfinden können.

Kinos gibt es in der Samtgemeinde nicht. Um ei-
nen Film zu schauen müssen die nächsten Kinos 
in Hoya, Syke oder Sulingen aufgesucht werden.

Freizeit

Sowohl in der Samtgemeinde als auch im Flecken 
Bruchhausen-Vilsen sind gute Freizeitangebo-
te und Naherholungsmöglichkeiten vorhanden 
– nicht zuletzt auch begründet in dem Status des 
Fleckens als staatlich anerkannter Luftkurort.

So gibt es vielfältige Angebote an Sportverei-
nen und Sportarten: Sie reichen von klassischen 
Sporthallen, über Sport- und Tennisplätze, Ska-
teranlage, Trimm-Dich-Pfad, eine Kunsteisbahn 
oder das Freibad Wiehe-Bad. Allerdings ist anzu-
merken, dass das Wiehe-Bad einen hohen Sanie-
rungsbedarf aufweist.

Auf den Betrachtungsraum entfallen u.a. die 
Kunsteisbahn, eine Tennisanlage und das Wiehe-
Bad, die sich im südlich an den Ortskern angren-
zenden Kurpark befinden. Hier gibt es zudem 
Musik- und sonstige Veranstaltungsangebote, Mi-
nigolf und einen Mehrgenerationenpark. 

Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten bie-
tet auch das Vilser Holz mit seinen zahlenreichen 
Wanderwegen, einem Terrainkurweg und einem 
Trimm-Dich-Pfad. Bewegung und Ausdauer ganz 
anderer Art können im Flecken in vier Fitnessstu-
dios erarbeitet werden. 

Freunde des Radfahrens finden fünf ausgeschil-
derte attraktive Radtouren durch die Samtge-
meinde, die um sieben ausgeschilderte Wander-
touren ergänzt werden.

Abb. 39: Hinweis zu den Freizeitinfrastrukturen im Kurpark

Abb. 40: Das Wiehe-Bad
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Auch für Kinder und Familien bietet die Samtge-
meinde ein umfangreiches Angebot. U.a. können 
zwölf Spielplätze entdeckt und erkundet werden, 
darunter u.a. ein Wasser- und ein Waldspielplatz.

Weit über die Bedeutung einer reinen Freizeitbe-
schäftigung hinaus gehen die Aktivitäten der Frei-
willige Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen sowie 
der Jugendfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen und 
Umgebung, die viele Menschen bindet.

An Jugendliche richten sich die fünf kommuna-
len Jugendtreffs in der Samtgemeinde, die viel-
fältige Angebot von Sport bis Kultur bereithalten. 
Zwei Pfadfindergruppen, Zusammenschlüsse der 
Dorfjugend oder die Ortsgruppe der Niedersäch-
sischen Landjugend runden das Angebot ab.

Tourismus

Bruchhausen-Vilsen ist seit 1976 staatlich aner-
kannter Luftkurort. Im Jahr 2021 erteilte das Nie-
dersächsische Wirtschaftsministerium letztmalig 
die Erlaubnis das Prädikat zu führen. Das Prädikat 
Luftkurort wird an Ortschaften vergeben, deren 
Luft und Klima laut eines regelmäßig zu aktuali-
sierenden Gutachtens Eigenschaften aufweisen, 
die für Erholung und Gesundheit förderlich sind – 
mithin also eine Qualität, die Bruchhausen-Vilsen 
erhalten und sich immer wieder neu bestätigen 
lassen muss. 

(Nicht nur) für den Tourismus hat die Samtge-
meinde Bruchhausen-Vilsen fünf ausgeschilder-
te Radstrecken und sieben Wandertouren durch 
ihr Gemeindegebiet erarbeitet und ausgeschil-
dert. Zudem gibt es Terrainkurwege, Nordic-Wal-
king-Strecken, ein Trimm-Dich-Pfad sowie weitere 

Aktivangebote (Inliner-Touren, das Bewegungs-
training Heigln, Bouleplätze, Minigolf, Reiten, 
etc.). Auch die Landschafts- und Naturräume mit 
der Weser, Marsch- und Geestlandschaft sind sehr 
vielfältig und von touristischem und Naherho-
lungs-Interesse.

Im Flecken Bruchhausen-Vilsen gibt es die ers-
te Deutsche Museums-Eisenbahn. Der Deutsche 
Eisenbahn-Verein e. V. (DEV) wurde 1964 gegrün-
det. Der Museumsbahnverkehr wurde 1966 mit der 
Dampflok „Bruchhausen“ und einem Wagen aufge-
nommen. Daraus wurde mit der Zeit das „Nieder-
sächsische Kleinbahn-Museum“. Derzeit fährt die 
Museums-Eisenbahn von Mai bis Oktober an Wo-
chenenden, Feier- und Aktionstagen auf der Stre-
cke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf.

Weitere Sehenswürdigkeiten sind ein Wasserer-
lebnisspielplatz, ein Walderlebnispfad, das Erho-
lungsgebiet Heiligenberg, zwei Kneipanlagen so-
wie einige restaurierte Wind- und Wassermühlen. 
Zudem findet einmal im Jahr der Brokser Heirats-
markt statt. Das Volksfest ist neben dem Bremer 
Freimarkt, dem Oldenburger Kramermarkt und 
dem Vechtaer Stoppelmarkt das viertgrößte Volks-
fest der Region und zieht jährlich rund 400.000 
Besucher nach Bruchhausen-Vilsen.

Abb. 42: Museumseinsanbahn Bruchhausen-Vilsen - Asendorf

Abb. 41: Haltepunkt der Museumseisenbahn am Kurpark
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und 2019 17,1%. Aus der Bedeutung als touris-
tisch geprägter Ort resultieren auch gewisse Nut-
zungsmerkmale im Ortskern: Neben der Kunst-
galerie ist insbesondere das für einen Ort dieser 
Bevölkerungsgröße bemerkenswerte Gastrono-
mieangebot zu nennen, das sich in Form von Res-
taurants, Bars oder Cafés im Ortskern von Vilsen 
an der Brautstraße, entlang der Bahnhofstraße so-
wie am Engelbergplatz konzentriert.

Eine Kurzzusammenfassung der Stärken und 
Schwächen zum Thema „Nutzungen findet sich 
auf der Folgeseite.

Für die Gäste gab es 2021 acht Beherbergungs-
betriebe mit 470 Übernachtungsmöglichkeiten. 
Zu den Beherbergungsbetrieben zählen sowohl 
Hotels als auch Pensionen. Aber auch Camping-
plätze und Unterkünfte, die Gäste nur im Neben-
erwerb beherbergen, zählen dazu.

In den Monaten Januar bis November 2023 gab 
es 20.412 Ankünfte und 49.275 Übernachtungen 
von Gästen im Flecken Bruchhausen-Vilsen. Die 
Ankünfte sind um 17,7 Prozent und die Übernach-
tungen um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum (der allerdings partiell noch den Co-
rona-Einschränkungen unterlag) gestiegen. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 2,4 Ta-
gen (Durchschnitt Deutschland: 2,8 Tage).  

Die durchschnittliche Auslastung der Übernach-
tungsmöglichkeiten lag im November 2023 
bei 28,%. Im Vergleich dazu lag die Auslastung 
in ganz Niedersachsen im selben Zeitraum bei 
27,3%. 2018 waren es in Bruchhausen-Vilsen 21% 

Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Nutzungen: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Der Flecken Bruchhausen-Vilsen ist ein attrakti-
ver, nachgefragter Wohnstandort 
 

• Durch seine zentrale Lage in Niedersachsen ver-
fügt der Flecken über eine starke Wirtschaft

• Großer, überregional bekannter und bedeutsa-
mer Arbeitgeber (Vilsa Brunnen) 

• Gute Versorgungslage im Grundzentrum

• Breites Einzelhandelsangebot entlang der Bahn-
hofstraße

• Gutes gastronomisches Angebot 

• Nur vereinzelt Leerstand im Ortskern 

• Breites und qualitativ hochwertiges Bildungs-
angebot, auch mit lokalen Besonderheiten (z.B. 
Waldkindergarten)

• Durchgängige Schulangebote von der 1. Klasse 
bis zu verschiedensten Schulabschlüssen

• Gut ausgebaute soziale Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen

• Gute Gesundheitsversorgung, u.a. Aufbau eines 
Regionale Versorgungs-Zentrums (RVZ) für Pfle-
ge und Medizin 

• Vielseitiges Freizeit- und Kulturangebot, tlw. mit 
Ausstrahleffekten über die Samtgemeinde hin-
ausgehen

• Gute Naherholungsmöglichkeiten

• Funktionierendes Vereinswesen 

• Ausgewiesene Radwanderwege 

• Diverse touristische Attraktion

• Es fehlt an Wohnraum jenseits des klassischen Einfa-
milienhauses für verschiedene Zielgruppen (Singles 
und Paare, junge Menschen und „junge Ältere“)  

• Die nördlichen und südlichen Siedlungsbereiche 
verfügen gegenwärtig über keine fußläufige Nah-
versorgung

• Wochenmarkt verliert an Attraktivität und Bedeu-
tung

• Einige stadtbildprägende gewerbliche Leerstände 
 
 
 
 

• Kinderbetreuungsangebot im  Flecken ist räum-
lich sehr konzentriert; keine Angebote im Betrach-
tungsraum

• Fehlende Nachnutzungsperspektiven für die 
Flüchtlingsunterkunft in der Homfelder Straße

• Hoher Sanierungsbedarf des Wiehe-Bads 
 
 
 

• Bedarf nach einem niedrigschwelligen Raum-
angebot für Kultur- und Freizeitaktivitäten (Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtung) wurde ge-
äußert
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2.7 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Bevölkerungsentwicklung

2023 lebten in der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen 17.798 und im Flecken 9.269 Einwohner. Im 
Betrachtungsraum waren zuletzt 2.114 Personen 
gemeldet.

Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung seit 
2000 zeigt schwankende Entwicklungen (s. Abb. 
44): War die jährliche Entwicklung Anfang der 

2000er Jahre noch positiv, so verlor die Samtge-
meinde ab 2005 jedes Jahr Einwohner. Erst ab 
2013 änderte sich der Trend wieder – wie in ganz 
Deutschland – seither war die Bevölkerungsent-
wicklung fast in jedem Jahr positiv.

Die Bevölkerungsentwicklung setzt sich immer 
aus zwei Komponenten zusammen: Dem natür-
lichen Saldo (Differenz aus Geburten und Sterbe-

Abb. 44: Bevölkerungsentwicklung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 2000 bis 2022. 
Datenquelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen
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fällen) sowie dem Wanderungssaldo (Differenz 
aus Zu- und Abwanderungen). in der Samt-
gemeinde zeigt sich – wie in fast allen Teilen 
Deutschlands – dass der natürliche Saldo kons-
tant negativ ist, d.h., dass es in jedem Jahr mehr 
Sterbefälle als Geburten gab.  In Bruchhausen-Vil-
sen beträgt der so genannte Sterbeüberschuss je-
des Jahr zwischen 50 bis knapp über 100. 

Dieser konstante Bevölkerungsverlust wurde bis 
2004 und seit 2013 durch teils hohe Wanderungs-
gewinne ausgeglichen. Aus der Abb. 44 lassen 
sich gut die verschiedenen Hochphasen der inter-
nationalen Zuwanderung ablesen: Nach 2014 zo-
gen viele EU-Bürger aus Bulgarien und Rumäni-
en infolge des Wegfalls der Beschränkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit zu, 2015 war ein Hö-
hepunkt der Fluchtbewegungen aus Syrien und 
2022 aus der Ukraine. 

All diese Entwicklungen wirken natürlich auch auf 
den Anteil der ausländischen Bevölkerung in der 
Samtgemeinde, der laut den Bevölkerungsdaten 
des Statistischen Landesamtes Niedersachsen 
von 2,7% (2012) auf 7,7% (2022) angewachsen ist.

Altersstruktur

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Fle-
cken Bruchhausen-Vilsen betrug 2022 nach Anga-
ben des Statistischen Landesamtes 45,6 Jahre und 
lag damit leicht über dem Durchschnitt der Samt-
gemeinde (45,5 Jahre), aber deutlicher über dem 
niedersächsischen Landesschnitt (44,7 Jahre). Hier 
zeigt sich einerseits, dass der demografische Wan-
del schon weiter fortgeschritten ist, andererseits 
hängt dies aber auch typischerweise damit zusam-
men, dass viele junge Menschen den ländlichen 
Raum zum Zwecke der Berufsausbildung (Studi-
um) zumindest vorübergehend verlassen. 

Die Daten des Einwohnermeldeamtes weisen auf-
grund anderer Berechnungsgrundlagen einen 
jüngeren Altersschnitt für den Flecken auf (44 
Jahre, Stand 2023). Die Meldeamtsdaten ermög-
lichten einen differenzierteren Blick auch auf den 
Betrachtungsraum: Hier fällt auf, dass der Alters-
schnitt mit 48 Jahren deutlich überdurchschnitt-
lich ist. Dies spiegelt sich auch in weiteren Zahlen: 
Während im Flecken gut ein Fünftel der Men-
schen 67 Jahre alt oder älter sind (21%), sind im 
Betrachtungsraum mit 28% mehr als ein Viertel 
aller Einwohner im Rentenalter: 

Alters-
durch-
schnitt

Anteil Bewoh-
ner im Renten-
alter (ü 66) 

Flecken Bruch-
hausen-Vilsen 44 Jahre 21%

Betrachtungs-
raum 48 Jahre 28%

Auch ein Blick auf die Bevölkerungspyramide 
(Abb. 46) für den Betrachtungsraum verdeutlicht 
die Alterung der Gesellschaft insgesamt (wie sie 
auch auf Bundesebene festzustellen ist):  Es ist 
klar zu sehen, dass die so genannte „Babyboo-
mer-Generation“ der von Mitte der 1950er Jahre 
bis Ende der 1960er Jahre Geborenen, die heu-
te etwa zwischen 55 und 70 Jahre alt sind, die mit 
Abstand stärkste Altersgruppe stellen. [Eine Auf-
fälligkeit ist die hohe Zahl junger Männer Mitte 
20 im Betrachtungsraum, die aber in Zusammen-
hang mit der Flüchtlingsunterkunft an der Hom-
berger Straße zu sehen ist.] Auffällig ist außer-
dem, dass im Betrachtungsraum die Zahl der 
Kinder unter 10 Jahre stark unterdurchschnittlich 
im Vergleich zum Flecken ist.

Die deutlichen Unterschiede in der Altersstruktur 
zwischen dem Flecken und dem Betrachtungs-
raum wurden zum Anlass genommen, die Bevöl-
kerungsdaten im Betrachtungsraum noch ein-
mal vertiefend zu analysieren. Dazu wurden zwei 
Wohngebiete im Betrachtungsraum separat aus-
gewertet: Das Wohngebiet rund um die Bergstra-
ße im Südwesten und das Wohngebiet „Sollacker“ 
im Nordwesten des Betrachtungsraumes, zwi-
schen Feldstraße und Bassumer Straße. 

Dabei zeigten sich tatsächlich Auffälligkeiten: 

• Teilraum „Sollacker“: Im Vergleich zum Flecken 
etwas höherer Altersdurchschnitt (46 Jahre) 
und etwas höherer Anteil von Personen im Ren-
tenalter (25%), allerdings im Vergleich zum Be-
trachtungsraum unauffällig bzw. unterdurch-
schnittlich. 

• Teilraum  „Bergstraße“: Der Altersschnitt von 51 
Jahren übertrifft sogar die ohnehin überdurch-
schnittlichen Werte des Betrachtungsraums. 
Nahezu jede dritte hier lebende Person (32%) 
ist bereits im Rentenalter.
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Teilraum „Sollacker“
Durchschnittsalter: 

46 Jahre

Teilraum „Bergstraße“
Durchschnittsalter: 

51 Jahre

Betrachtungsraum insgesamt 
Durchschnittsalter: 48 Jahre 

(Flecken B.-V.: 44 Jahre)

Abb. 45: Die vertieft be-
trachteten Teilräume

Alters-
durch-
schnitt

Anteil Bewoh-
ner im Renten-
alter (ü 66) 

Teilraum  
„Sollacker“ 46 Jahre 25%

Teilraum 
„Bergstraße“ 51 Jahre 32%

Interessant ist, dass sich die jeweiligen Anteile 
der „jüngeren Älteren“ (67 bis unter 80 Jahre) an 
den Einwohnerzahlen in beiden Teilräumen sowie 
im Betrachtungsraum insgesamt gar nicht unter-
scheiden: Jeweils 17% der hier gemeldeten Men-
schen sind in diesem Alter – drei Prozentpunkte 
mehr als im Flecken insgesamt (14% zwischen 67 
und 79 Jahre). Dafür ist der Anteil der Hochbetag-
ten (Altersgruppe 80 Jahre und älter) im Teilraum 
„Bergstraße“ mit 15% mehr als doppelt so hoch 
wie im Flecken insgesamt (7%), fast doppelt so 
hoch wie im Teilraum „Sollacker“ (8%) und höher 
als im Betrachtungsraum insgesamt (11%). Die 
Zahlen sind umso markanter, als dass die Senio-
renresidenz Leben am Vilser Holz gar nicht mit be-

rücksichtigt wurde, wohingegen im Ortskern zwei 
Senioreneinrichtungen mit in die Werte für den 
Betrachtungsraum insgesamt Eingang fanden.  

Die Zahlen weisen somit deutlich auf einen sich 
anbahnenden Generationenwechsel im Wohnge-
biet um die Bergstraße hin. Besonders mit Blick 
auf die in Kap. 2.6.1 bereits skizzierten Wohn-
raumbedarfe bzw. die Notwendigkeit einer be-
standsorientierten Wohnraumentwicklung im 
Einfamilienhausbereich sind diese Auswertun-
gen gleichsam ein Potenzial – insofern es gelingt, 
durch (bestenfalls wohnortnahe) altengerechte 
Wohnangebote attraktive Alternativen zu schaf-
fen und dadurch großflächigen Wohnraum für Fa-
milien freizugeben. 

Prognosen

Es gibt verschiedene Prognosen, wie sich die Be-
völkerungszahl in der Samtgemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen entwickeln wird und sie alle sind mit 
Unsicherheiten verbunden, da die Bevölkerungs-
entwicklung vor allem von der Stärke der Zuwan-
derung abhängen wird. Dass das strukturelle Ge-

burtendefizit auch in 
den kommenden Jah-
ren bestehen bleibt, 
bzw. sich aufgrund der 
älter werdenden Ge-
sellschaft noch ver-
stärkt, kann hingegen 
als relativ sicher ange-
nommen werden. 

Das Landesamt für 
Statistik schreibt zum 
einen in seiner so ge-
nannten kleinräu-
mige Bevölkerungs-
vorausberechnung 
für Niedersachsens 
Gemeinden die Ent-
wicklungen der letz-
ten Jahre einfach fort. 
Demzufolge kann die 
Samtgemeinde Bruch-
hausen-Vilsen mit ei-
ner ansteigenden Ein-
wohnerzahl bis 2027 
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um rund 600 Personen auf knapp 18.400 und bis 
2032 sogar auf ca. 18.900 rechnen. Dabei würde 
der Anteil der über 65-Jährigen samtgemeinde-
weit auf 28,1 Prozent ansteigen.

Methodisch etwas differenzierter sind die Bevöl-
kerungsvorausberechnungen des Landesamtes 
in drei Szenarien („Relativ moderate Zuwande-
rung“, „Relativ starke Zuwanderung“ und „Starke 
Zuwanderung“), die jedoch nur auf Kreisebene 
vorliegen. Demzufolge würde die Einwohnerzahl 
im Landkreis Diepholz nur bei starker Zuwande-
rung bis Anfang der 2040er Jahre weiter wachsen. 
In den beiden anderen Szenarien tritt spätestens 

Anfang der 2030er Jahre ein mehr oder weniger 
stark ausgeprägter Bevölkerungsrückgang ein – 
also selbst bei „relativ starker“ Zuwanderung.

Auch die Bertelsmann Stiftung rechnet in ihrem 
Portal „Wegweiser-Kommune“ für Bruchhausen-
Vilsen mit einem Bevölkerungsanstieg bis und 
einem Rückgang ab 2030. Wenig überraschend 
prognostiziert die Bertelsmann Stiftung bis 2040 
einen deutlichen Anstieg des Anteils der Men-
schen über 65 Jahre und sinkende Anteile der Kin-
der und Elterngenerationen. 

Demografische Entwicklung: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Stabile Bevölkerungsentwicklung

• Unauffällige bzw. landesdurchschnittliche Bevöl-
kerungsstrukturen

• Chance eines Generationenwechsels im Einfami-
lienhausbereich

• Stark überdurchschnittliche Alterung im Wohnge-
biet Bergstraße

• Langfristiges Risiko von Leerständen im Einfamili-
enhausbereich

Abb. 46:  Altersstruktur 2023 als „Bevölkerungspyramide“ für den Betrachtungsraum und den Flecken Bruchhausen-Vilsen (Anteile der 
Jahrgänge an der Gesamtbevölkerung in Prozent. 
Datenquelle: Einwohnermeldeamt der SG Bruchhausen-Vilsen
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2.8 WIRTSCHAFTS- UND SOZIALSTRUKTUR
Wirtschaftsstruktur

In Bruchhausen-Vilsen arbeiten die meisten Men-
schen in „öffentlichen oder privaten Dienstleis-
tungen“ (31,9%). An zweiter Stelle steht der Wirt-
schaftsbereich „Handel, Verkehr, Lagerei und 
Gastgewerbe“ (23,2%) und an dritter Stelle das 
produzierende Gewerbe (21,7%). 

Im Wirtschaftsbereich „Unternehmensdienstleis-
tungen“ arbeiten 17,2 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten. Die wenigsten Be-
schäftigten arbeiten in dem Wirtschaftsbereich 
„Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“ (5,9%). 
Allerdings sind dort anteilig deutlich mehr Men-
schen beschäftigt als in Niedersachsen (1,4%), 
was die landwirtschaftliche Prägung ins. der klei-
neren Ortschaften widerspiegelt..

Der größte Arbeitgeber in der Samtgemeinde 
und in der Region ist die VILSA-BRUNNEN GmbH. 
Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 500 
Mitarbeitende und machte einen Umsatzerlös 
von gut 128 Mio. Euro.

Ansonsten prägen hauptsächlich kleinere Dienst-
leistungsunternehmen und Handwerksbetriebe, 
insbesondere im Bereich Bau- und Ausbau, die 
Wirtschaftsstruktur der Gemeinde.

In der Samtgemeinde sind insgesamt 3.952 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 
und 7.344 am Wohnort gemeldet (Stand 2023), 
im Flecken Bruchhausen-Vilsen sind es 2.542 am 

Arbeitsort und 3.805 am Wohnort. Das bedeutet, 
es gibt samtgemeindeweit deutlich mehr Men-
schen, die andernorts arbeiten, als umgekehrt 
Menschen zum Arbeiten in die Samtgemeinde 
einpendeln. Im Flecken ist die Diskrepanz – sicher 
auch Dank des Vilsa-Brunnens – deutlich geringer 
ausgeprägt, wenngleich es auch hier einen Aus-
pendlerüberschuss gibt. 

Ein genauerer Blick auf die Beschäftigtenstatistik 
zeigt, dass 1.001 der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, die im Flecken wohnen, hier auch 
arbeiten. 1.541 Personen sind Einpendler und 
2.804 Personen fahren in eine andere Gemein-
de zur Arbeit (Pendlersaldo: -1.263). Für einen Ort 
dieser Größenordnung bedeutet dies zum einen 
eine doch vergleichsweise hohe Arbeitsplatzzen-
tralität, zum anderen bestätigen die Zahlen den 
Eindruck, dass Bruchhausen-Vilsen ein beliebter 
Wohnstandort ist. 

Die meisten Beschäftigten pendeln aus Asen-
dorf (10,6%), Syke (9,8%) oder Martfeld (6,7%) ein 
(Stand 2022). Die meisten Auspendler arbeiten in 
Bremen (15,7%), Syke (12,9%) oder Hoya (7,9%).

Die Kaufkraft der Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen liegt bei 58.292 Euro pro Haushalt (Stand 
2021). Das ist höher als die Kaufkraft im Landkreis 
Diepholz (56.428 Euro) und in Niedersachsen 
(51.694 Euro). Die allgemeine Kaufkraft umfasst 
die Summe aller Nettoeinkünfte (Arbeitslohn, 
Rente, Sozialleistungen, Kindergeld) eines Haus-

Abb. 47: Pendlerverflechtungen Bruchhausen-Vilsens: Einpendler 
Quelle: https://pendleratlas.statistikportal.de/
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halts und ist ein Indikator für die wirtschaftliche 
Stärke einer Gemeinde bzw. ihrer Bewohner.

2021 hatte sie Samtgemeinde Bruchhausen-Vil-
sen eine Steuereinnahmekraft von 962 Euro je 
Einwohner, damit liegt sie regional im Mittelfeld. 

Sozialstruktur

In Bruchhausen-Vilsen gibt es vergleichsweise vie-
le Haushalte mit niedrigem Einkommen (Gesamt-
nettoeinkommen von unter 25.000 Euro pro Jahr): 
Hier sind es 45,7% der Haushalte (Stand 2021), im 
Landkreis dagegen nur 38,7% und in Niedersach-
sen 43,6%. Die Anzahl der Haushalte mit einem 
niedrigen Einkommen ist allerdings über die letz-
ten Jahre hinweg kontinuierlich gesunken. 

Betrachtet man die Statistiken zu staatlichen 
Hilfsleistungen, ist die Armutsquote in der Samt-
gemeinde allerdings geringer als im Vergleich: 
2021bezogen nur 3,7% der Personen zwischen 15 
bis unter 65 Jahren das (damalige) Arbeitslosen-
geld II (heute: Bürgergeld). Im Landkreis Diepholz 

hingegen lag die ALG II- Quote bei 4,8% und in 
Niedersachsen sogar bei 6,6%. Stand 2021 wa-
ren auch vergleichsweise wenige Kinder und Ju-
gendliche von Armut betroffen als im Landkreis 
Diepholz oder in Niedersachsen. Die Altersarmut 
(Bevölkerungsanteil über 65 Jahre, der Grundsi-
cherung nach SGB XII erhält) liegt in Bruchhau-
sen-Vilsen niedriger als in Niedersachsen und 
gleichauf mit der des Landkreises Diepholz. 

Die Arbeitslosenquote (Arbeitslose an den sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten) liegt in der 
Samtgemeinde bei 4,6%. Damit ist sie niedriger 
als die des Landkreises Diepholz (5,6%) und in 
Niedersachsen (7,1%).

20,9% der Bruchhausen-Vilser Haushalte verfügen 
über ein hohes Nettojahreseinkommen von über 
50.000 Euro. Dies sind weniger als im Landkreis 
(25,3%) und in Niedersachsen (22,1%). 

All diese Zahlen (der Bertelsmann Stiftung) las-
sen insgesamt eher wenig starke Ausschläge nach 
oben oder nach unten erkennen.  

Abb. 48: Pendlerverflechtungen Bruchhausen-Vilsens: Auspendler 
Quelle: https://pendleratlas.statistikportal.de/

Wirtschafts- und Sozialstruktur: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Vielseitige, mittelständische Unternehmens-
struktur und ein großer Arbeitgeber (VILSA)

• Vergleichsweise hohe Arbeitsplatzzentralität

• Geringe Armutsquote

• Leicht überdurchschnittlicher Anteil von Haushal-
ten mit einem geringen Einkommen 

• Leicht unterdurchschnittlicher Anteil von Haushal-
ten mit einem hohen Einkommen 



42

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

2.9 KLIMASCHUTZ UND KLIMAFOLGENANPASSUNG
Die hohe Bedeutung des Klimaschutzes und der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels für 
die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wird u.a. 
im Klimaschutzkonzept 2023 deutlich: Im Leitbild 
zu dem Konzept wird der Anspruch formuliert, 
dass die Samtgemeinde ihren Beitrag dazu leisten 
will, die Lebensgrundlagen für heutige und zu-
künftige Generationen zu schützen und zu einer 
zukunftsfähigen Welt beizutragen. Dazu setzt sich 
die Samtgemeinde das Ziel, bis 2045 klimaneut-
ral zu werden. Dieses Ziel gilt in besonderem Ma-
ße für den Flecken Bruchhausen-Vilsen, der das 
Prädikat eines staatlich anerkannter Luftkurortes 
trägt und damit einem gesunden Klima beson-
ders verpflichtet ist.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat die Samt-
gemeinde bereits im Mai 2022 ein Klimaschutz-
team etabliert, die klimarelevante Themen voran-
bringen sollen.

Es liegen bereits diverse Gutachten und Konzep-
te zur Stärkung des Klimaschutzes und zur Anpas-
sung an den Klimawandel in der Samtgemeinde 
vor. Dazu gehören u.a.

• eine Energie- und Treibhausbilanz, in der Ver-
ursacher und Energieträger einander gegen-
übergestellt wurden und nach der die Samt-
gemeinde im Referenzjahr 2019 rund 123.000 
Tonnen CO2 verbrauchte – die größten Emitten-
ten dabei waren private Haushalte und der Ver-
kehrssektor (72%) sowie die Landwirtschaft.

• Ebenfalls liegt eine Potenzialanalyse und Sze-
narienentwicklung durch Ermittlung kurz- 
und mittelfristiger Energieeinsparpotenziale 

und Ausbaupotenziale von regenerativen Ener-
gien vor: Neben dem Ausbau der Wind- und 
Solarenergie sowie der Nutzung des vorhan-
denen geothermischen Potenzials stehen auch 
hier wieder die privaten Haushalte und der Ver-
kehr im Fokus. 

Die Bereiche Verkehr und private Haushalte sind 
damit auch besonders relevant für die Prozesse 
der integrierten Stadtentwicklung: Der Moder-
nisierung und energetischen Ertüchtigung von 
Wohngebäude kommt dabei ebenso hohe Be-
deutung zu wie einem energieeffizienten Neu-
baustandard und der Reduktion des Stromver-
brauchs. Im Bereich Verkehr soll vor allem die 
Flotte der Batterie elektrischen Fahrzeuge bei 
Neuzulassungen deutlich ausgebaut werden.

Ganz konkret können sich Interessierte auf ei-
ner Website über verschiedenste Angebote der 
Samtgemeinde zum Klimaschutz informieren 
(vgl. https://klimaschutz-sgbruvi.de/). Dazu ge-
hört u.a. das Solardachkataster (https://klima-
schutz-sgbruvi.de/solarkataster/), das der Land-
kreis Diepholz seit 2022 für seine Gemeinden zur 
Verfügung stellt. Mit Hilfe des Katasters kann für 
jedes Gebäude geprüft werden, ob das Dach für 
die Gewinnung von Sonnenenergie geeignet ist. 
Nach Darstellung des Solardachkatasters sind vie-
le weitere private und öffentliche Dachflächen für 
die Ausstattung mit PVA geeignet, sodass ein gro-
ßes Potenzial der Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien im Betrachtungsraum vorhanden ist.

Ergänzt wird das Angebot durch verschiedenste 
Informations- und Beratungsmodule.
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Weitere Angebote der Samtgemeinde in Hinblick 
auf Aspekte einer klimagerechten Ortsentwick-
lung sind u.a. die kostenlose Verleih-Aktion von 
Strommessgeräten, mit denen im eigenen Haus-
halt „Stromfresser“ identifiziert und ggf. reduziert 
werden können (vgl. https://klimaschutz-sgbruvi.
de/energieverbrauch-wohnen/) oder ein Trans-
port-E-Lastenfahrrad, dass der Landkreis Diep-
holz vorübergehend kostenfrei für Kommunen 
bereitstellt. Dass auch die Menschen vor Ort aktiv 
werden und sich engagieren zeigt u.a. die Bürger-
energiegenossenschaft “DorfGemeinschaftEner-
gie eG“, die sich Ende 2023 in der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen gegründet hat.

Über Infotage, Veranstaltungen, Infomaterialien 
und Newsletter zum Klimaschutz und zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels, wie z.B. 
„Gemeinsam die Zukunft gestalten! – Infotage Kli-
maschutz“ wird versucht, breite Kreise der Bevöl-
kerung für das Thema zu sensibilisieren und zum 
Mitmachen zu gewinnen. 

Bereits in der Vergangenheit hat die Samtgemein-
de diverse Beschlüsse gefasst, um vielfältige wei-
tere klimaschützende Maßnahmen im Gemeinde-
gebiet auf den Weg bringen zu können. U.a. soll 
ein Kommunales Energiemanagement (KEM) auf-
gebaut werden. Die Erstellung einer Kommuna-
len Wärmeplanung wurde indes zunächst zurück-
gestellt, weil die Gemeindeverwaltung hofft, von 
den Erfahrungen der Ober- und Mittelzentren zu 
profitieren, die bereits 2026 entsprechende Pla-
nungen vorlegen müssen. Ziel der Samtgemein-
de ist es, die kommunale Wärmeplanung im Jahr 
2028 vorzulegen.

Eine Mitfahr-App für die Samtgemeinde, Kampa-
gnen zur energetischen Gebäudesanierung oder 
die Sensibilisierung in Kitas und Schulen sollen 
helfen, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

Neben den umgebenden Landschafts- und Grün-
strukturen sowie der grün-blauen Infrastruktur 
entfalten auch weitere Eigenschaften des Fle-
ckens Wirkung hinsichtlich des Klimaschutzes 
und bei der Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Dazu gehören u.a. die Themenfelder 
Versiegelung sowie Lärm- und Luftemissionen. Lt. 
Umweltkarten des Landes Niedersachsens liegen 
keine zu berücksichtigenden Aspekte vor, der Be-
trachtungsraum befindet sich in keinem belaste-
ten Gebiet. 

Welche Klimaprojekte sind für einen Stadterneu-
erungsprozess relevant?

Mit Blick auf Projekte, die im Rahmen eines inte-
grierten Stadterneuerungsprozesses umgesetzt 
werden können zielt die Samtgemeinde u.a. auf 
das Thema Rückbau und Entsiegelung öffent-
licher Flächen. Dafür werden geeignete Flächen 
gesucht und Projektvorschläge für deren Nach-
nutzung gesammelt mit dem Ziel, den Boden 
zu schützen, die Biodiversität zu erhöhen, die 
Grundwasserneubildung zu unterstützen, das 
Kleinklima zu verbessern, das Ortszentrum vor 
Überschwemmungen zu schützen und die Le-
bens- und Wohnqualität zu verbessern. 

Weitere angestrebte Maßnahmen sind der Aus-
bau kommunaler PV-Anlagern, die energeti-
sche Sanierung kommunaler Liegenschaften, 
der Ausbau und die Förderung der Fahrradnut-
zung, die Erweiterung des Baumbestandes, 
aber auch die Förderung verdichteten Bauens 
in Bestands-Wohngebieten. 

Folgende klimarelevante Aspekte sind für die 
Handlungsfelder des ISEK zu berücksichtigen: 

• Verkehr 
Insbesondere der Autoverkehr stellt für den 
Luftkurort eine Umweltbelastung dar: Der Kfz-
Verkehr belastet den Flecken und besonders 
den dicht besiedelten Ortskern, nicht zuletzt 
durch den damit einhergehenden Flächenver-
brauch inkl. der Versiegelungen für den ruhen-
den und den rollenden Kfz-Verkehr. Zudem 
schränkt der Kfz-Verkehr auch das umwelt-
freundliche zu Fuß Gehen und Radfahren ein 
– Stichworte: Vermeidung von Nutzungskon-
flikten und Verkehrsgefahren. Zugleich ist die 
Autoaffinität – wie so oft im ländlichen Raum – 
sehr stark ausgeprägt.

• Versiegelung 
Auch wenn der Flecken recht grün erscheint 
und es diverse Versickerungsfläche im Ort gibt, 
gibt es punktuell weitere Entsiegelungspoten-
ziale im Ortskern. 

• Fassadenbegrünungen 
Fassadenbegrünungen leisten ebenfalls einen 
wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz – und 
bringen Abwechslung und Vielfalt in die gebau-
te Umwelt. Zudem verbessern sie Klima und 
Luft, schützen den Wohnraum vor Hitze und 
Kälte und sind Lebensraum für Tiere, denen es 
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im urbanen Raum oft an selbigem fehlt. Im Un-
tersuchungsgebiet lassen sich bislang nur we-
nige Gebäude mit Fassadenbegrünungen fin-
den – Nachahmungen wären wünschenswert.

• Sicherung der grauen Energie 
Zunehmend rückt der Aspekt des Erhalts und 
der Sanierung des Gebäudebestands vor dem 
Abbruch und Neubau in den Fokus der Klima-
schutzdebatte. Durch Abbruch vorhandener 
Gebäude entstehen zum einen viele Bau- und 
Abbruchabfälle, zum anderen bedarf es erheb-
licher Mengen Energie und Rohstoffen für die 

Klimaschutz und Klimaanpassung: Zusammenfassung der Stärken und Schwächen

                Stärken                 Schwächen

• Aufgrund der Lage des Fleckens gute klimati-
sche und ökologische Bedingungen

• Diverse Grün- und Freiflächen ermöglichen 
Frischluftströmungen und sind ein wichtiges Ins-
trument der Klimaregulierung

• Engagement für nachhaltige Entwicklung des 
Ortes durch Politik, Verwaltung und Bürger

• Zahlreiche Konzepte, Gutachten und Projekte 
zum Klimaschutz vorhanden

• Bereits diverse Klimaschutzmaßnahmen umge-
setzt

• Verkehrliche Belastungen und hohe Lärm- und 
Luftemissionen durch den Kfz-Verkehr im Betrach-
tungsraum

• Hohe Affinität der Bevölkerung zum PKW

• Hoher Versiegelungsgrad im tiefstgelegenen Ort 
des Fleckens (Lindenberg und umzu)

• Ungenutzte Potenziale des Fuß- und Radverkehrs

• Ungenutzte Potenziale der Nutzung erneuerbarer 
Energien im Gebäudebestand (Dämmung, Solar- 
und begrünte Dächer, Fassadenbegrünung usw.)

• Absehbar keine Kommunale Wärmeplanung als 
Grundlage für private Investitionen

• Energetischer Sanierungsbedarf in verschiedenen 
Wohnquartieren (u.a. Bergstraße)

Produktion neuer Gebäude, die neben dem 
eigentlichen Bau auch die Materialherstellung 
einbeziehen. Der Flecken Bruchhausen-Vilsen 
verfügt über ein großes Volumen bestehender 
Bausubstanz, die erhalten und saniert werden 
sollte – nicht nur, um die Identität des Ortskerns 
und die damit verknüpfte Baukultur zu wahren, 
sondern auch um einen effektiven Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Anpassung an den Klima-
wandel zu leisten.

Mitwirkende 

Asendorf | Bruchhausen-Vilsen 
Martfeld | Schwarme

KLIMASCHUTZ
in der Samtgemeinde

Tag des 
Klimaschutzes 
Programm  

«Praxisbeispiele in jeder Gemeinde - 
   da schau ich vorbei!»

Sonntag

07.04.2024

die Fördermöglichkeiten bei Sanierungen im Altbau oder auch 
für den Neubau informieren und Klarheit über die aktuellen 
Förderrichtlinien und das neue Heizungsgesetz schaffen.

////////////////////////////////////////////////////////////

10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Ein Meereshaus (»Havshuset«) in Martfeld – 
Reiner Janßen  
Beerenkamp 6, 27327 Martfeld (Parkmöglichkeit beim Friedhof)

Thema
Nachhaltig bauen mal anders

Seit 2015 nennt Reiner Janßen ein Haus aus Seecontainern sein 
Eigenheim. Viele nachhaltige Aspekte flossen mit ein. Ener-
giesparend mit Holzspänen als Dämmung. Zum Teil wurden 
gebrauchte Seecontainer verwendet, um Ressourcen zu sparen. 

Wer sich für außergewöhnliche Bauprojekte sowie  
Balkonsolarkraftwerke interessiert, ist hier genau an der  
richtigen Adresse. 

////////////////////////////////////////////

 schwarme 
10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Schwarmer Schepers Hus – Familie Broscheit  
Hustedter Weg 12, 27327 Schwarme 

Thema
Vorstellung energetisch teilsanierter Resthof  
mit Wärmepumpen-Kaskade

Beständig haben die Eigentümer in den vergangenen fünf  
Jahren kleinere und größere Projekte an dem Haus und auf dem 
Hof realisiert. Das jüngste ist der Austausch der alten Gas- 
Heizungsanlage gegen ein modernes und energieeffizientes 
Wärmepumpensystem.

Klaus Schierenbeck von der Firma Schierenbeck Gebäudetechnik 
e. K. stellt vor Ort das neue Heizungssystem vor. 

//////////////////////////////////////////////////////////

Klimaschutz Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
Ansprechpartnerin: Lisa Deffner

Lange Straße 11 
27305 Bruchhausen-Vilsen

Telefon: 04252 / 391-420

E-Mail: lisa.deffner@bruchhausen-vilsen.de

Weitere Informationen zum Tag des  
Klimaschutzes erhalten Sie hier: 
www.klimaschutz-sgbruvi.de

Abb. 49: Infoflyer zum „Tag des Klimaschutzes in Bruchhausen-
Vilsen im April 2024
Quelle: Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Abb. 50: Solar-Bank am Kohlwührensee
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2.10 FORMELLE UND INFORMELLE PLANUNGEN
Formelle Planungsgrundlagen

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 
stellt das zentrale Instrument der Regionalpla-
nung dar. Es formuliert Ziele für die räumliche 
Entwicklung des Landkreises und seiner Städte 
und Gemeinden. Das derzeit geltende Regionale 
Raumordnungsprogramm des Landkreises Diep-
holz ist aus dem Jahr 2016.

Bruchhausen-Vilsen ist demnach ein Grundzent-
rum mit mittelzentralen Teilfunktionen hinsicht-
lich der Bereiche Tourismus und Freizeit sowie Ge-
sundheit und Pflege.

Die mittelzentrale Teilfunktion bedeutet, dass 
das Grundzentrum zusätzlich eine mittelzent-
rale Funktion innerhalb der regionalen Struktur 
übernimmt. Das heißt, es 
bietet über die grundle-
genden Versorgungsfunk-
tionen hinausgehende 
Dienstleistungen und Ein-
richtungen an, die auch 
eine überregionale Be-
deutung haben können. 
Dazu gehören beispiels-
weise besondere touristi-
sche Angebote, Fachärzte 
oder spezialisierte Einzel-
handelsgeschäfte.

Südlich und westlich des 
„zentralen Siedlungsge-
bietes“ liegen „Vorhaben-
gebiete Erholung“ (Kur-
park und Vilser Holz) 
wobei letzteres ein „Vor-
ranggebiet ruhige Erho-
lung in Natur und Land-
schaft“ darstellt. 

Umgeben wird das Sied-
lungsgebiet insbeson-
dere von vorrangig der 
Landwirtschaft dienen-
den Gebieten und – als 
Besonderheit – von „Vor-
ranggebieten zur Trink-
wassergewinnung“, was 

insbesondere mit den Vilsa-Werken in Zusam-
menhang steht.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemein-
de Bruchhausen-Vilsen, mit der Urfassung vom 
21.01.1981.

Der FNP dient der Konkretisierung der regional-
planerischen Ziele auf (Samt-)Gemeindeebene. 
Im Betrachtungsraum sieht der FNP entlang der 
Bahnhofsstraße und Sulinger Straße, in teilen der 
Brautstraße und der Bruchhöfener Straße Misch-
gebiete vor. Die umgebenden Wohngebiete sind 
in der Regel als allgemeine, teils auch als reine 
Wohngebiete ausgewiesen. Im Soden befindet 
sich ein Sondergebiet (Kurverwaltung) und ver-
schiedene Qualitäten von Grünflächen vor.

Abb. 51: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
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Bebauungspläne

Bebauungspläne dienen der Konkretisierung der 
Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan und 
sind Grundlage für Baugenehmigungen.

Beim Blick auf die im Betrachtungsraum gülti-
gen Bebauungspläne zeigt sich, dass die Bebau-
ung auf dem Großteil der Fläche planungsrecht-
lich abgesichert ist. Die meisten Pläne weisen 
allgemeine Wohngebiete aus. B-Plan Nr. 4 (16/64) 

„Ortskern Vilsen“ (2018) hingegen setzt entlang 
der Bahnhofstraße, dem Engelbergplatz und der 
Sulinger Straße Mischgebiete fest und weist kla-
re Baulinien und -grenzen, erhaltenswerte Bäume 
sowie zahlreiche denkmalgeschützte Einzelanla-
gen aus und markiert dadurch zugleich den his-
torischen Ortskern.

Nachstehende Tabelle und Kartendarstellung zei-
gen einen Überblick über alle derzeit gültigen B-
Pläne im Betrachtungsraum: 

Abb. 52: Überblick über die Bebauungspläne im Betrachtungsraum
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B-Plan-
Nr. 

 
Name 

 
Rechtsverbindlich seit 

 
Bemerkung / Zweck der Änderungen bzw. der Neuaufstellung 

10_03 Hinter den Häusern I Ursprungsplan 25.09.1968 
(1. Änderung 27.11.1969) 
(2. Änderung 16.07.1986) 
(3. Änderung 23.08.1989) 
(5. Änderung 17.12.1998) 

• Ursprungsplan: hauptsächlich WA, auch WR 
• Änderungen aufgrund kleiner Anpassungen wie z. B. Geh-Fahr- 

und Leitungsrechte 

10_11 Bergstraße Ursprungsplan 14.07.1979 • Allgemeines Wohngebiet 

10_26 Bleiche Ursprungsplan 14.10.1981 
(1. Änderung 03.04.1991) 
(2. Änderung 17.08.2001) 

• Hauptsächlich WA, östlich ein SO (Sondergebiet - Kur) 
• südlich des WA: Öffentliche Grünflächen („Parkanlagen“, 

„Friedhof“ und „Spielplatz“) 
• Weiter im Süden: „Flächen für die Land- und Forstwirtschaft“ 

10_33 Ortskern Vilsen-
Bahnhofstraße/Sulinger 
Straße im Zuge der 
Ordsdurchfahrt L 202 

Ursprungsplan 17.07.1985 
(2. Änderung 16.03.1994) 
(3. Änderung 20.05.1998) 

• ÖBV Ortskern Vilsen 
• MI 
 

10_58 Sulinger Straße 36 – 48 Ursprungsplan 02.11.2020 • WA & Private Grünflächen 

10_17 Richtweg Ursprungsplan 02.11.1977 • fast vollständig außer Kraft durch B-Plan 4 (16/44) 
• WA 

10_64 Ortskern Vilsen Ursprungsplan 20.12.2018 • Vorwiegend MI, WA an der Vilsener Schulstraße 
• Baufelder an der Bahnhofs- und Brautstraße weisen fast 

vollständig Baulinien zur Straße hin auf 
• Zu erhaltene Bäume und denkmalgeschützte Elemente werden 

ebenfalls dargestellt 
• GRZ MI= 0,6-1 
• GRZ WA= 0,4 
• Zahl der Vollgeschossen max. 2 (WA 1) 

10_24 Kohlwühren Ursprungsplan 09.01.1986 
(2. Änderung 18.05.2001) 
(3. Änderung 20.02.2002) 

• Hauptsächlich MI, vereinzelt WA 
• See als „Öffentliche Grünfläche“ dargestellt 
• „Spielplatz“ neben See 

10_09 Auf dem Hohenkamp Ursprungsplan 23.01.1969 
(2. Änderung 03.08.2015) 

• Hauptsächlich WA mit einem Sondergebiet 
• Ortssatzung, ÖBV (alt) außer Kraft durch NbauO; ÖBV Ortskern 

Vilsen / Dieser Plan enthält Änderungen mit NUR textlichen 
Festsetzungen 

10_35 Bahnhofsstraße/ Vilser 
Schulstraße 

Ursprungsplan 03.01.1996 • MI 
• ÖBV Ortskern Vilsen 

10_16 Nordteil Vilsen Ursprungsplan 14.01.1977 
(1. Änderung 22.05.1978) 
(2. Änderung 01.06.2018) 

• WA 
• Ein „Baugrundstück für den Gemeindebedarf – Kirchenzentrum“ 

mit angrenzendem „Kinderspielplatz“ 
• 2. Änderung: Kinderspielplatz wird ersetzt durch WA 

10_37 Pattacker Ursprungsplan 06.12.2001 
 

• MI & WA 
• Mittig im Geltungsbereich: „Öffentliche Grünfläche“ 

(„Parkanlagen“, „Spielplatz“, „Flächen für Ausgleichsflächen (…)“) 
10_23 Ostlandstraße West Ursprungsplan 30.06.1977 

(2. Änderung 30.06.1977) 
(3. Änderung 20.10.1999) 
(4. Änderung 01.12.2010) 

• Ursprünglich hauptsächlich WA mit Darstellung eines Spielplatzes 
in der Mitte 

• 4. Änderung: Umwandlung Spielplatz in WA 
• ÖBV Ortskern Vilsen / Dieser Plan enthält Änderungen mit NUR 

textlichen Festsetzungen 
10_08 Ostlandstraße - Ost Ursprungsplan 02.11.1977 

(1. Änderung 08.05.2002) 
(2. Änderung 30.12.2021) 

• Ursprungsplan: Im Norden GE, südlich WA, in der Mitte 
(außerhalb des Geltungsbereichs) Ackerfläche 

10_28 Ostlandstraße - Ost II Ursprungsplan 03.02.1982 
(1. Änderung 02.03.2009) 

• Vorwiegend WA, MI im Norden 
• Im Osten ein Spielplatz, welcher mit der 1. Änderung ebenfalls 

zum WA wird 
10_27 Vilsener Holz Ursprungsplan 29.01.1986 

(1. Änderung 23.03.1988) 
• Hauptsächlich öffentliche Grünflächen (Parkanlage, Kneipanlage, 

Minigolfplatz, Tiergehege, etc.), Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Landschaftsschutzgebiet 
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Informelle Planungsgrundlagen
Neben den formellen Planungsgrundlagen wur-
den in den vergangenen Jahren für Bruchhau-
sen-Vilsen und die Region verschiedene, teils 
thematisch zugespitzte Studien und Konzepte er-
arbeitet, die als informelle Planungsgrundlagen 
ebenfalls eine wichtige Basis für die Ortsentwick-
lung bilden sollen, u.a.:   

• Regionales Entwicklungskonzept (REK) (2022)

• Dorfentwicklungsplan (2023)

• Einzelhandelskonzept (2018)

• Demografiebericht (2009 & 2013)

• „Deine Stimme zählt“ Kinder- und Jugendum-
frage „Zukunftswerkstätten“ (2018)

• Integriertes Klimaschutzkonzept (2023)

Im Folgenden werden diese Konzepte und die für 
das ISEK relevanten Inhalte in aller Kürze benannt.

Regionales Entwicklungskonzept (REK) 

Mit dem Regionalen Entwicklungskonzept ha-
ben sich die Städte Bassum, Syke, Twistringen und 
die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen als Regi-
on „W.i.N.“(= Wir im Norden) auf das LEADER-Aus-
wahlverfahren für die EU-Förderperiode 2023 bis 
2027 beworben. 

Im REK werden die Region und ihre Ausgangs-
lage präsentiert, eine Analyse der Stärken und 
Schwächen durchgeführt, eine Entwicklungsstra-
tegie vorgestellt und schließlich die formalen Be-
dingungen für die spätere Förderung und Umset-
zung von Projekten erläutert.

Das Leitbild lautet „Die W.i.N.-Region ist schick, kli-
mafreundlich, naturverbunden, menschlich und 

fleißig!“. Dabei wurden die vier Handlungsfelder 
„Klima-, Umwelt- und Naturschutz“, „Nachhalti-
ge Siedlungsentwicklung“, „Soziales Miteinander“ 
und „Regionale Wertschöpfung“ identifiziert, de-
nen Projekte unterschiedlicher Priorität zugeord-
net wurden. Die vier Handlungsfelder orientieren 
sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen. Für Bruch-
hausen-Vilsen werden folgende „Starterprojekte“ 
genannt:

• Mobile Bühne für die Jugendarbeit

• Wohnmobilstellplatzaufwertung

• Erweiterung des Wassererlebnisspielplatzes 

und als Kleinstprojekt

• Jung und Alt im „Digital-Tandem“

Dorfentwicklungsplan (2023)

Der 2023 erstellt Dorfentwicklungsplan stellt die 
Stärken und Schwächen Bruchhausen-Vilsens 
gegenüber und zeigt verschiedene Lösungsan-
sätze auf. Geplante Projekte aus dem Plan für den 
Betrachtungsraum sind beispielsweise die Sa-
nierung des kleinen Archivgebäudes, des Wie-
he-Bads, des Bahnhofgebäudes und der Kunst-
eisbahn, sowie die Erweiterung des Angebots am 
Wassererlebnisspielplatz.

Abb. 53: Das Regionale Entwicklungskonzept (Deckblatt)
Quelle: Lokale Aktionsgruppe (LAG) W.i.N.-Region
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Einzelhandelskonzept (2018)

Im Einzelhandelskonzept wird u.a. ein zentraler 
Versorgungsbereich empfohlen, der sowohl den 
Ortskern Vilsen als auch das Fachmarktzentrum 
nördlich des Bahnhofs umfasst. Als Leitlinien für 
die künftige Einzelhandelsentwicklung wird dem 
Ortskern die Entwicklung als „Erlebniseinkaufs-
standort“ zugedacht mit den Zielen, die vorhan-
dene Vielfalt kleiner Fachgeschäfte zu sichern und 
zu stärken und frequenzerzeugende Funktionen 
wie Gastronomie und Dienstleistungen zu sichern 
und zu stärken. Der Brautstraße wird darin nur 
noch die Funktion eines „Ergänzungsbereichs“ zu-
gedacht mit dem Ziel, den Bereich als ortskernna-
hen Wohnstandort und für Beherbergungsbetrie-
be weiterzuentwickeln.. 

Demografieberichte (2009 & 2013)

Die beiden Demografieberichte weisen demo-
grafische Trends in der Region und im Landkreis 
Diepholz auf. Zudem analysiert es die Bevölke-
rungsentwicklung der Samtgemeinde Bruch-
hausen-Vilsen, die Altersstruktur, die Siedlungs-
entwicklung, sowie die soziale Infrastruktur. Am 
Ende werden verschiedene Handlungsempfeh-
lungen, wie beispielsweise eine zukunftsfähige 

Weiterentwicklung von Siedlungsstrukturen und 
Wohnraumangeboten oder die vorausschauende 
Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur ge-
nannt. 

„Deine Stimme zählt“ Kinder- und Jugendumfra-
ge „Zukunftswerkstätten“ – SG BV (2018)

Bei der Umfrage wurden Kinder- und Jugendliche 
befragt, welche Themen für sie besonders relevant 
seien. Für den Flecken Bruchhausen-Vilsen wurden 
u.a. mehr Geschäfte, Fahrrad- und Fußwege ver-
bessern, ein umfangreicheres sportliches Angebot, 
mehr Plätze für Kinder und Jugendliche genannt.

Integriertes Klimaschutzkonzept (2023)

In dem Klimaschutzkonzept werden unter an-
deren klimapolitischen Hintergründe und Rah-
menbedingungen der Samtgemeinde Bruch-
hausen-Vilsen erläutert. Anschließend wird die 
Endenergie- und Treibhausgasbilanz der Samtge-
meinde vorgestellt. Daraufhin folgt eine Poten-
zial- und Szenarienentwicklung. Daraus wurden 
erst verschiedene Maßnahmen und anschließend 
der Klimaschutzfahrplan entwickelt (s. Kap. 2.9).

Abb. 55: Cover der Jugendumfrage „Deine Stimme zählt“
Quelle: Flecken Bruchhausen-Vilsen

Abb. 54: Der Dorfentwicklungsplan (Deckblatt)
Quelle: Flecken Bruchhausen-Vilsen
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2.11 ERGEBNISSE AUS DEN BETEILIGUNGSFORMATEN
Die Mitwirkung von Betroffenen und interessier-
ten Bürgern an der Erstellung des integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes ist nicht nur nach 
dem Baugesetzbuch verpflichtend, sondern wur-
de vom Flecken Bruchhausen-Vilsen ausdrücklich 
erwünscht und um weit mehr als nur eine „Pflicht-
veranstaltung“ erweitert. Zu den durchgeführten 
Beteiligungsmodulen gehörten:

• eine frühzeitige Beteiligung der Politik durch 
Vorstellung erster Zwischenergebnisse am 
6. Dezember 2023,

• eine öffentliche Informations- und Beteili-
gungsveranstaltung am 1. Februar 2024,

• Online-Beteiligung zwischen dem 1. und dem 
18. Februar 2024 und

• Insgesamt zehn telefonische Gespräche mit 
ausgewählten Vertretern verschiedener Verwal-
tungsstellen, Organisationen und Institutionen.

Überdies nutzen etliche Menschen die Möglich-
keit, sich per E-Mail, Post oder Telefon an die Ver-
waltung zu wenden.

Nachstehend werden die jeweiligen Ergebnisse 
aus den Modulen kurz skizziert. 

Vorstellung des Prozesses und erster Zwischen-
ergebnisse in der Politik

Am 6. Dezember 2023 präsentierten die Planer ih-
re Zwischenergebnisse im Verwaltungsausschuss 
des Fleckens Bruchhausen-Vilsen und erläuter-
ten dabei ihr Vorgehen bei der Erarbeitung des 
ISEK sowie die weiteren Verfahrensschritte. Im An-
schluss an die Vorstellung der Zwischenergebnis-
se wurde über folgende Themen diskutiert:

• Die Ergebnisse der kleinräumigen Analyse der 
Einwohnermeldedaten im Bereich Bergstraße,

• der Umgang mit Leerständen und Geschäfts-
aufgaben 

• die Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten im öf-
fentlichen Raum (z.B. beim Engelbergplatz und 
Kohlwührensee) 

• Fördermöglichkeiten für private Gebäudeei-
gentümer

• die Bedeutung der gepflasterten Straßen im 
Ortskern für das Ortsbild und Möglichkeiten, 
deren Lärmemissionen zu senken

Gespräche mit ausgewählten Akteuren

Um vertiefte Informationen aus unterschiedlichen 
Perspektiven zum Betrachtungsraum zu erhal-
ten wurden in enger Absprache mit der Samtge-
meinde Expert unterschiedlichster Bereiche aus-
gewählt, mit denen leitfadengestützte Gespräche 
zum Ortskern geführt wurden. Dabei wurden

• der Jugendpfleger der Samtgemeinde,
• der Klimaschutzmanager der Samtgemeinde,
• der Fachbereich Soziales,
• soziale Träger (AWO und DRK),
• die Feuerwehr, 
• die Kirchengemeinde, 
• die Bürgerinitiative „Besser mobil in BruVi“,
• der Senioren- und Behindertenbeirat und
• die Interessenvertretung der Betriebe vor Ort, 

die Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen
kontaktiert.

Abb. 56 bis 57: Eindrücke von der öffentlichen Beteiligungsveranstaltung am 1. Februar 2024
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Im Zuge der Gespräche wurden sehr konkrete In-
formationen, Projekte und Perspektiven erörtert, 
wie z.B. über die Immobilie des DRK an der Hom-
felder Straße und die Standortfrage des RVZ oder 
die durch die Kirchengemeinde geplanten Ent-
wicklungen ihrer Gebäude sowie des Kirchplatzes 
im Ortskern.

Mehrfach wurde in den Gesprächen der Wunsch 
nach weiteren Treffpunkten und Begegnungs-
möglichkeiten („Dorfgemeinschaftshaus“) und 
die Stärkere Durchgrünung des Ortskerns (u.a. 
durch eine Aufwertung des Kohlwührensees) ge-
äußert. Die Sensibilisierung und Umsetzung von 
Projekten zum Klimaschutz bzw. der Anpassung 
an den Klimawandel im ländlichen Raum wird 
vielfach als schwierig bewertet, die Schaffung von 
Nahwärmenetzen aufgrund der städtebaulichen 
Strukturen kaum möglich und die kommuna-
le Wärmeplanung wird voraussichtlich erst nach 
2028 starten können.

Ein weiteres zentrales Thema in den Gesprächen 
war die angestrebte Förderung des Rad- und Fuß-
verkehrs. Besonders das Thema Radverkehr wird 
aus Sicht der Akteure in der Gemeinde vor allem 
als Freizeit- und weniger als Alltagsradverkehr 
wahrgenommen. Hier wurde u.a. auf das Feh-
len von Infrastruktur (z.B. abmarkierter Radstrei-
fen entlang der Bahnhof- und Sulinger Straße, die 
zugleich als Schulwege hohe Bedeutung haben, 
Fahrrad-Abstell-Infrastruktur) und auf die allge-
mein fehlende Akzeptanz des Fahrrads als Ver-
kehrsmittel hingewiesen.

Auch die unzureichende Barrierefreiheit wurde 
immer wieder angesprochen – vor allem bedingt 
durch das Kopfsteinpflaster im Ortskern (z.B. En-
gelbergplatz). Auch der viele Autoverkehr und die 

(wenigstens empfundenen) hohen Kfz-Geschwin-
digkeiten stellen immer wieder Herausforderun-
gen dar, ebenso weist die Situation für den Rad- 
und Fußverkehr aus Sicht der Gesprächspartner 
Handlungsbedarf auf. Und Menschen, die auf den 
Bus angewiesen sind, haben insbesondere ab 18 
Uhr Probleme, andere Teile der Samtgemeinde 
oder darüber hinaus zu erreichen. 

Wünsche beziehen sich zudem auf die Sicherung 
der medizinischen und sonstigen Versorgung, 
den Erhalt des dörflichen Charakters, Erhöhung 
der Identifikation und Bindung junger Menschen 
an den Ort und das Vermeiden von Leerständen 
im Ortskern, ein umfänglicheres Mietwohnungs-
marktsegment für Menschen ohne eigenes Haus 
und z.B. Generationen übergreifende Spielplätze 
sowie mehr Veranstaltungen. 

Öffentliche Informations- und Beteiligungsver-
anstaltung 

Am Montag, den 1.2.2024 startete am frühen 
Abend im Schulzentrum eine öffentliche Informa-
tions- und Beteiligungsveranstaltung, die zuvor 
von der Samtgemeinde und vom Flecken bewor-
ben wurde. Im Eingangsbereich hatten die Teil-
nehmenden die Möglichkeit Orte zu markieren, 
an denen sie sich gerne aufhalten bzw. an denen 
sie Handlungsbedarf sehen.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister 
des Fleckens, Lars Bierfischer, und einer Einfüh-
rung durch das beauftragte Planungsteam wur-
den die Teilnehmenden zum Einstieg darüber in-
formiert, was Städtebauförderung bedeutet und 
welche Chancen und Anforderungen sich damit 
verbinden. Anschließend wurden Zwischenergeb-
nisse aus den vorliegenden Analysen, Erhebun-

Abb. 58 bis 59: Eindrücke von der öffentlichen Beteiligungsveranstaltung am 1. Februar 2024
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gen, Gesprächen und Recherchen präsentiert, aus 
denen die beauftragten Büros ihre Analyse der 
städtebaulichen und funktionalen Missstände für 
den Ortskern von Bruchhausen-Vilsen ableiteten. 

Zur Diskussion der Ergebnisse und um den Teil-
nehmenden die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen 
und die Anregungen zum Ortskern in den Prozess 
einzuspeisen wurde anschließend in einem Wan-
delgang an vier Thementischen rege diskutiert. 

• Thementisch „Innerörtliche Nutzungen“: Hier 
standen vor allem zwei Themen im Fokus: Der 
Wunsch nach Erhalt und Wiederbelebung des 
Einzelhandels sowie der Wunsch nach Treff-
punkten, Verweilorten und Begegnungsräu-
men – ggf. in Koppelungen mit Gelegenheiten 
für Veranstaltungen und kulturelle Aktivitä-
ten. Darüber hinaus wurde die Bedeutung von 
Netzwerken, der Wunsch nach Begrünung des 
Ortskerns sowie nach Sauberkeit öffentlicher 
Räume formuliert. 

• Thementisch „Städtebau und öffentlicher Raum“:  
Das Thema Straßenbelag und öffentlicher 
Raum prägten die Diskussion. Um den Orts-
kern zum Wohnen attraktiv zu machen, be-
darf es eines „ruhigeren Pflasters“, das zugleich 
aber dem historischen Ortsbild entsprechen 
muss. Mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün in 
den Ortskern, die Aufwertung des Spielplat-
zes am Kohlwührensee sowie die umgebenden 
Grünflächen, aber auch eine bessere Beschilde-
rung dominieren die Wünsche der Teilnehmen-
den an dieser Station. Über den Ortskern hin-
aus wurde auf den Bedarf kleiner Wohnungen, 
den Sanierungsbedarf des Wiehe-Bades hinge-
wiesen und der Vorschlag unterbreitet, durch 
Rückbauprämien Neubauten zu fördern.

• Thementisch „Wohnen, Gebäudebestand, 
Wohnangebot und -nachfrage, Wohnumfeld“: 
Wohnformen wie generationenübergreifen-
des und altersgerechtes Wohnen sowie kreative 
Wohnideen und Gestaltungsfragen, Wohnum-
feldqualitäten, Möglichkeiten des Einsatzes von 
Gestaltungssatzungen und des Erhalts bzw. die 
Sanierung ortsbildprägender Gebäude waren 
die Aspekte, die die Teilnehmenden intensiv 
bewegten. Aber auch Vernetzungen und Mög-
lichkeiten und Bedarfe der Informationsver-
mittlung wurden rege erörtert.

• Thementisch „Verkehr und Mobilität“:  
Vielfältige Anregungen und Vorschläge zur Qua-
lifizierung des Radverkehrs sowie Überlegun-
gen zur Ausgestaltung des Busverkehrs und zum 
Parken wurden im gemeinsamen Gespräch den 
Planer mit auf den Weg gegeben. Es sollte mehr 
Gastronomie ermöglicht und Anreize für das zu 
Fuß gehen geschaffen werden.

Online-Beteiligung 

Noch am Abend der Beteiligungsveranstaltung 
wurde „live“ eine Online-Beteiligung freigeschal-
tet. Knapp drei Wochen lang (bis zum 18. Februar 
2024) konnten Interessierte Kommentare abge-
ben und auf einer interaktiven Karte Räume mar-
kieren, um konkrete Hinweise, Anregungen oder 
Entwicklungsideen zu verorten. Andere User hat-
ten die Möglichkeit, die Kommentare ihrerseits zu 
kommentieren oder zu bewerten.

Die thematischen Schwerpunkte der Online-Betei-
ligung gliederten sich in vier Themen, die Ergebnis-
se sind nachstehend kurz zusammengefasst:

• Verkehr / Straßenraum / Mobilität

Abb. 60 bis 61: Eindrücke von der öffentlichen Beteiligungsveranstaltung am 1. Februar 2024
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* Ein Fokus lag auf der Herstellung von Barrie-
refreiheit sowohl für mobilitätseingeschränk-
te Menschen als auch für Radfahrende. Be-
troffen sind beispielsweise die Bereiche 
Kreisel / Am Gaswerk, Ostlandstraße, Sulin-
ger Straße und Hölderlinstraße / Gartenweg. 
Für Menschen mit Einschränkungen sind die 
genannten Wege nur schwer zu passieren 
und hindern sie stark in ihrer Selbstständig-
keit. Auch die teilweise barrierefreie Gestal-
tung der Bahnhofsstraße für Radfahrende 
wurde erwähnt. Die Anmerkungen zu einer 
weitreichenden Barrierearmut erfuhren fast 
durchweg Zustimmung. Die Veränderung 
des historischen Kopfsteinpflasters zur Her-
stellung von Barrierefreiheit würde dabei aus 
Sicht der Teilnehmenden „dem historischen 
Charme […] keinen Abbruch“ tun.  

* Zudem wurde eine deutliche Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für den Rad- und Fußver-
kehr gewünscht. Mehrere Straßen seien im 
derzeitigen Zustand nicht sicher nutzbar, viele 
Menschen fühlten sich unsicher, u.a. da dem 
Autoverkehr viel Raum zur Verfügung gestellt 
wird. Radfahrende haben hingegen kaum ei-
genen Raum, was sie benachteiligt und mit-
unter zum Fahren auf Fußwegen veranlasst (= 
Konfliktpotenzial!). Das Fahrrad wird nur be-
dingt als Alltagsverkehrsmittel gesehen.

* Konkret wurden generell Schutzstreifen 
beziehungsweise teilweise auch die Aus-
weitung bestehender Schutzstreifen für 
Radfahrende beim Kreisel / Am Gaswerk, 
Bahnhofsstraße, Sulinger Straße und Ost-
landstraße gefordert, ebenso wie Querungs-
hilfen für Fußgänger auf der Bruchhöfener 
Straße und am Kreisel (Ausgang Bassumer 

Straße) sowie Fahrradabstellanlagen und E-
Ladesäulen an der Bahnhofsstraße. 

* Zudem wurde gewünscht, im Bereich Sulin-
ger Straße zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit eine Spielstraße auszuweisen. Dieser Vor-
schlag wurde allerdings als einziger deutlich 
abgelehnt.

• Öffentlicher Raum

* Hier wurde vor allem der Kohlwührensee als 
defizitär benannt, da dieser als öffentlicher 
Erholungsraum in seiner jetzigen Gestaltung 
nicht ansprechend sei und dringend eine 
Aufwertung benötige. Zudem sollte der See 
z.B. im Rahmen von Veranstaltungen stär-
ker eingebunden und mit entsprechenden 
Ausstattungsmerkmalen versehen werden 
(bspw. Bühne). Für diese Meinungen gab es 
sowohl hohe Zustimmung als auch Ableh-
nung – die möglicherweise mit naturschutz-
rechtlichen Bedenken zusammenhängen.  

* Weiterhin wurde vielfach die Verlegung des 
Wochenmarkts (bspw. zur Grünfläche Bunz-
lauer Straße) gewünscht, da der derzeitige 
Standort auf dem Parkplatz der früheren Post 
als nachteilig für alle Beteiligten gewertet 
wird, u.a. aufgrund der ungeordneten Ver-
kehrssituation und schlechter Erreichbarkeit. 

* Ebenfalls breite Zustimmung erfuhrt der Vor-
schlag, den Brunnen an der Brautstraße mit 
einer Handpumpe wieder in Betrieb zu neh-
men, um die Aufenthaltsqualität in dem Be-
reich zu erhöhen, Anregungen besonders für 
Kinder zu bieten und einen Beitrag zur An-
passung an den Klimawandel zu leisten. 

* Mehrfache Erwähnung fand auch der Engel-
bergplatz mit dem Wunsch, die PKWs von 

Abb. 62 bis 64: Srceen-Shots von der Online-Beteiligung
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dem Platz zu verlagern und stattdessen den 
Platz zu möblieren und die Aufenthaltsqualität 
zu erhöhen, um hier einen nutzbaren Platz zu 
schaffen. Zugleich könnten dadurch die Gast-
ronomie und der Einzelhandel gestärkt wer-
den. Diese Vorschläge fanden nur knappe Zu-
stimmung, zumal der Platz ein zentraler und 
fast alternativloser Verkehrsbereich ist.

* In Zusammenhang mit verkehrsberuhigen-
den Maßnahmen wurde die Bahnhofsstraße 
genannt: Für die Straße wurde eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung gefordert, um die Lärm-
emissionen zu reduzieren. Die Verkehrsberuhi-
gung soll sowohl mittels einer ausgewiesenen 
Tempo 30 Zone als auch durch die Platzierung 
von z.B. Blumenkübel herbeigeführt werden. 
Dieser Vorschlag fand sehr viel Zustimmung. 

* Darüber hinaus wurden zwei weitere konkre-
te städtebauliche Missstände benannt: Für 
das leerstehende REWE-Gebäude mit dem 
dazu gehörigen Parkplatz wird sich eine neue 
Nutzung gewünscht [Anm.: Im Nachgang zur 
Online-Beteiligung scheint sich eine Nach-
nutzung abzuzeichnen]. Ebenso wurde das 
leer stehende und stark sanierungsbedürf-
tige (private) Gebäude am Lindenberg an-
gesprochen: Es wurde vorgeschlagen, das 
Gebäude durch eine Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtung nachzunutzen, z.B. als kul-
turelle Begegnungsstätte. Dieser Vorschlag 
erhielt die höchste Zustimmung in der On-
line-Beteiligung. 

* Ein weiterer Vorschlag mit hoher Zustim-
mung war die Beseitigung von Angsträumen 
im Bereich der Bergstraße durch gute und 
ausreichende Beleuchtungsmaßnahmen.  

* Im Bereich der Assessorstraße wurde der Be-
darf nach Wiederherstellung der ehemaligen 
Grünanlage formuliert und die Wiederauf-
nahme der Beleuchtung der Kirche ge-
wünscht. 

• Öffentliche Infrastrukturen 
Hier wurde vor allem das Wiehe-Bad mit sei-
nem hohen Sanierungsbedarf benannt – und 
erhielt hohe Zustimmung. Auch die Sanierung 
der Eisenbahn als wichtiger touristischer Anzie-
hungspunkt wurde gewünscht und erhielt brei-
te Zustimmung.  

• Gebäudezustand/Wohnangebote 
Hinweise zum Sanierungsbedarf an Privatge-

bäuden wurden nicht benannt. Dafür wurde 
auf das fehlende und bezahlbare Wohnangebot 
für Alleinstehende hingewiesen. Vorgeschlagen 
wurde an der Ecke Bergstraße / An der Bleiche 
funktional angepassten Wohnraum zu schaffen. 
Weitere Hinweise auf mögliche weitere Nach-
verdichtungspotenziale wurden nicht genannt. 

Eingaben per E-Mail, Post oder Telefon

Insbesondere im Nachgang zur öffentlichen Infor-
mations- und Beteiligungsveranstaltung nutzten 
viele Bürger die Möglichkeit, über die Gemeinde-
verwaltung Rückmeldungen und Hinweise zum 
Prozess zu geben. Dabei war das Themenspekt-
rum breit gefächert, angesprochen wurden: 

• Vorschläge zur Stärkung des Tourismus,

• Hinweise zu weiteren Leerständen und Gebäu-
den mit Sanierungsbedarfen, 

• der Wunsch nach der Ausweisung eines Sanie-
rungsgebietes, um Gebäudesanierungen steu-
erlich abschreiben zu können, 

• Vorschläge zur Neuentwicklung von Wohnan-
geboten, 

• der Wunsch, die historische Bausubstanz zu er-
halten und behutsam weiterzuentwickeln so-
wie Neubauten in angepasster Form in das 
Ortsbild einzufügen,

• Anregungen zum Park um den Kohlwührensee,

• Hinweise auf verkehrsbedingte Konflikt- und 
Gefahrensituationen (z.B. Engelbergsplatz, Su-
linger Straße - Bahnhofstraße, Schulstr. / Asses-
sorstr., Homfelder Straße, Gartenweg und Bol-
lenstr. Richtung Ostlandstr.) und 

• die Themen Müll und Sauberkeit. 

• Der Senioren- und Behindertenbeirat brachte 
eine umfängliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Barrieren und Ansätzen zu ihrer Über-
windung ein.

Abb. 65 und 66 (rechte Seite): Ergebnisse der Plakatwände bei 
der öffentlichen Beteiligungsveranstaltung
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3  ZUSAMMENFASSUNG STÄDTE- 
     BAULICHER MISSSTÄNDE
Die Untersuchungen im Betrachtungsraum des 
Ortskerns Gemeinde Bruchhausen-Vilsen mit der 
zusammenfassenden Bestandsanalyse, den Er-
gebnissen aus Gesprächen mit der Verwaltung 
und Akteur und den weiteren Beteiligungsmodu-
len zeigen ein vielschichtiges Bild des Siedlungs-
raums: Der Betrachtungsraum verfügt über be-
sondere städtebauliche und funktionale Stärken 
und Potenziale, wie z. B. die Lagegunst, Vielfältig-
keit, baukulturelle Besonderheiten, eine gute in-
frastrukturelle Ausstattung und Versorgung. Zu-
gleich kennzeichnen ihn aber auch verschiedene 
städtebauliche Missstände.

 
Städtebauliche Missstände nach dem Baugesetz 

Das Vorliegen städtebaulicher Missstände ist Vor-
aussetzung für die Durchführung städtebaulicher 
Sanierungsmaßnahmen und für den Einsatz von 
Städtebauförderungsmitteln. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) nennt in § 136 (2) 
zwei Arten städtebaulicher Missstände:

1. So genannte Substanzschwächen, wenn ein 
„Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung 
oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit 
den allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die 
Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbei-
tenden Menschen auch unter Berücksichti-
gung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht entspricht“ oder

2. So genannte Funktionsschwächen, wenn ein 
„Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheb-

lichbeeinträchtigt ist, die ihm nach seiner La-
ge und Funktion obliegen.“

In §136 (3) BauGB werden die Aspekte konkreti-
siert, die bei der Beurteilung, ob in einem Gebiet 
derlei Missstände vorliegen, zu berücksichtigen 
sind. In Hinblick auf die Substanzmängel sind dies:

• Die bauliche und die energetische Beschaffen-
heit sowie die Belichtung, Besonnung und Be-
lüftung von Gebäuden, Wohnungen und Ar-
beitsstätten,

• die Zugänglichkeit der Grundstücke und die 
vorhandene Erschließung,

• die Auswirkungen einer vorhandenen Mi-
schung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie 
die Einwirkungen, die von Grundstücken, Be-
trieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen-
ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verunrei-
nigungen und Erschütterungen,

• die Nutzung von bebauten und unbebauten 
Flächen nach Art, Maß und Zustand,

• die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen 
Bebauung und der Versorgungseinrichtungen 
des Gebiets unter Berücksichtigung der allge-
meinen Anforderungen an den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung;

Die Funktionsfähigkeit des Gebiets soll beurteilt 
werden in Bezug auf:

• den fließenden und ruhenden Verkehr,

• die wirtschaftliche Situation und Entwicklungs-
fähigkeit des Gebiets unter Berücksichtigung 
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seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungs-
bereich sowie

• die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, 
seine Ausstattung mit und die Vernetzung von 
Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung 
der Belange des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung, seine Ausstattung mit Spiel- und 
Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbe-
darfs, insbesondere unter Berücksichtigung der 
sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Ge-
biets im Verflechtungsbereich.

Für den Betrachtungsraum Ortskern in Bruchhau-
sen-Vilsen lassen sich derlei Missstände identifi-
zieren  in Hinblick auf:

• Wohnstandorte,
• Ortsbild und Baukultur,
• Öffentliche Infrastrukturen,
• Verkehr und Mobilität sowie
• Nutzungen im Ortskern

 
Missstände bei Wohnstandorten

Bruchhausen-Vilsen und auch der Betrachtungs-
raum erfreuen sich bislang einer guten und stabi-
len Wohnungsmarktnachfrage, die insbesondere 
durch leicht steigende Bevölkerungszahlen – be-
dingt durch Zuwanderungen u.a. aufgrund der 
Nähe zum Oberzentrum Bremen – geprägt wird. 
Kennzeichnend für den Wohnungsmarkt ist ein 
relativ homogener Gebäudebestand – charakte-
risiert maßgeblich durch Einfamilienhäuser. Doch 
es gibt auch negative Aspekte: 

• Es existieren nur wenige Angebote im Mehrfa-
milienhaussegment oder im Bereich alternati-
ver Wohnformen. 

• Insbesondere im Wohngebiet Bergstraße deu-
tet die Altersstruktur darauf hin, dass hier in den 
nächsten Jahren Überhänge bei den Einfamilien-
hausangeboten entstehen können, wenn es nicht 
gelingt, die Nachfrage auf den Bestand zu lenken.

• Zugleich ist anzunehmen, dass die Einfami-
lienhausbestände aus den 1960er bis 1980er 
Jahren nur unzureichend den heutigen ener-
getischen Standards entsprechen – sie stellen 
deshalb im Sinne des § 136 (3) Nr. 1h BauGB 
einen städtebaulichen Missstand dar („ener-
getische Beschaffenheit, die Gesamtenergie-
effizienz der vorhandenen Bebauung und der 
Versorgungseinrichtungen des Gebiets un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Anfor-
derungen an den Klimaschutz und die Klima-
anpassung“). Entsprechend besteht in diesen 
Quartieren hoher Handlungsbedarf zur energe-
tischen Ertüchtigung des Gebäudebestandes 
und eine klimagerechte Energieversorgung.

• Viele Nebenanlagen (u.a. entlang der Bergstra-
ße, Zur Flüthe, Eichendorffstraße, Hermann-
Löns-Straße, Feldstraße) sind sanierungsbedürf-
tig und entsprechen nicht mehr den heutigen 
Qualitätsanforderungen an die Gestaltung (u.a. 
aufgrund des „Flickwerkcharakters“) und die 
Funktionalität, z.B. mit Blick auf die Barrierefrei-
heit und bedürfen einer Aufwertung.

• Für die vielen älteren Menschen, die bislang 
überwiegend in diesen Gebäuden wohnen 
fehlt altersgerechter Wohnraum. Damit sind 
nicht Plätze in Seniorenwohnanlagen gemeint, 
sondern bezahlbare und dennoch qualitativ 
gute, barrierefreie /-arme Wohnungen in zent-
raler Lage mit kurzen Wegen. Insbesondere die 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums wird an-
gesichts eines vergleichsweise höheren Anteils 

Abb. 67: Leer stehendes Haus in der Bergstraße Abb. 68: Sanierungsbedürftige Wohnstraße und Fußwege
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von Haushalten mit einem geringen Einkom-
men eine wichtige Zukunftsaufgabe.

• Etliche Baulücken und Brachflächen innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Siedlungs-
strukturen würden sich aus fachgutachterlicher 
Sicht für eine Nachverdichtung und damit eine 
Stärkung des innerörtlichen Wohnens eignen. 
Angesichts der relativ großen Grundstücke im 
Betrachtungsraum und dem zugleich hohen 
Bedarf an Grundstücken sollte zudem geprüft 
werden, ob eine Bebauung in zweiter Reihe ei-
ne Möglichkeit darstellt, Defizite im Wohnraum-
angebot des Fleckens abzubauen. 

• Einen weiteren gestalterischen und funktiona-
len Missstand im Betrachtungsraum stellen die 
identifizierten Wohnungsleerstände, u.a. am 
Gartenweg dar. Hier sollte gemeinsam mit den 
Eigentümer geprüft werden, wie diese Angebo-
te wieder in Nutzung kommen können. 

• Und auch mit Blick auf die diversen Wohnge-
bäude mit augenscheinlich festgestellten Sa-
nierungsbedarf (u.a. Gartenweg, Braut- und Su-
linger Straße, Lindenberg) sind Gespräche mit 
den Eigentümer zu suchen, um diesen Miss-
ständen entgegenzuwirken.

Missstände im Hinblick auf Ortsbild und Baukultur

Bruchhausen-Vilsen bietet durch die vielfältigen, 
attraktiven und hochwertigen Grün- und Freiräu-
me und Naherholungsmöglichkeiten sowie die 
baukulturelle Ausprägung des Ortskerns – be-
dingt durch die Historie und die Erfolge der zu-
rückliegenden Sanierung – gute Potenziale, die 
im Betrachtungsraum in vielfältiger Hinsicht al-
lerdings noch einer Entwicklung bedürfen. Einige 
Aspekte sind jedoch derzeit (noch) als Missstände 
und Defizite zu werten: .

• Beeinträchtigungen und Missstände im Orts-
bild und bei der Baukultur stellen einige Ge-
bäudeleerstände und etliche Gebäude mit 
augenscheinlichen Sanierungsbedarfen dar. 
Solche Missstände häufen sich ausgerechnet 
im zentralen historischen Ortskern im Bereich 
Sulinger Straße / Gartenweg / Brautstraße / 
Lindenberg. Zu nennen sind aber auch groß-
formatige Bestände wie z.B. der ehemalige Le-
bensmittelmarkt an der Bassumer Straße (der-
zeit leer stehend), der Gebäudekomplex DRK /
Seniorenheim an der Homfelder Straße (Sanie-
rungsbedarf ) oder das Gemeindehaus Am Ho-
hen Kamp.

• Ein vielfach erkennbarer und in den Beteiligun-
gen formulierter Zielkonflikt im Ortsbild be-
steht zwischen der Herstellung (weitgehender) 
Barrierefreiheit einerseits und der Beibehaltung 
des historischen Ortsbilds durch das prägende 
Kopfsteinpflaster in der historischen Ortsmit-
te andererseits. Hier gilt es, einen Kompromiss 
zwischen gestalterischen und funktionalen An-
forderungen zu finden.

• Der Kohlwührensee ist derzeit wenig in die 
Ortsstruktur eingebettet, schwer einsehbar 

Abb. 69: Verfallenes Wohngrundstück

Abb. 70: Historisches Straßenpflaster als Barriere
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und erlebbar und wenig einladend gestaltet, so 
dass die städtebauliche Qualität und die Nut-
zungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind.

• Die Aufenthaltsqualitäten sind in den Straßen-
räumen vielfach gering, gerade in der unmit-
telbaren Ortsmitte fehlt es u.a. an einladenden 
und wiedererkennbaren (Sitz-)Möblierungsele-
menten oder Pflanzstandorten die sich gestal-
terisch gut in das Ortsbild integrieren. Entspre-
chende Bedarfe bestehen sowohl entlang der 
Straßenräume als auch auf den Plätzen (z.B. En-
gelbergplatz).

 
Missstände bei öffentliche Infrastrukturen

Auch wenn Bruchhausen-Vilsen über ein brei-
tes und qualitativ hochwertiges Bildungsange-
bot, ein gut aufgestelltes Freizeitangebot und ein 
(noch) funktionierendes Vereinswesen verfügt las-
sen sich im Bereich der öffentlichen und privaten 
Infrastrukturen im Flecken erhebliche städtebau-
liche und funktionale Missstände und Handlungs-
bedarfe identifizieren:

• Das Freibad Wiehe-Bad wird von Menschen aus 
dem Ort und aus den umliegenden Ortschaften  
stark frequentiert. Das Bad weist hohen Sanie-
rungsbedarf auf und erfüllt heutige Qualitäts-
standards nicht mehr. Eine grundlegende Sa-
nierung ist dringend erforderlich, um dieses für 
Einheimische, Umlandbewohner und auswär-
tige Gäste wichtige Sport- und Freizeitangebot 
dauerhaft zu sichern.

• Sanierungsbedarfe und auch Nachnutzungs-
perspektiven bestehen zudem für einige grö-
ßere private Strukturen wie z.B. an der DRK-Ta-
gespflege an der Homfelder Straße. Hier muss 

– neben dem baulichen zustand – auch die bis-
lang fehlende Nachnutzungsperspektive für 
die Flüchtlingsunterkunft angesprochen wer-
den. Ebenfalls noch ungeklärt ist eine zukünf-
tige Nutzung des Gemeindehauses Am Hohen 
Kamp, das vom Flecken erworben wurde.

• In den Beteiligungsformaten wurden vereinzelt 
Bedarfe an niedrigschwelligen Raumangeboten 
für Kultur-, Begegnungs- und Freizeitaktivitäten 
(Gemeinschaftshaus) für unterschiedliche Ziel-
gruppen formuliert.

 
Missstände im Bereich Verkehr und Mobilität

• Der Flecken Bruchhausen-Vilsen ist sowohl 
über die Straße als auch über die Schiene über-
regional unterdurchschnittlich angebunden.  

• Innerhalb des Ortskerns sind die Belastungen 
durch den Kfz-Verkehr hoch. Neben dem damit 
einhergehenden Flächenbedarf für den rollen-
den und den ruhenden Autoverkehr sowie den 
Unfallgefahren, muss Bruchhausen-Vilsen als 
Luftkurort vor allem auf eine Begrenzung der 
vom KfZ-Verkehr ausgehenden Lärm- und Luft-
emissionen achten. 

• Der Autoverkehr und die Flächenaufteilung zu-
gunsten des Autoverkehrs führen zu erhebli-

Abb. 71: Der Kohlwührensee ist schlecht in den Ortskern ein-
gebunden  

Abb. 72: Das Wiehe-Bad bedarf der Sanierung
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chen Einschränkungen für den Fuß- und vor al-
lem für den Radverkehr im Ortskern. Auch die 
Aufenthaltsqualität leidet – nicht zuletzt auch 
durch die teilweise als zu hoch empfundenen 
oder gefahrenen Geschwindigkeiten. Insbeson-
dere die Bahnhofstraße und die Ostland- bzw. 
Homfelder Straße sind stark von diesen Belas-
tungen betroffen. Die Folge sind u.a. zahlrei-
che Konfliktbereiche und Unfallschwerpunkte 
sowie zu einer defizitären Schulwegsicherheit. 
Sollten in den kommenden Jahren (infolge des 
vermutlich anstehenden Generationenwech-
sels im Wohngebiet Bergstraße – s.o.) mehr 
Schulkinder als bisher in den südlichen Ortstei-
len wohnen, würde sich dieses Problem ohne 
entsprechende Maßnahmen zugunsten eines 
sichereren Radverkehrs weiter verschärfen. 

• Einige Straßen (u.a. Vilser Schulstraße, einzel-
ne Wohnstraßen) im Betrachtungsraum wei-
sen Sanierungsbedarf auf. Betroffen sind auch 
die Nebenanlagen (hier auch der in Hinblick auf 
die Fahrbahn sanierte Gartenweg). Die Fußwe-
ge weisen teilweise erhebliche bauliche Mängel 
auf und / oder stellen funktionale Missstände 
dar, weil sie viel zu schmal sind (z.B. Vilser Schul-
straße, Gartenweg, Ostlandstraße).

• Auch wenn die Gemeindestruktur eigentlich 
gute Bedingungen für den so klimafreund-
lichen wie gesundheitsfördernden Fuß- und 
Radverkehr bietet, können Rad- und Fußver-
kehr ihre Potenziale durch die Dominanz des 
Kfz-Verkehrs nicht entfalten. Es mangelt nicht 
nur an Radverkehrsinfrastrukturen (sichtbare 
Markierungen, separate Radverkehrsanlagen, 
gesicherte, komfortable Abstellanlagen), auch 
die Oberflächenbeschaffenheit ist im Ortskern 
nicht immer geeignet (holprig). Insbesondere 
fehlt es auch an der gesellschaftlichen Akzep-
tanz des Fahrrades als alltägliches Verkehrsmit-
tel – wie häufig im ländlich geprägten Raum. 

• Auch der Fußverkehr wird bislang dem Kfz-
Verkehr untergeordnet – durch schmale We-
ge, diverse Barrieren wie die Oberflächenbe-
schaffenheit der Wege und fehlende gesicherte 
Querungsstellen. Zudem sind für die nördli-
chen und südlichen Siedlungsbereiche im Be-
trachtungsraum die Nahversorgungsangebote 
zu Fuß kaum zu erreichen.

• Defizitär erweist sich auch die Bus-Infrastruktur 
(Ausnahme: Die Verbindung zum Bahnhof Sy-
ke) sowohl innerhalb des Ortes als auch darü-
ber hinaus – insbesondere außerhalb der Schul-
zeiten.

Abb. 74: Keine Fahrradinfrastruktur in der Bahnhofstraße

Abb. 73: Die Vilser Schulstraße ist in schlechtem Zustand und 
die Gehwege sind nicht nutzbar
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Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Abb. 76: Karte „Städtebauliche Missstände“

Missstände in Hinblick auf die Nutzungen im 
Ortskern

Die Attraktivität des Ortskerns vom Flecken 
Bruchhausen-Vilsen hängt nicht nur von seinen 
unzweifelhaft vorhandenen städtebaulich-archi-
tektonischen Qualitäten ab, sondern maßgeblich 
auch von den Nutzungen und der „Bespielung“ 
der Örtlichkeiten ab. 

• Noch sind die Angebote und Qualitäten insbe-
sondere des Einzelhandels tragfähig, allerdings 
prägen einige kleine und wenige großforma-
tige gewerbliche Leerstände schon heute das 
Ortsbild und fallen – tlw. korrespondierend mit 
Sanierungsbedarfen an Gebäuden auf.

• Unzureichende oder fehlende Verweil- und Auf-
enthaltsqualitäten im Ortskern schränken die 
Erlebbarkeit und damit die Nutzungsqualitäten 
zusätzlich ein. 

Um den Ortskern auch mittel- und langfristig at-
traktiv zu halten sind die diversen städtebauli-
chen und funktionalen Missstände abzubauen 
und es sind - in Kooperation mit Privaten - neue 

frequenzbringende Nutzungen anzusiedeln, um 
diesen zentralen Versorgung-, Begegnungs- und 
Aufenthaltsort intensiver zu stärken. 

Abb. 75: Fehlende Aufenthaltsmöglichkeiten im Ortskern
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Abb. 77: Blick in die Bahnhofstraße
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4  SWOT-ANALYSE UND  
     ZWISCHENFAZIT
Zwischenfazit

Der Flecken Bruchhausen-Vilsen steht in vieler-
lei Hinsicht (noch) recht gut dar: Als beliebter 
Wohnstandort in reizvoller Lage, als Ort mit um-
fassenden sozialen, Bildungs-, Freizeit- und Ge-
sundheitsangeboten oder als überregionaler 
bekannter Kurort mit einem gewissen künstleri-
schen Flair und mit einem vergleichsweise guten 
gastronomischen Angebot.

Die Erfolge der zurückliegenden Sanierung An-
fang der 1990er Jahre sind unübersehbar: Etliche 
Gebäude im Ortskern sind saniert, die Straßenzü-
ge im historischen Ortskern (südliche Bahnhofstra-
ße, westliche Brautstraße, Engelbergplatz, Sulinger 
Straße) verschaffen dem Raum mit ihrer Pflaste-
rung einen städtebaulich angemessenen Charak-
ter und mit dem Kohlwührensee ist ein als Regen-
rückhaltebecken konzipiertes Gewässer mitten im 
Ortskern entstanden, das anmutet wie ein schon 
immer hier gelegener historischer Weiher. 

Und dennoch muss heute – gut 30 Jahre nach 
Durchführung der wesentlichen Maßnahmen der 
letzten Sanierung und rund 20 Jahre nach deren 
offiziellem Abschluss – konstatiert werden, dass 
erneut verschiedene städtebauliche Missstän-
de im Ort zu finden sind (vgl. Kap. 3). Dabei gibt 
es solche Missstände wie die augenscheinlichen 
Sanierungsbedarfe an einzelnen Gebäuden, die 
sich nicht von den in den Vorbereitenden Unter-
suchungen von 1985 festgestellten Missständen 
unterscheiden – nur andere Gebäude betreffen. 
Ebenfalls erneut kommt das Thema Radverkehrs-
infrastruktur zur Sprache. Hier muss klar und 
selbstkritisch benannt werden, dass es im Zuge 
der letzten Sanierung offenkundig nicht gelungen 
ist, die Radverkehrsinfrastrukturen zu verbessern.

Darüber hinaus sind inzwischen allerdings auch 
etliche neue Herausforderungen hinzugekom-
men – der demografische Wandel, die Anforde-
rungen an eine klimagerechte Ortsentwicklung, 
der massive Strukturwandel im Einzelhandel mit 
der Corona-Pandemie als „Brandbeschleuniger“ 
u.a.m. – die ganz neue Antworten und Lösungs-

strategien erfordern als noch Anfang der 1990er 
Jahre. So ist beispielsweise das Thema Barrierefrei-
heit im öffentlichen Raum nicht nur ein „nice to 
have“ sondern u.a. auf Grundlage des Artikel 9 der 
UN -Behindertenrechtskonvention inzwischen ein 
verbrieftes Recht geworden. Und das Thema „Ge-
samtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung“ 
in einem Quartier unter Berücksichtigung der all-
gemeinen Anforderungen an den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung ist nunmehr als städte-
baulicher Missstand klar im BauGB benannt, wo-
mit u.a. auch ansonsten unauffällige Gebietskulis-
sen wie Einfamilienhausgebiet ein den Fokus von 
Stadtsanierungen geraten (müssen).

Für den Flecken Bruchhausen-Vilsen bedeutet 
dies, nicht nur an neuen oder erneut aufgetre-
tenen Missständen und Schwächen arbeiten zu 
müssen, sondern auch, die Auswirkungen über-
geordneter Herausforderungen auf den Flecken 
Bruchhausen-Vilsen als Risiken zu identifizieren 
und zugleich Chancen zu erkennen und zu nut-
zen, die sich daraus und vor Ort ergeben. 

SWOT-Analyse

Eine stichpunktartige Kurzzusammenfassung 
der wesentlichen Stärken und Schwächen findet 
sich am Ende der (meisten) Kapitel in der voran-
gegangenen Bestandsaufnahme. Die „Kurztabel-
len“ bilden die Grundlage für die zusammenfas-
sende so genannte SWOT-Analyse. SWOT steht für 
Strengths (= Stärken), Weaknesses (= Schwächen), 
Opportunities (= Chancen) und Threats (= Risiken). 

Die SWOT-Analyse ist wichtig, um nicht nur den 
Ist-Zustand (Stärken und Schwächen) als Gesamt-
überblick abzubilden, sondern um auch die o.g. 
Risiken übergreifender Trends und Herausforde-
rungen zu benennen sowie schließlich im Sinne 
eines Entwicklungskonzeptes auch Perspektiven 
und Chancen aufzuzeigen.  

Diese SWOT-Analyse – als großflächige Darstellung 
auf der Folgeseite abgebildet – stellt wiederum die 
Grundlage dar, um Leitziele, Handlungsfelder und 
zielgerichtete Maßnahmen ableiten zu können.
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deshalb, weil sich durch neue Wohnangebote die 
Chance für einen Generationenwechsel in den Be-
standsgebieten erhöht. Und dieser stellt wieder-
um einen Beitrag zur aktiven Gestaltung des de-
mografischen Wandels und (angesichts der dann 
zu erwartenden Sanierungen) zu einer klimage-
rechten Ortsentwicklung dar.

Abgeleitet aus diesen Leitzielen ergeben sich die 
folgenden fünf Handlungsziele bzw. Ziele einer 
Sanierungsmaßnahme. Im eben beschriebenen 
Sinne sind sie genau so inhaltlich und strategisch 
eng miteinander verwoben stehen gemeinsam 
für eine auf nachhaltige Wirkung angelegte, inte-
grierte, flexible Sanierung und Entwicklung. Sie 
sind damit geeignet, den identifizierten Missstän-
den entgegenzuwirken:

• Eine zielgruppenspezifische Weiterentwicklung 
und Qualifizierung von Wohnstandorten.

• Die Bewahrung des Ortsbildes bei gleichzeitig 
behutsamer Weiterentwicklung im Sinne der 
Klimaanpassung, der Barrierearmut.  

• Die Sicherung und Stärkung der öffentlichen 
Infrastrukturen 

• Die Anpassung der öffentlichen Verkehrsräume 
im Sinne der Flächengerechtigkeit und einer 
nachhaltigeren, aber den Mobilitätsbedarfen 
der Menschen gerecht werdenden Mobilität

• Stärkung des Ortskerns durch die Weiterent-
wicklung einer vielfältigen Nutzungsmischung.

5  LEITZIELE | SANIERUNGSZIELE |  
     HANDLUNGSFELDER
Unter Abwägung der zuvor skizzierten Stärken 
des Fleckens Bruchhausen-Vilsen, der identifizier-
ten Missstände, der verschiedenen Risiken und 
der bestehenden Chancen für die Ortsentwick-
lung lassen sich die folgenden, übergreifenden 
Leitziele für die zukünftige Entwicklung des 
Fleckens identifizieren:

• Die aktive Gestaltung des demografischen 
Wandels. 

• Die Sicherung und Weiterentwicklung von Ver-
sorgungsinfrastrukturen.

• Die Stärkung und Weiterentwicklung Bruch-
hausen-Vilsens als Wohn-, Freizeit- und Touris-
musstandort.

• Die aktive Begleitung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels.

• Eine klimagerechte Ortsentwicklung.

Diese Leitziele sind im Sinne einer integrierten 
Strategie eng miteinander verschränkt und geeig-
net, sich gegenseitig zu stärken und zu befruch-
ten. Zum Beispiel bedeutet eine aktive Gestal-
tung des demografischen Wandels zugleich auch 
die Sicherung wohnortnaher, fußläufig erreich-
barer Versorgungsinfrastrukturen, um älteren 
Menschen möglichst lange ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen. Dazu gehört auch die 
Weiterentwicklung entsprechender Infrastruk-
turen in Form von Gesundheitsangeboten, Treff-
punkten o.ä. Wohnortnahe Infrastrukturen heißt 
umgekehrt aber auch, neue Wohnangebot ein 
zentraler Lage zu schaffen. Dies wiederum stärkt 
den Wohnstandort insgesamt – nicht zuletzt auch 
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Aus diesen Sanierungszielen leiten sich entspre-
chend fünf Handlungsfelder her, denen anschlie-
ßend (s. Kap. 7) die einzelnen Maßnahmen zuge-
ordnet sind:

• Handlungsfeld 1:  
Wohnstandorte und Wohnangebote

• Handlungsfeld 2:  
Behutsame Weiterentwicklung des Ortsbildes 

• Handlungsfeld 3:  
Öffentliche Infrastrukturangebote 

• Handlungsfeld 4:  
Verkehrsräume und Mobilität

• Handlungsfeld 5:  
Innerörtliche Nutzungen
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6. VORSCHLAG ZUR ABGRENZUNG  
     VON FÖRDER- UND SANIERUNGS- 
     GEBIETEN
Der Betrachtungsraum lässt sich grob in fünf ver-
schiedene Teilbereiche unterscheiden: 

• Der Ortskern mit seinen vielfältigen Nutzun-
gen und Funktionen lässt sich in etwa als das 
Gebiet beiderseits der Bahnhofstraße und der 
Sulinger Straße (bis ca. Zum Holzhof) skizzie-
ren. Es reicht vom Kreisverkehr im Norden bis 
zum Gartenweg im Süden sowie von der Ost-
land- und Homfelder Straße im Osten bis zur 
Bruchhöfener Straße im Westen.

• Der Bereich Kurpark umfasst im Prinzip alle 
Bereiche südlich der Museumsbahn. Auch der 
Friedhof kann als direkt nördlich angrenzende 
und bis in den Ortskern hineinreichende, ver-
bindende Grünstruktur ebenfalls dazu gezählt 
werden.

• Die drei Einfamilienhausgebiete

* Sollacker (etwa zwischen Feldstraße und 
Bassumer Straße,

* Niederfeld (östlich Ostland- und nördlich 
Bollenstraße),

* Bergstraße (westlich Friedhof, zwischen Gar-
tenweg / Sulinger Straße und Vilser Holz). 

Die Ergebnisse der Bestandserhebung (Kap. 2), 
die aufgezeigten städtebaulichen Missstände 
(Kap. 3) und die SWOT-Analyse (Kap. 4) machen 
deutlich, dass in den beiden Einfamilienhausge-
bieten „Sollacker“ und „Niederfeld“ derzeit keiner-
lei (bzw. nicht ausreichend) Bedarfe vorliegen, die 
eine Förderung durch die öffentliche Hand not-
wendig machen.  

Sanierungsgebiet „Bergstraße“

Im Wohngebiet „Bergstraße“ ist dagegen die Häu-
fung verschiedener Problemlagen (Straßenräu-
me, Nebenanlagen, energetischer Gebäudezu-
stand, demografische Strukturen) so groß, dass 
ein hoheitliches Eingreifen geboten scheint. Eine 
„typische“ Gebietskulisse der Städtebauförderung 
ist ein solches Einfamilienhausgebiet gleichwohl 
nicht. Daher wird (vorerst) von einem Aufnahme-
antrag dieses Teilgebiets in die Städtebauförde-
rung abgeraten. 

Dennoch ist das Vorliegen städtebaulicher Miss-
stände gem. § 136 BauGB in diesem Teilbereich 
deutlich geworden, so dass durchaus die Fest-
setzung als Sanierungsgebiet gem. § 142 BauGB 
sinnvoll ist – zumal der erwartbare Generatio-
nenwechsel viele Investitionen in die Gebäude-
bestände erforderlich machen wird. Um diesen 
Generationenwechsel zu erleichtern würden die 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, die 
es gem. § 7h EStG gibt, helfen, denn erfahrungs-
gemäß sind es gerade diese steuerlichen Anrei-
ze, die die Investitionsbereitschaft zur (energeti-
schen) Ertüchtigung der Gebäudesubstanz. 

Sanierungs- und Fördergebiet „Ortskern“

Auch im Ortskern wurde das Vorliegen städte-
baulicher Missstände hinreichend nachgewie-
sen. Zu den Missständen im eigentlichen Ortskern 
kommt das im Bereich Kurpark gelegene, stark 
sanierungsbedürftige Wiehe-Bad hinzu. Das Bad 
erfüllt als wichtige Sport und Freizeiteinrichtung 
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zentralörtliche Funktionen nicht nur für die Be-
völkerung des Fleckens, sondern auch für die der 
ganzen Samtgemeinde sowie für Besucher. 

Im nördlichen Teil des Betrachtungsraums sind 
die Missstände indes weniger stark konzentriert 
– zumal sich aktuell (Frühjahr 2024) eine Nach-
nutzung für den jahrelang leer stehenden ehema-
ligen Verbrauchermarkt an der Bassumer Straße 
abzeichnet. 

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, für ei-
nen Teilbereich des Ortskerns inkl. des Wiehe-Ba-

Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Gebiets- und Förderkulissen

Vorschlag zur Abgrenzung eines 
Sanierungsgebiets „Bergstraße“
gem. § 142 BauGB
Größe ca. 25,3 ha

Vorschlag zur Abgrenzung eines 
Sanierungsgebiets „Ortsmitte“ gem. 
§ 142 BauGB als Städtebauförderungs-
gebiet (Programm „Lebendige Zentren“)
Größe ca. 39 ha

Abb. 78: Vorschlag zur Abgrenzung eines Sanierungsgebiets „Bergstraße“ und eines Sanierungs- und Fördergebietes „Ortskern“

des und der westlich angrenzenden Bereiche 
(Abgrenzung s. Kartendarstellung) ein Sanie-
rungsgebiet nach § 142 BauGB festzulegen und 
dafür einen Antrag zur Anmeldung in die Städte-
bauförderung, Programmkomponente „Lebendi-
ge Zentren“ zu stellen. 
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7. PROJEKTE UND MASSNAHMEN
Um die übergreifenden Leitziele und die konkre-
ten Sanierungsziele (vgl. Kap. 5) zu erreichen, muss 
in den kommenden Jahren ein Maßnahmenbün-
del (Erneuerungskonzept)umgesetzt werden. Die 
Maßnahmen und Projektideen stehen nicht für 
sich, sondern sind – entsprechend der Ziele und 
Handlungsfelder – inhaltlich und strategisch eng 
miteinander verwoben. Die Maßnahmen grei-
fen ineinander und erzielen v.a. gemeinsam eine 
nachhaltige Wirkung. In diesem Sinne sind die vor-
geschlagenen Maßnahmen im Sinne einer integ-
rierten Entwicklungsstrategie geeignet, den identi-
fizierten Missständen entgegenzuwirken.

Die Maßnahmen werden im Folgenden den fünf 
Handlungsfeldern (vgl. Kap. 5) zugeordnet:

• Handlungsfeld 1:  
Wohnstandorte und Wohnangebote

• Handlungsfeld 2:  
Behutsame Weiterentwicklung des Ortsbildes 

• Handlungsfeld 3:  
Öffentliche Infrastrukturangebote 

• Handlungsfeld 4:  
Verkehrsräume und Mobilität

• Handlungsfeld 5:  
Innerörtliche Nutzungen

Diejenigen Maßnahmen, die mit Unterstüt-
zung der Städtebauförderung umgesetzt 
werden können, sind durch das Städtebau-
förderungslogo (rechts) gekennzeichnet. 

Für die übrigen Maßnahmen gilt es, nach alternati-
ven Fördermöglichkeiten Ausschau zu halten (die 
gerade in Hinblick auf energetische Sanierungen 
zur Zeit sehr dynamisch sind). 

Handlungsfeld 1:  
Wohnstandorte und Wohnangebote
In diesem Handlungsfeld werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die zur Erreichung u.a. der Leitziele
• aktive Gestaltung des demografischen Wandels,

• Stärkung und Weiterentwicklung Bruchhausen-
Vilsens als Wohnstandort,

• klimagerechte Ortsentwicklung

und der Sanierungsziele
• zielgruppenspezifische Weiterentwicklung und 

Qualifizierung von Wohnstandorten,

• Bewahrung des Ortsbildes bei gleichzeitig be-
hutsamer Weiterentwicklung im Sinne der Kli-
maanpassung, der Barrierearmut,

• Stärkung des Ortskerns durch die Weiterent-
wicklung einer vielfältigen Nutzungsmischung

dienen. Es werden Maßnahmen sowohl für das 
Gebiet „Ortskern“ als auch für das Gebiet „Berg-
straße“ vorgeschlagen. 

Maßnahmen im Gebiet Ortskern

• Maßnahme „Schaffung neuer, nachfragegerech-
ter und diversifizierter Wohnangebote“ durch 
zielgruppenspezifische und städtebaulich-ar-
chitektonisch behutsame Nachverdichtung.

In Baulücken oder auf freien Grundstücken (z.B. 
Am Dobben, Gartenweg, Kohlwühren, Pattacker 
u.a.) werden neue, bislang deutlich unterreprä-
sentierte, aber angesichts demografischer Ver-
änderungen dringend benötigte Wohnangebote 
im Mehrfamilienhaussegment geschaffen: 
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* barrierefreier, altersgerechter und komfortab-
ler Wohnraum mit gewissen Qualitäten und 
kurzen Wegen als Alternative für die „Empty 
Nesters“ zum Wohnen im Einfamilienhaus,

* kleinere, barrierefreie, altersgerechte und be-
zahlbare Wohnungen für ältere Menschen 
mit weniger finanziellen Mitteln,

* kleine, moderne Starterwohnungen für junge 
Singles und Paare.

Die Maße der baulichen Nutzung und die Ku-
baturen der Gebäude werden in der Bauleit-
planung oder der Gestaltungsrichtlinie da-
hingehend geregelt, dass sich neue Gebäude 
behutsam in das historische Ortsbild einpas-
sen und genügend unversiegelte Flächen auf 
den Grundstücken bestehen bleibt (Gärten, Ge-
meinschaftsflächen...).

Manches Bestandsgebäude ließe sich 
durch umfassende (energetische) Sanie-
rungs- und Umbaumaßnahmen für das 
Ortsbild erhalten und zu einem „Vorzeigepro-
jekt“ in Punkto gemeinschaftliche Wohnfor-
men umnutzen. Beispielsweise der zum Teil leer 
stehende ehemalige Gewerbehof mit histori-
schem Wohnhaus an der Ecke Sulinger Straße / 
Zum Holzhof. Da es sich um privates Eigentum 
handelt, kann der Flecken zunächst nur Impul-
se setzen, beispielsweise durch Gespräche mit 
den Eigentümern, durch die Ausarbeitung ein-
sprechender Planungen inkl. Kostenaufstellung 
und Fördermöglichkeiten oder durch die akti-
ve Unterstützung (bei der Bildung) von Wohn-
gruppen oder durch die gezielte Suche nach 
Investoren, die derlei Bestandsgebäude kaufen 
und im genannten Sinne sanieren.  
[Kofi-Maßnahmen 5.2] 

• Maßnahme „Private Baumaßnahmen“  
Generell werden für die Sicherung und den 
Erhalt erhaltenswerter Gebäude mit orts-
bildprägender Bedeutung im Fördergebiet so-
wie für energetische Modernisierungen, Ge-
winnung regenerativer Energien, Dach- und 
Fassadenbegrünungen oder Entsiegelung und 
Vorgartenbegrünungen usw. Fördermittel für 
private Eigentümer ausgereicht.   
Darunter fallen sowohl Zuschüsse zur Moderni-
sierung durch Städtebauförderungsmittel wie 
auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 
im Sanierungsgebiet (gem. § 7h EStG).  
[Kofi-Maßnahmen 4.4.2, 5.2] 

• Maßnahmen zur „Aufwertung des Wohn-
umfeldes im öffentlichen Raum“  
Punktuelle Aufwertungsmaßnahmen im öf-
fentlichen Raum wie Bänke, Begrünung, Fahr-
radabstellanlagen dienen ebenso wie Maß-
nahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit (der 
Nebenanlagen) im gesamten Maßnahmenge-
biet im Sinne einer Aufwertung des Wohnum-
feldes auch der Stärkung der Wohnfunktion im 
Ortskern. [Kofi-Maßnahmen 4.4.1, 4.4.3]

Maßnahmen im Gebiet „Bergstraße“

Trotz der Erwartung einer sich qualitativ ausdif-
ferenzierenden Nachfrage nach Wohnangeboten 
wird die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in 
den nächsten Jahren hoch bleiben. Viele Gründe 
sprechen dafür, diese Nachfrage künftig weniger 
durch die (samtgemeindeweite) Ausweisung neu-
er Baugebiete zu decken, sondern die Nachfrage 
stärker aus dem Bestand heraus zu befriedigen:

• Der Flächenverbrauch fällt geringer aus,

• es entstehen keine Kosten für Erschließungen 
neuer Baugebiete,

• die Belebung ortskernnaher Wohngebiete zieht 
weniger Verkehr nach sich, als weiter entfernte 
Neubaugebiete, 

• Leerständen in den Einfamilienhausgebieten 
wird vorgebeugt,

• mit einem Eigentumswechsel geht in der Regel 
auch (notwendige) Sanierungstätigkeit einher.

Eigentlich wäre für das Gebiet Bergstraße das 
KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung – 
Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier“ 
(Programmnummer 432) ideal gewesen. Es ver-
knüpfte Anforderungen an die energetische Ge-
bäudesanierung, effiziente Energieversorgungs-
systeme und den Ausbau erneuerbarer Energien 
mit demografischen, ökonomischen, städtebau-
lichen und wohnungswirtschaftlichen Fragestel-
lungen. Anfang 2024 wurde das Programm je-
doch durch die Bundesregierung eingestellt. Der 
Flecken Bruchhausen-Vilsen wird die Bundesför-
derlandschaft aufmerksam beobachten für den 
Fall, dass ein adäquates Nachfolgeprogrammauf-
gelegt wird, dass einen vergleichbar guten Ansatz 
für eine nachhaltige Erneuerung des Wohnquar-
tiers darstellt. 
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Gleichwohl gibt es ein Bündel an geeigneten 
Maßnahmen, um einen Generationenwechsel im 
Wohngebiet Bergstraße zu erleichtern und die In-
vestitionsbereitschaft der (neuen und alten) Ei-
gentümer zu erhöhen: 

• Durch die Festsetzung eines Sanierungs-
gebietes könnten die Eigentümer im Gebiet 
Bergstraße ebenfalls von steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeiten gem. § 7h EStG profitie-
ren. 

• Weiterhin sollten (z.B. über das Klimaschutz-
management oder die unabhängigen Energie-
berater in der Samtgemeinde) gezielte Bera-
tungsangebote über Umbaumaßnahmen und 
energetische Sanierungen sowie über Förder-
programme initiiert werden. Um ein niedrig-
schwelliges Angebot zu schaffen, sollte (min-
destens) die Erstberatung kostenfrei sein.

• Es ist zu überlegen, die Erarbeitung einer 
kommunale Wärmeplanung doch vorzuzie-
hen, um Hausbesitzer eine fundierte Grundlage 
für etwaige Investitionen in die Wärmeversor-
gung zu geben.

• Perspektivisch wird die Sanierung einiger Stra-
ßenzüge erforderlich sein – bereits heute ist 
der Zustand einiger Nebenanlagen desolat. Da 
es sich meist um wenig befahrene Wohnstra-
ßen handelt, ist eine (Wieder-)Herstellung der 
Gehwege auch gar nicht erforderlich. Vielmehr 
sollte der Sanierungsbedarf dann zum Anlass 
genommen werden, eine grundsätzliche Neu-
ordnung der Straßenräume als verkehrsbe-
ruhigte Bereiche anzustreben, so wie bereits 
An der Bleiche umgesetzt.

• Um die Attraktivität des Wohngebiets für junge 
Familien zu erhöhen sollte über den Bau einer 
Kinderbetreuungseinrichtung im Gebiet nach-
gedacht werden – sofern die Bedarfslage im 
Flecken insgesamt eine weitere Einrichtung er-
fordert – damit es auch im südlichen Teil des 
Fleckens in Fuß- oder Fahrradentfernung eine 
Betreuungseinrichtung gäbe.  

 

Handlungsfeld 2:  
Behutsame Weiterentwicklung des 
Ortsbildes 
In diesem Handlungsfeld werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die zur Erreichung u.a. der Leitziele
• aktive Gestaltung des demografischen Wandels,

• Stärkung und Weiterentwicklung Bruchhausen-Vil-
sens als Wohn-, Freizeit- und Tourismusstandort,

• aktive Begleitung des wirtschaftlichen Struktur-
wandels,

• klimagerechte Ortsentwicklung

und der Sanierungsziele
• zielgruppenspezifische Weiterentwicklung und 

Qualifizierung von Wohnstandorten,

• Bewahrung des Ortsbildes bei gleichzeitig be-
hutsamer Weiterentwicklung im Sinne der Kli-
maanpassung, der Barrierearmut,

• Anpassung der öffentlichen Verkehrsräume im 
Sinne der Flächengerechtigkeit und einer nach-
haltigeren, aber den Mobilitätsbedarfen der 
Menschen gerecht werdenden Mobilität

dienen. 

Die Nutzungs- und Qualitätsanforderungen an 
die Gestaltung öffentlicher Räume haben sich in 
den letzten Jahren verändert. Der demografische 
Wandel, die rechtlich verbrieften Teilhabechancen 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, er-
forderliche Anpassungen an den Klimawandel 
oder der zunehmende PKW-Verkehr machen eine 
Anpassung öffentlicher Räume ebenso erforder-
lich wie ein verändertes Konsumverhalten der 
Menschen, die nicht mehr nur zum Einkaufen in 
die Zentren kommen, sondern für ein „Erlebnis“. 

Diese Entwicklungen machen einerseits Umge-
staltungen erforderlich, andererseits leben gera-
de historische Ortskerne auch davon, dass man 
hier „Geschichte erleben“ kann. In diesem Span-
nungsfeld bewegen sich die Vorschläge zur be-
hutsamen Weiterentwicklung des Ortsbildes: 

• Maßnahme „Energetische Sanierung öffent-
licher Gebäude“ 
Bei der energetischen Ertüchtigung von 
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Gebäudebeständen sollte die öffentliche Hand 
mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt aller-
dings im Maßnahmengebiet (noch) nicht viele 
öffentliche Gebäude. [Kofi-Maßnahme 5.1.1]

• Maßnahme „Private Baumaßnahmen“  
Instandsetzung und Modernisierung 
ortsbildprägender Gebäude mithilfe ent-
sprechende Zuschüsse für Private aus der Städ-
tebauförderung und steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten (s.o.). Dabei ist darauf zu 
achten, im Vorfeld Gestaltungsanforderungen 
zu formulieren, die bei Modernisierungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen sind, um den his-
torischen und ortsbildprägenden Charakter der 
Gebäude herauszustellen. [Kofi-Maßnahme 5.2]

• Maßnahme „Aufwertung Kohlwührensee“ 
Aufwertungsmaßnahmen rund um den 
Kohlwührensee dienen:
* einer besseren Einbindung und Auffindbar-

keit des Gewässers,
* Bessere Nutzung der Potenziale als „Oase“ in-

mitten des Ortskerns,
* Aufwertung der Grün- und Parkflächen, z.B. 

durch einheitliches Mobiliar, bessere Fußwe-
ge, Erhöhung der Biodiversität, Schaffung wei-
terer Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten. 

[Kofi-Maßnahme 4.3.1]

• Maßnahme „Punktuelle Aufwertungsmaß-
nahmen im öffentlichen Raum“  
Im gesamten Ortskern sind kleinere, punktuelle 
Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen 
Raums erforderlich, um die Aufenthalts- und Er-
lebnisqualitäten für Einheimische und Touristen 
zu verbessern z.B. durch: 
* Das Aufstellen weiterer und einheitliche Bän-

ke (z.B. auf dem kleinen Platz vor der VHS, auf 
dem Engelbergplatz und an weiteren Orten),

* weitere Begrünung,
* die Installation von Fahrradabstellanlagen 
[Kofi-Maßnahme 4.4.1]

• Maßnahmen zur „weiteren ökologischen 
Qualifizierung“

* Nutzung von Entsiegelungspotenzialen für 
mehr Aufenthaltsqualitäten und um die er-
forderlichen Anpassungen an den Klimawan-

del bestmöglich umzusetzen (insb. am „tiefs-
ten Punkt“ im Bereich Lindenberg)

* Qualifizierung von Parkplätzen oder den  
Parkstreifen entlang der Bahnhofstraße im 
Sinne ökologischer und klimagerechter Wei-
terentwicklung,

* Mehr Grün- und Pflanzelemente 
[Kofi-Maßnahme 4.4.2]

• Maßnahme „Erhöhung der Barrierefreiheit“ 
unter Berücksichtigung des Ortsbildes. Hier 
gilt es, einen Ausgleich zwischen den wi-
derstreitenden Interessen (Beibehaltung des 
historischen Straßenbelags versus Herstellung 
von Barrierefreiheit in der Oberflächenbeschaf-
fenheit) herzustellen.  Hier ist u.a. zu prüfen, wie 
zusammenhängende barrierefreie Bereiche in 
den entsprechenden Straßen und auf Plätzen 
gestaltet werden können. Als Möglichkeiten 
bieten sich hier z.B. geglättete Pflasterungen 
oder das Einbringen von Asphaltstreifen an. 
[Kofi-Maßnahme 4.4.3] 

Handlungsfeld 3:  
Öffentliche Infrastrukturangebote 
In diesem Handlungsfeld werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die zur Erreichung u.a. der Leitziele

• aktive Gestaltung des demografischen Wandels, 
• Sicherung und Weiterentwicklung von Versor-

gungsinfrastrukturen,
• Stärkung und Weiterentwicklung Bruchhausen-Vil-

sens als Wohn-, Freizeit- und Tourismusstandort,
• aktive Begleitung des wirtschaftlichen Struktur-

wandels
und der Sanierungsziele

• zielgruppenspezifische Weiterentwicklung und 
Qualifizierung von Wohnstandorten,

• Sicherung und Stärkung der öffentlichen Infra-
strukturen, 

• Stärkung des Ortskerns durch die Weiterent-
wicklung einer vielfältigen Nutzungsmischung

dienen. 

Wie viele andere Orte hat auch der Ortskern des 
Fleckens Bruchhausen-Vilsen in den vergange-
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nen Jahren einen spürbaren Wandel erfahren: Der 
grundsätzliche Strukturwandel im Einzelhandel, 
ein verändertes Einkaufsverhalten sowie dessen 
Verstärkung durch die Pandemie, demografische 
Veränderungen usw. Daraus resultieren teilwei-
se Missstände im Ortskern wie z.B. Ladenleerstän-
de (tw. mit Sanierungsbedarfen einhergehend), 
veränderte Nutzungen u.a.m. Wo entsprechende 
(privat geführte) Angebote wegfallen kommt an-
deren Nutzungen eine hohe Bedeutung zu, um 
die Lebendigkeit von Ortskernen zu wahren, insb. 
auch öffentlichen Nutzungen als Frequenzbrin-
ger. Daher gilt es, vorhandene öffentliche Ange-
bote zu erhalten und neue zu schaffen. Dies dient 
letztlich nicht nur „dem Ort“, sondern insb. der 
Bevölkerung und den Gästen, die von der Vielfalt 
der Angebote profitieren und durch deren Nut-
zung wiederum den Ortskern beleben (und so 
auch für Frequenzen bei den Gewerbetreibenden  
sorgen). Folgende Einzelmaßnahmen werden da-
für vorgeschlagen:

• Maßnahme „Sanierung Wiehe-Bad“ 
Das Wiehe-Bad hat für Bruchhausen-Vilsen 
als der Grundversorgung dienende Sport-
stätte eine besonders hohe Bedeutung – nicht 
nur für die ortsansässige Bevölkerung (v.a. für 
Kinder und Jugendliche) sondern auch für die 
Bewohner der Umlandgemeinden sowie für 
Gäste des Fleckens. Der derzeitige Zustand des 
Bades wird diesen Anforderungen nicht mehr 
gerecht und bedarf einer zeitnahen Sanierung 
und Modernisierung, um das Angebot auf-
rechterhalten und verbessern zu können. 
[Kofi-Maßnahme 5.1.2]

• Maßnahme „Schaffung einer niedrigschwel-
ligen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tung“ 
In den verschiedenen Formaten der Öffentlich-
keits- und Akteursbeteiligung wurde vereinzelt 
der Bedarf nach weiteren zentral gelegenen, 
niedrigschwelligen Begegnungs-, Veran-
staltungsmöglichkeiten und Treffpunkten 
(sprich: Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung) 
für Freizeit, Kultur, Begegnung und andere Nut-
zungen formuliert. Diese sollte sich an unter-
schiedliche Zielgruppen wenden (Senioren, Ju-
gendliche, Kunst- und Kulturinteressierte etc.) 

und dabei auch gruppenübergreifende Ange-
bote bereithalten.  
Hier sollte im Vorfeld über eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie geprüft werden, welche in-
haltlich-baulichen Anforderungen ein solcher 
Treffpunkt erfüllen muss, welche Träger entspre-
chende Angebote mittel- und langfristig unter-
halten, welche  Kooperation dafür nötig und 
möglich sind und an welchem Standort ein sol-
ches Angebot Sinn ergibt. Dabei ist auch zu prü-
fen, ob ein solches Angebot durch Umnutzung 
leerstehender Räume (z.B. altes Gemeindehaus, 
das der Flecken bereits erworben hat, die DRK-Ge-
bäude an der Homfelder Straße o.a.) oder durch 
Neubau (z.B. auf einer Brache / Baulücke oder 
Rück- und Neubau z.B. des Gemeindehauses) rea-
lisiert werden kann. Die Folgen entsprechender 
Entscheidungen z.B. über den Erwerb von Grund-
stücken bzw. Gebäuden sind in der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht (vgl. Kap. 8) bereits als 
Pauschalbetrag mit berücksichtigt.  
Inwieweit sich weitere Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen durch eine Erweiterung 
des Regionalen Versorgungszentrums (RVZ), 
das sich bereits in Planung befindet, realisie-
ren ließen und ob sich hier Synergien und Ko-
operationen ergeben können, ist im weiteren 
Verlauf ebenfalls zu prüfen. Das RVZ wird als 
Maßnahme ohne Städtebauförderungsmittel 
geplant und umgesetzt. Räumliche Erweite-
rungspotenziale bieten sich u.a. durch das Ge-
bäude des DRK sowie beim ehemaligen kirch-
lichen Gemeindehaus (heute im Eigentum des 
Fleckens) in ausreichendem Maße: Die Grund-
stücke grenzen rückwärtig unmittelbar an das 
des geplanten RVZ an. Auch eine Kombina-
tion mit weiteren, im engeren und weiteren 
Sinne gesundheitlichen, sozialen oder öffent-
lichen Angeboten, ja sogar mit der Schaffung 
altersgerechten Wohnraums ist denkbar. Mit 
Blick auf das entstehende RVZ ist zudem unbe-
dingt in einem Verkehrsgutachten die künftige 
Verkehrsführung zu klären, um die Brautstra-
ße nicht weiter zu belasten. Hier sind Erschlie-
ßungsvarianten, u.a. über die Homfelder Straße 
zu prüfen und zu präferieren.  
[Kofi-Maßnahmen 5.1.3 sowie 3.1 und 4.2]
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Handlungsfeld 4:  
Verkehrsräume und Mobilität
In diesem Handlungsfeld werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die zur Erreichung u.a. der Leitziele
• aktive Gestaltung des demografischen Wandels, 

• klimagerechte Ortsentwicklung

und der Sanierungsziele
• Bewahrung des Ortsbildes bei gleichzeitig be-

hutsamer Weiterentwicklung im Sinne der Kli-
maanpassung, der Barrierearmut.  

• Anpassung der öffentlichen Verkehrsräume im 
Sinne der Flächengerechtigkeit und einer nach-
haltigeren, aber den Mobilitätsbedarfen der 
Menschen gerecht werdenden Mobilität

dienen. Es werden Maßnahmen für das Gebiet „Orts-
kern“ vorgeschlagen. Maßnahmen für die Verkehrs-
räume im Wohngebiet Bergstraße sind im Hand-
lungsfeld 1erwähnt (grundsätzliche Neuordnung 
der Straßenräume als verkehrsberuhigte Bereiche)

Viele Straßen und Fußwege im Betrachtungsraum 
weisen erhebliche Missstände auf, da sie sanie-
rungsbedürftig und / oder viel zu schmal sind, 
Barrieren aufweisen, die Beleuchtung fehlt oder 
unzureichend ist.  Wege für den Radverkehr feh-
len bis auf wenige Ausnahmen komplett. Zudem 
verringern die hohen Kfz-Belastungen die Auf-
enthaltsqualität auf Straßen und Plätzen im Orts-
kern stark. Entlang vieler Straßen und Plätze im 
Betrachtungsraum besteht deshalb der Bedarf an 
funktionalen und gestalterischen Aufwertungen 
öffentlicher Straßenräume:

• Maßnahme „grundhafte Umgestaltung  
Vilser Schulstraße“ 
Die Vilser Schulstraße befindet sich nicht nur 
in Hinblick auf den Straßenbelag in einem stark 
sanierungsbedürftigem Zustand, auch die (viel 
zu schmalen) Gehwege sind praktisch unbenutz-
bar. Hier bedarf es einer grundlegenden Neu-
gestaltung – ggf. ist auch die Kombination mit 
einer Einbahnstraßenregelung zu prüfen, da der 
Straßenraum sehr eng ist (allerdings ist die Stra-
ße auch wenig befahren, so dass eine Lösung 
ggf. auch ohne Einbahnstraße möglich ist). 
[Kofi-Maßnahme 4.3.2]

• Maßnahme „Punktuelle Aufwertung Gar-
tenweg“ 
Die Nebenanlagen am Gartenweg (westli-
cher Teil) sind ebenso desolat wie an der Vilser 
Schulstraße, allerdings wurde hier die Fahrbahn 
kürzlich erneuert. Zusammen mit der Häufung 
sanierungsbedürftiger Gebäude macht der Gar-
tenweg in diesem Abschnitt den Eindruck einer 
„Schmuddelecke“. Der Fußweg sollte saniert 
oder in Verbindung mit der Einrichtung eines 
verkehrsberuhigten Bereiches gleich abgebaut 
werden. [Kofi-Maßnahme 4.3.3]

• Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs 
Um den Radverkehr sicherer und attraktiver 
zu machen und ihn als ernsthafte Alterna-
tive für den Alltagsverkehr zu etablieren, sind 
verschiedene Maßnahmen nötig:

* die Anlage eines Radverkehrsstreifens 
entlang der Bahnhofstraße über den En-
gelbergplatz und die Sulinger Straße (über 
den Kreisel hinaus sollte diese Maßnahme 
in nördlicher Richtung in die Lange Straße 
verlängert werden). Ein abmarkierter Rad-
verkehrsstreifen erhöht die Sichtbarkeit und 
damit die Sicherheit der Radfahrenden auf 
dieser wichtigen innerörtlichen Verbindung – 
gerade auch für den Schulverkehr. Ein über-
fahrbarer Streifen nimmt dem Autoverkehr 
grundsätzlich keinen Platz weg, aber schafft 
eine gewisse Gleichstellung des Fahrradver-
kehrs

* Öffentliche Radabstellanlagen gibt es ent-
lang der Bahnhofstraße keine (!). Hier bedarf 
es entsprechender Installationen sowohl ver-
einzelt, als auch im Bündel (zu Lasten eines 
PKW Stellplatzes), auch inkl 

* E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein für eine 
höhere Attraktivität des Fahrrades – gerade im 
ländlich geprägten Raum, wo die Wege mitun-
ter weit sind. Daher sollte der Flecken gemein-
sam mit Privaten darauf hinwirken, die Ausstat-
tung mit öffentlich zugänglichen Angeboten 
für Fahrrad E-Ladeinfrastruktur zu verbessern.

* Im Zuge der Beteiligungsformate kam die 
Idee auf, die schmale Fußwegverbindung „Im 
Fuchsloch“ (zwischen Sulinger und Bruchhö-
fener Straße) zu einem breiten, beleuchteten 
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• zielgruppenspezifische Weiterentwicklung und 
Qualifizierung von Wohnstandorten,

• Sicherung und Stärkung der öffentlichen Infra-
strukturen, 

• Stärkung des Ortskerns durch die Weiterent-
wicklung einer vielfältigen Nutzungsmischung

dienen. 

Der historische Ortskern von Bruchhausen-Vilsen 
zeichnet sich durch seine Attraktivität aus – Städte-
bau und Architektur sind einladend und haben eine 
für die Größe des Ortes angepasste Maßstäblichkeit 
und bieten Anregungen zur Entdeckung, das An-
gebot und die Qualität des Einzelhandels passen, es 
gibt (noch) verhältnismäßig wenig Leerstände. Den-
noch ist – auch aus den Erfahrungen vergleichbarer 
Orte – absehbar, dass es schwierig werden wird, den 
Besatz an Nutzungen im Ortskern mittel- und lang-
fristig zu wahren. Vielmehr scheint es angezeigt, die 
bisherigen Nutzungen durch neue, Frequenz brin-
genden Angebote zu erweitern. „Frequenzbringer“ 
können z.B. noch mehr Außengastronomiebereiche 
sein, die die Menschen in den Ortskern als zentralen 
Treffpunkt und Begegnungsort ziehen. Aber auch 
die Ansiedlung einer Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtung (s. Handlungsfeld 3) kann einen entspre-
chenden Beitrag leisten. Kunst und Kulturangebote, 
wie z.B. die gezielte Ansiedlung von Kunsthandwer-
ker würde sich ebenfalls gut in den Ortskern inte-
grieren und durch „Schau-Fenster“ die Funktion ei-
nes offenen Ateliers übernehmen. Darüber hinaus 
wären weitere Nutzungen wie z.B. gemeinschaftli-
che Büroarbeitsplätze (Co Working Space), Kinder-
betreuungsangebote oder Sport- und Bewegungs-
angebote (wie z.B. Koronarsport, Gymnastik, Tanz, 
Eltern-Kind-Gruppen) in größeren Leerständen im 
Ortskern durchaus vorstellbar. Und natürlich stärken 
auch mehr und neue Wohnangebote die Nutzungs-
vielfalt im Ortskern (s. Handlungsfeld 1).

In Hinblick auf soziale oder gewerbliche Nutzun-
gen kann die Städtebauförderung keinen un-
mittelbaren Beitrag leisten, das heißt, es können 
weder Mieten, noch Personal noch wirtschafts-
fördernde Maßnahmen gefördert werden, die un-
mittelbar zu einer Belebung beitragen. Ausnahme 
ist ggf. die Beauftragung eines Leerstandsma-
nagements [Kofi-Maßnahme 7.2].

Radweg auszubauen, was insbesondere einer 
sicheren Schulwegeführung dienlich wäre.

* Grundsätzlich bedarf es im gesamten Maß-
nahmegebiet punktueller Verbesserungen 
für den Fuß- und Radverkehr, z.B. entlang 
der Homfelder-/ Ostlandstraße oder am Engel-
bergplatz. Darüber hinaus gibt es diverse Be-
darfe zur Schaffung sicherer und barrierefreier 
Querungsstellen sowie zur Verbesserung der 
Oberflächenbeschaffenheit und Beleuchtung 
von Wegen. Sanierungs- und Aufwertungsbe-
darf besteht auch bei den vielen kleinen Ver-
bindungswegen z.B. zwischen Bahnhof- und 
Brautstraße oder zwischen Sulinger Straße und 
Gartenweg.  
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des 
Fuß- und Radverkehrs könnten z.B. das Ein-
bringen von Verkehrsinseln, Multifunktions-
streifen, die mal zur Begrünung, zum Parken, 
für Radabstellanlagen oder als Aufweitung 
von Fußwegen genutzt werden können, alter-
nierendes Parken, Verschmälerung von Fahr-
bahn oder die flächendeckende Ausweisung 
von Tempo 30-Zonen sein. Diese Maßnah-
men dienen nicht allein für mehr Verkehrsge-
rechtigkeit, sie erhöhen insbesondere die Ver-
kehrssicherheit und leisten einen Beitrag für 
mehr Aufenthaltsqualität im Ortskern.   
[Kofi-Maßnahmen 4.5.1 bis 4.5.5 – Radverkehrs-
förderprogramme von Bund und Ländern sind 
ggf. prioritär einzusetzen] 

Handlungsfeld 5:  
Innerörtliche Nutzungen
In diesem Handlungsfeld werden Maßnahmen vor-
geschlagen, die zur Erreichung u.a. der Leitziele
• aktive Gestaltung des demografischen Wandels,

• Sicherung und Weiterentwicklung von Versor-
gungsinfrastrukturen,

• Stärkung und Weiterentwicklung Bruchhausen-
Vilsens als Wohn-, Freizeit- und Tourismusstand-
ort,

• aktive Begleitung des wirtschaftlichen Struktur-
wandels

und der Sanierungsziele
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Die Städtebauförderung kann aber helfen, die 
baulichen Hüllen für eine Innutzungnahme zu er-
tüchtigen. Und sie hilft über den integrierten Ge-
samtansatz die Funktionsvielfalt und die Aufent-
haltsqualitäten zu verbessern, damit davon auch 
indirekt der Einzelhandel profitieren kann. Wenn 
also z.B. der Übergang zwischen Bahnhof- und 
Brautstraße am Lindenberg aufgrund des promi-
nenten Leerstandes als defizitär eingeordnet wer-
den muss, so kann die Städtebauförderung helfen, 
den Weg und (in Abstimmung mit dem Eigentü-
mer) das Gebäude zu ertüchtigen. Ein Geschäft er-
öffnen kann sie nicht. Insofern wird es beim The-
ma Nutzungen darum gehen, die Akteure vor Ort 
anzuregen, frequenzbringende und bereichernde 
Nutzungen zu betreiben oder anzusiedeln und in 
den Gebäudebestand zu investieren. 

Weitere Unterstützungen, die die Städtebau-
förderung leistet, sind: 

• Konzepte, Gutachten und Machbarkeitsstu-
dien, z.B. für die Nachnutzung von Brachen 

bzw. Leerständen oder für die Ansiedlung einer 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung; Gestal-
tungswettbewerbe zur Straßen- und Freiraum-
planung. [Kofi-Maßnahme 1.1]

• Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfü-
gungsfonds als Anreizinstrument, um kleinere 
Projekte anzustoßen, bürgerschaftliches Enga-
gement zu aktivieren und lokale Akteure ver-
stärkt an dem Prozess zur Ortsentwicklung zu 
beteiligen. Konkret können durch einen Verfü-
gungsfonds Projektideen im Fördergebiet mit 
einem eigenen Budget zu 50% aus Städtebau-
fördermitteln unterstützt werden.  
[Kofi-Maßnahme 1.2]

• Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit 
[Kofi-Maßnahme 2.1]

• Unterstützung der Umsetzung der Gesamtmaß-
nahmen durch einen Sanierungsträger 
[Kofi-Maßnahme 7.1]

Abb. 79: Kartografische Darstellung des Erneuerungskonzeptes (Maßnahmenübersicht) WIRD NACHGEREICHT
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8. AUFSTELLUNG EINER  
     KOSTEN-UND  
     FINANZIERUNGSÜBERSICHT
Der Gesetzgeber formuliert in § 149 BauGB, dass 
„die Gemeinde […] nach dem Stand der Planung 
eine Kosten- und Finanzierungsübersicht aufzu-
stellen [hat]“. Im Verlaufe langjähriger Stadterneu-
erungsverfahren ändern sich immer wieder Pla-
nungen, werden aktualisiert oder die Kosten für 
Maßnahmen ändern sich aufgrund unvorherge-
sehener Schwierigkeiten oder gestiegener Bau-
kosten. Entsprechend müssen auch Kosten- und 
Finanzierungsübersichten laufend angepasst und 
fortgeschrieben werden.

Unter dem Gesichtspunkt der zügigen Durchführ-
barkeit der Gesamtmaßnahme ist die Finanzier-
barkeit der einzelnen Maßnahmen nachzuweisen. 
Die Komplexität der Aufgaben und das geschätz-
te Kostenvolumen lassen Realisierungschancen 
nur erwarten, wenn es dem Flecken Bruchhausen-
Vilsen gelingt, mit dem Gebiet „Ortsmitte“ in ein 
Städtebauförderungsprogramm aufgenommen 
zu werden. Die vorgehenden Untersuchungen ha-
ben dabei ergeben, dass die erforderlichen Maß-
nahmen am besten der Programmkomponente 
„Lebendige Zentren“ zuzuordnen sind.

Die in der nachfolgenden Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht ausgewiesenen Maßnahmen und 
Kostenansätze sind aus den Maßnahmen und 
Projekten (Kap. 7) im Erneuerungskonzept ent-
wickelt, beziehen sich auf das potenzielle Sanie-
rungsgebiet „Ortsmitte“ und sind den förderspezi-
fischen Kostengruppen zugeordnet worden.

Die Städtebauförderung ist nach dem Prinzip der 
Subsidiarität als Basis- und Leitprogramm anzu-
sehen. Flankierende Finanzierungen, wie z. B. EU-
Förderung (LEADER o.ä.), Regional- oder KfW-För-
derung, Radverkehrsförderungen sowie privates 
Investitionskapital sind zu synchronisieren und 
vorrangig einzusetzen.

Der in einem Regelantrag auf die Städtebauförde-
rung entfallende, durch Einnahmen nicht gedeck-
te Gesamtbetrag von rund 5,2 Mio. €, an dem sich 
der Flecken Bruchhausen-Vilsen mit einem Drittel 
zu beteiligen hat (gut 1,73 Mio. €), ergibt bei einer 
unterstellten zehnjährigen Durchführungszeit ei-
nen jährlichen mittleren Finanzierungsansatz von 
rund 173.400 €.

Dieser Betrag wird vom Flecken Bruchhausen-Vil-
sen im Rahmen der mittelfristigen Finanzierung 
als finanzierbar angesehen.
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Menge Einheit Einzel-position

1. Vorbereitung der Sanierung

1.1
Städtebaulicher Rahmenplan, Konzepte u.a. (Rad-) Verkehrskonzept / -gutachten, Konzept 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung, Machbarkeitsstudie (z.B. Nachnutzung von Brachen / 
Leerständen), Wettbewerb zur Straßen- und Freiraumplanung

1 pauschal 150.000 €

1.2
Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds zum Abbau struktureller Benachteiligungen und 
zur Aufwertung sowie Attraktivierung des Ortskernes; 50.000 €, davon 50% durch private Investitionen 1 pauschal 25.000 €

2. Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit
2.1 Bürgerinformation / Beteiligung für den gesamten Zeitraum der Gesamtmaßnahme 1 pauschal 25.000 €

3. Grunderwerb

3.1
Ggf. Grunderwerb, inkl. Nebenkosten, von Flächen und Potenzialflächen im Rahmen der funktionalen 
Umgestaltung von Erschließungsmaßnahmen in Abhängigkeit weiterer Gutachten (vorerst pauschaler 
Ansatz)

1 pauschal 100.000 €

4 Ordnungsmaßnahmen

4.1 Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung,
Neuvermessung von Grundstücken (pauschaler Ansatz) 1 pauschal 25.000 €

4.2 Rückbaumaßnahmen im Rahmen der Umgestaltung / Neuordnung Gemeindezentrum (Am hohen Kamp 
5)

1 pauschal 150.000 €
4.3 Herstellung / Änderung von Erschließungsanlagen

4.3.1

Aufwertung Umfeld Kohlwührensee zur Erhöhung der Aufenthaltsqalität und der naturnahmen Erholung, 
zur Verbesserung des ökologischen Klimas im Ortskernbereich (unter Berücksichtigung der Anlage von 
standortgerechtem und nachhaltigem Grün) (Fläche ca. 2 ha); vorerst pauschaler Ansatz für 
Fußwegeverbesserung, Spielmöglichkeiten und Baumpflanzungen

1 pauschal 250.000 €

4.3.2 Grundhafte Umgestaltung "Vilser Schulstraße" inkl. Fußweg (rd. 6000 m²) 3.000m² 285€/m² 855.000 €

4.3.3 Punktuelle Aufwertung "Gartenweg" inkl. Fußweg (Abschnitt zwischen Lindenallee und Brautstraße) (rd. 
500 m²), pauschaler Ansatz pauschal 75.000 €

4.4 Modellhaffte Programme zur ökolischen Qualifizierung 

4.4.1 Punktuelle Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (Bänke, Begrünung, Fahrradabstellanlagen 
etc.) 1 pauschal 100.000 €

4.4.2 Weitere Maßnahmen zur ökologischen Qualifizierung u.a. Entsiegelung, Dach- und Fassaden sowie 
Vorgartenbegrünung, pauschaler Ansatz 1 pauschal 150.000 €

4.4.3

Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen im gesamten Maßnahmengebiet 
hinsichtlich behinderten- und seniorengerechter Querungserleichterungen und Zugänglichkeiten, 
pauschaler Ansatz 1 pauschal 100.000 €

4.5 Maßnahmen zur Erhöhung Verkehrssicherheit und Förderung Verkehrswende 

4.5.1 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgänger:innen, Radfahrenden und insb. 
Schulkindern im gesamten Maßnahmengebiet (pauschaler Ansatz) 1 pauschal 75.000 €

4.5.2 Stärkung Radverkehrsinfrastrukrut z.B. Radabstellanlagen inkl. Ladeinfrastruktur im gesamten 
Maßnahmengebiet (pauschaler Ansatz) 1 pauschal 75.000 €

4.5.3 Radverkehrsmaßnahmen u.a. Radverkehrsstreifen "Bahnhofsstraße - Engelbergplatz- Sulinger Straße - 
über den Kreisel hinaus" (pauschaler Ansatz) pauschal 100.000 €

4.5.4 Ausbau Fußweg "im Fuchsloch" zu einem Fahrradweg (Bereich Sulinger und Bruchhöfener Straße) auch 
im Hinblick Erhhöhung Schulwegsicherheit (rd. 260 m²) 260 m² 125€/m² 32.500 €

5 Baumaßnahmen
5.1 Öffentliche Baumaßnahmen
5.1.1 Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, pauschaler Ansatz pauschal 125.000 €

5.1.2
Sanierung Wiehebad als der Grundversorgung dienenden Sportstätte (vorerst pauschaler Ansatz in 
Abhängigkeit bereits vorhandener und weiterer Gutachten) 1 pauschal 1.250.000 €

5.1.3

Schaffung einer niedrigschwelligen Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (Freizeit, Kultur, Begegnung) 
für unterschiedliche Zielgruppen (vorab Prüfung gbf. Umnutzung altes Gemeinde- und Pfarrhaus oder 
auch als inhaltlich räumliche Erweiterung des geplanten RVZ unter Mitbetrachtung der DRK-Anlage und 
des Gemeindehauses), vorerst pauschal geschätzt

1 pauschal 750.000 €

5.2 Private Baumaßnahmen

5.2.1

Sicherung, Erhalt und Sanierung erhaltenswerter Gebäude mit ortsbildprägender Bedeutung im 
Fördergebiet
- für ca. 5 Einzelmaßnahmen mit erheblichen Defiziten (Zuschuss jeweils bis max. 30.000 €)
- für ca. 15 Einzelmaßnahmen mit leichteren Defiziten (Zuschuss jeweils bis max. 15.000 €)

1 pauschal 375.000 €

5.2.3
Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der Bauanlagen (Hauszugänge, Rampen etc.) hinsichtlich 
behinderten- und seniorengerechter Zugänglichkeit (pauschaler Ansatz) 1 pauschal 100.000 €

5.2.4 Kosten der Abwicklung: Vertriebsnebenkosten, Gutachten, Dokumentation etc. (pauschaler Ansatz) 1 pauschal 25.000 €

6. Zwischensumme Positionen 1 bis 5 4.912.500 €

7. Vergütung von Sanierungsträgerleistungen, Projektmanagement, sonstige Beauftragte

7.1 Sanierungsträger,  6 % (Kappungsgrenze) von gesamt ohne Grunderwerb 288.750 €
7.2 ggf. Vergütung Leerstandsmanager:in

5.201.250 €

B.1 Die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen / Grundstücksverkäufen, können zzt. nicht eingeschätz 
werden 0 €

0 €

5.201.250 €

5.201.250 €
1.733.750 €
1.733.750 €
1.733.750 €

173.375 €

Kosten- und Finanzierungsübersicht - Stand 11. April 2024 - DSK GmbH

Summe Ausgaben

B. Einnahmen

A. Ausgaben - Betrachtungsgebiet Flecken Bruchhausen-Vilsen "erweiterter Ortskern"

Anteil Flecken Bruchhausen-Vilsen (⅓ von gesamt)
Anteil Flecken Bruchhausen-Vilsen p.a. (10 Jahre Laufzeit)

Summe Einnahmen

C. Durch Einnahmen nicht gedeckte Kosten

D. Finanzierung
zu finanzierende Summe
Anteil Bund (⅓ von gesamt)
Anteil Land Niedersachsen (⅓ von gesamt)
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Es ist zu erwarten, dass die positiven Impulse in-
folge der Realisierung öffentlicher Maßnahmen 
gemäß des hier erarbeiteten Erneuerungskon-
zepts geeignet sind, um Investitionsanreize für 
private Investor auszulösen und den privaten Ei-
gentümer den Sanierungsauftakt in dem Ortskern 
Bruchhausen-Vilsen zu signalisieren. Diese Ent-
wicklungsimpulse sind für die behutsame Weiter-
entwicklung des Ortskerns unverzichtbar.

Es gilt somit, die privaten Akteure und die we-
sentlichen ökonomischen bzw. sozialen Akteure 
im Gebiet im Rahmen einer fortlaufenden Öffent-
lichkeitsarbeit zielgerichtet in das Sanierungsver-
fahren einzubinden.

Wohngebiet „Bergstraße“

Das vorliegende Entwicklungskonzept zeigt darü-
ber hinaus, dass das Wohngebiet „Bergstraße“ ge-
sondert betrachtet werden muss. Städtebauliche 
Missstände gemäß des §136 (2) BauGB liegen in 
der Hinsicht vor, dass

• die Nebenanlagen in weiten Teilen des Gebie-
tes sanierungsbedürftig oder teils nicht mehr 
funktionstüchtig sind,

• einige Straßen Sanierungsbedarf aufweisen und 

• der begründete Verdacht besteht, dass die 
energetische Beschaffenheit, die Gesamtener-
gieeffizienz der vorhandenen Bebauung und 
der Versorgungseinrichtungen des Gebiets un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Anforde-
rungen an den Klimaschutz und die Klimaan-

9. UMSETZUNGSSTRATEGIE  
     UND AUSBLICK
Die vorliegende gutachterliche Untersuchung 
hat städtebauliche Missstände gem. § 136 Abs. 2 
BauGB für das Gebiet „Ortskern Bruchhausen-Vil-
sen“ nachgewiesen. 

Eine Behebung bzw. Abschwächung der städte-
baulichen Missstände unter dem Gesichtspunkt 
der zügigen Durchführbarkeit (gem. § 142 BauGB) 
ist für den Flecken Bruchhausen-Vilsen aufgrund 
der zu erwartenden finanziellen Belastungen nur 
unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungs-
mitteln möglich. 

Ortskern

Für den Betrachtungsraum „Ortskern in Bruchhau-
sen-Vilsen“ lassen sich städtebauliche Missstän-
de in Hinblick auf Wohnstandorte, Ortsbild und 
Baukultur, öffentliche Infrastrukturen, Verkehr 
und Mobilität sowie Nutzungen im Ortskern iden-
tifizieren. Die daraus abgeleiteten Handlungs-
schwerpunkte des städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes:

• Aufwertung und behutsame Weiterentwick-
lung des Ortskerns,

• Entschärfung von (verkehrlichen) Nutzungs-
konflikten,

• Schaffung einer erhöhten Aufenthaltsqualität 
und 

• die Sanierung des Wiehe-Bads

legen eine Beantragung von Mittels aus dem Pro-
gramm „Lebendige Zentren“ für den Ortskern 
Bruchhausen-Vilsen nahe. 
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passung einen städtebaulichen Missstand gem. 
§ 136 (3) Nr. 1h darstellen.

Die vermuteten erheblichen energetischen Miss-
stände an den Gebäuden dürfen insbesondere 
vor dem Hintergrund der demografischen Befun-
de in diesem Gebiet nicht außer Acht gelassen 
werden: Der sehr hohe Altersdurchschnitt und der 
überdurchschnittlich hohe Anteil von Menschen 
im Alter 80 Jahre und älter deutet darauf hin, dass 
zeitnah ein Überangebot an leerstehenden Ein-
familienhäusern zu erwarten ist. Dieses gilt es zu-
künftig an junge Familien neu zu vermarkten, um 
einen Generationenwechsel zu erreichen.

Dennoch bedarf es hier der Erarbeitung einer an-
deren Förderkulisse oder Förderangeboten als 
die Städtebauförderung. Die Gebietskulisse (Ein-
familienhausgebiet) bietet keine hinreichenden 
Voraussetzungen für den Einsatz von Städtebau-
förderungsmitteln – die drei Programmkompo-
nenten „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusam-
menhalt“ sowie „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ zielen auf andere Gebietskulissen.

Um zielgerichtet und effektiv Investitionsanrei-
ze und unterstützende Maßnahmen zur priva-
ten Modernisierung und Instandsetzung des be-
stehenden Wohnangebotes anbieten zu können, 
könnte aber dennoch die Festsetzung des Be-
reichs als Sanierungsgebiet (ohne Städtebau-
förderung) sinnvoll sein, um investierenden Ei-
gentümer die Inanspruchnahme steuerlicher 
Abschreibungen zu ermöglichen. 
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10. ANHANG

Hier werden die Karten und die Kofi-Tabelle im A3-Format angehängt

Vergrößerte Darstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Der Betrachtungsraum des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Abb. 12, Seite 15)



Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte „Innerörtlicher Verkehr“ (Abb. 19, Seite 21)



Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2023 

Maßstab: 1:6000
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte Gebäudebestand (Sanierungsbedarfe); (Abb. 26, Seite 25)
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte Nutzungen (in den Erdgeschosszonen); (Abb. 43, Seite 34)



Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte „Städtebauliche Missstände“ (Abb. 76, Seite 61)



Betrachtungsaum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung Betrachtungsraum (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2024 

Maßstab: 1:6000
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte „Vorschlag zur Abgrenzung eines Sanierungsgebiets „Bergstraße“ und eines  
Sanierungs- und Fördergebietes „Ortskern“ (Abb. 78, Seite 69)



Programmraum 
ISEK Bruchhausen-Vilsen

Abgrenzung des Betrachtungsgebietes (107 ha) 

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
Eigene Darstellung 2023 

Maßstab: 1:6000
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Vergrößerte Darstellung von Karten

 
Karte „Kartografische Darstellung des Erneuerungskonzeptes (Maßnahmenübersicht) 
(Abb. 79, Seite 77)




